
Seite 1 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

BRAO Gesetzesfassung 
(Stand 15.03.2023) 

BRAO Änderungsvorschlag 
i. d. F. des Beschlusses der 
158. Hauptversammlung 
vom 22.06.2020 

BRAO Änderungsvorschlag 
„Zentrale Stelle“ i. d. F. des 
Beschlusses des BRAK- 
Präsidiums vom 27.02.2023 

BRAO Änderungsvorschlag 
nach Abstimmung mit 
DAV, BStBK, WPK, Graven-
brucher Kreis und NIVD  
i. d. F. vom 31.08.2023 

    
Erster Teil 
Der Rechtsanwalt 
 

   

§ 1 Stellung des Rechtsanwalts in der 
Rechtspflege 

   

Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges 
Organ der Rechtspflege. 

   

    

§ 2 Beruf des Rechtsanwalts    

(1) Der Rechtsanwalt übt einen freien Be-
ruf aus. 

   

(2) Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe.    

    

§ 3 Recht zur Beratung und Vertretung [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Rechtsanwalt ist der berufene un-
abhängige Berater und Vertreter in allen 
Rechtsangelegenheiten. 

   

(2) Sein Recht, in Rechtsangelegenheiten 
aller Art vor Gerichten, Schiedsgerichten 
oder Behörden aufzutreten, kann nur 
durch ein Bundesgesetz beschränkt wer-
den. 

   

(3) Jedermann hat im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften das Recht, sich in 
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Rechtsangelegenheiten aller Art durch ei-
nen Rechtsanwalt seiner Wahl beraten 
und vor Gerichten, Schiedsgerichten oder 
Behörden vertreten zu lassen. 

    

Zweiter Teil 
Zulassung und allgemeine Vorschriften 
 

   

Erster Abschnitt 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 

   

    

§ 4 Zugang zum Beruf des Rechtsanwalts [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

Zur Rechtsanwaltschaft kann nur zugelas-
sen werden, wer 

   

1. die Befähigung zum Richteramt nach 
dem Deutschen Richtergesetz erlangt 
hat, 

   

2. die Eingliederungsvoraussetzungen 
nach Teil 3 des Gesetzes über die Tä-
tigkeit europäischer Rechtsanwälte in 
Deutschland erfüllt oder 

   

3. über eine Bescheinigung nach § 16a 
Absatz 5 des Gesetzes über die Tätig-
keit europäischer Rechtsanwälte in 
Deutschland verfügt. 

   

Das Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz ist nicht anzuwenden. 

   

    

§ 5 (weggefallen)    

    

§ 6 Antrag auf Zulassung zur Rechtsan-
waltschaft 
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(1) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
wird auf Antrag erteilt. 

   

(2) Ein Antrag darf nur aus den in diesem 
Gesetz bezeichneten Gründen abgelehnt 
werden. 

   

    

§ 7 Versagung der Zulassung    

Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist 
zu versagen, 

   

1. wenn die antragstellende Person nach 
der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ein Grundrecht verwirkt 
hat; 

   

2. wenn die antragstellende Person in-
folge strafgerichtlicher Verurteilung 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter nicht besitzt; 

   

3. wenn die antragstellende Person 
durch rechtskräftiges Urteil aus der 
Rechtsanwaltschaft ausgeschlossen 
ist; 

   

4. wenn gegen die antragstellende Per-
son im Verfahren über die Richteran-
klage auf Entlassung oder im Diszipli-
narverfahren auf Entfernung aus dem 
Dienst in der Rechtspflege rechtskräf-
tig erkannt worden ist; 

   

5. wenn die antragstellende Person sich 
eines Verhaltens schuldig gemacht 
hat, das sie unwürdig erscheinen läßt, 
den Beruf eines Rechtsanwalts auszu-
üben; 
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6. wenn die antragstellende Person die 
freiheitliche demokratische Grundord-
nung in strafbarer Weise bekämpft; 

   

7. wenn die antragstellende Person aus 
gesundheitlichen Gründen nicht nur 
vorübergehend unfähig ist, den Beruf 
eines Rechtsanwalts ordnungsgemäß 
auszuüben; 

   

8. wenn die antragstellende Person eine 
Tätigkeit ausübt, die mit dem Beruf 
des Rechtsanwalts, insbesondere sei-
ner Stellung als unabhängiges Organ 
der Rechtspflege nicht vereinbar ist  
oder das Vertrauen in seine Unabhän-
gigkeit gefährden kann; 

   

9. wenn die antragstellende Person sich 
im Vermögensverfall befindet; ein 
Vermögensverfall wird vermutet, 
wenn ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der antragstellenden Per-
son eröffnet oder die antragstellende 
Person in das Schuldnerverzeichnis 
(§ 882b der Zivilprozessordnung) ein-
getragen ist; 

   

10. wenn die antragstellende Person Rich-
ter, Beamter, Berufssoldat oder Soldat 
auf Zeit ist, es sei denn, dass sie die ihr 
übertragenen Aufgaben ehrenamtlich 
wahrnimmt oder dass ihre Rechte und 
Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und 
36 des Abgeordnetengesetzes oder 
entsprechender Rechtsvorschriften 
ruhen. 
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Satz 1 Nummer 3 und 4 gilt nur, wenn seit 
Rechtskraft der Entscheidung noch keine 
acht Jahre verstrichen sind. Ein Fristablauf 
nach Satz 2 lässt die Anwendbarkeit des 
Satzes 1 Nummer 5 unberührt. 

   

    

§ 8 (weggefallen)    

    

§ 9 (weggefallen)    

    

§ 10 Aussetzung des Zulassungsverfah-
rens 

   

Die Entscheidung über den Antrag auf Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft kann aus-
gesetzt werden, wenn gegen die antrag-
stellende Person ein Verfahren wegen des 
Verdachts einer Straftat anhängig ist, in 
dem der Tatvorwurf eine Verurteilung er-
warten lässt, die eine Versagung der Zu-
lassung zur Folge haben würde. 

   

    

§ 11 (weggefallen)    

    

§ 12 Zulassung    

(1) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
wird wirksam mit der Aushändigung einer 
von der Rechtsanwaltskammer ausge-
stellten Urkunde. 

   

(2) Die Urkunde darf erst ausgehändigt 
werden, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber 

   

1. vereidigt ist und    
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2. den Abschluss der Berufshaftpflicht-
versicherung nachgewiesen oder eine 
vorläufige Deckungszusage vorgelegt 
hat. 

   

(3) Mit der Zulassung wird der Rechtsan-
walt Mitglied der zulassenden Rechtsan-
waltskammer. 

   

(4) Nach der Zulassung darf die Tätigkeit 
unter der Berufsbezeichnung "Rechtsan-
wältin" oder "Rechtsanwalt" ausgeübt 
werden. 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

    

§ 12a Vereidigung [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Bewerber hat folgenden Eid vor 
der Rechtsanwaltskammer zu leisten: 
"Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen 
und Allwissenden, die verfassungsmäßige 
Ordnung zu wahren und die Pflichten ei-
nes Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfül-
len, so wahr mir Gott helfe." 

   

(2) Der Eid kann auch ohne religiöse Be-
teuerung geleistet werden. 

   

(3) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern 
einer Religionsgemeinschaft, an Stelle des 
Eides eine andere Beteuerungsformel zu 
gebrauchen, so kann, wer Mitglied einer 
solchen Religionsgemeinschaft ist, diese 
Beteuerungsformel sprechen. 

   

(4) Wer aus Glaubens- oder Gewissens-
gründen keinen Eid leisten will, muss fol-
gendes Gelöbnis leisten: 
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"Ich gelobe, die verfassungsmäßige Ord-
nung zu wahren und die Pflichten eines 
Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen." 

(5) Leistet eine Bewerberin den Eid nach 
Absatz 1 oder das Gelöbnis nach Absatz 4, 
so treten an die Stelle der Wörter "eines 
Rechtsanwalts" die Wörter "einer Rechts-
anwältin". 

   

(6) Über die Vereidigung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das auch den Wortlaut des 
Eides, der anderen Beteuerungsformel  
oder des Gelöbnisses zu enthalten hat. 
Das Protokoll ist von dem Rechtsanwalt 
und einem Mitglied des Vorstands der 
Rechtsanwaltskammer zu unterschreiben. 
Es ist zu der Mitgliederakte des Rechtsan-
walts zu nehmen. 

   

(7) Hat der Bewerber schon einmal den 

Eid nach Absatz 1 oder das Gelöbnis nach 

Absatz 4 geleistet, so genügt es in der Re-

gel, wenn er auf den früheren Eid oder das 

frühere Gelöbnis hingewiesen wird. 

   

    

§ 13 Erlöschen der Zulassung    

Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft er-
lischt, wenn durch ein rechtskräftiges Ur-
teil auf Ausschließung aus der Rechtsan-
waltschaft erkannt ist oder wenn die 
Rücknahme oder der Widerruf der Zulas-
sung bestandskräftig geworden ist. 

   

    

§ 14 Rücknahme und Widerruf der Zulas-
sung 
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(1) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 

ist mit Wirkung für die Zukunft zurückzu-

nehmen, wenn Tatsachen nachträglich 

bekannt werden, bei deren Kenntnis die 

Zulassung hätte versagt werden müssen. 

Von der Rücknahme der Zulassung kann 

abgesehen werden, wenn die Gründe, aus 

denen die Zulassung hätte versagt werden 

müssen, nicht mehr bestehen. 

   

(2) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
ist zu widerrufen, 

   

1. wenn der Rechtsanwalt nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts ein Grundrecht verwirkt hat; 

   

2. wenn der Rechtsanwalt infolge straf-
gerichtlicher Verurteilung die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren hat; 

   

3. wenn der Rechtsanwalt aus gesund-
heitlichen Gründen nicht nur vorüber-
gehend unfähig ist, den Beruf eines 
Rechtsanwalts ordnungsgemäß auszu-
üben, es sei denn, dass sein Verbleiben 
in der Rechtsanwaltschaft die Rechts-
pflege nicht gefährdet; 

   

4. wenn der Rechtsanwalt auf die Rechte 
aus der Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft der Rechtsanwaltskammer ge-
genüber schriftlich verzichtet hat; 

   

5. wenn der Rechtsanwalt zum Richter  
oder Beamten auf Lebenszeit ernannt, 
in das Dienstverhältnis eines Berufs-
soldaten berufen oder nach § 6 des 
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Abgeordnetengesetzes oder entspre-
chenden Rechtsvorschriften wieder in 
das frühere Dienstverhältnis als Rich-
ter oder Beamter auf Lebenszeit oder 
als Berufssoldat zurückgeführt wird 
und nicht auf die Rechte aus der Zulas-
sung zur Rechtsanwaltschaft verzich-
tet; 

6. (weggefallen)    

7. wenn der Rechtsanwalt in Vermögens-
verfall geraten ist, es sei denn, daß 
dadurch die Interessen der Rechtsu-
chenden nicht gefährdet sind; ein Ver-
mögensverfall wird vermutet, wenn 
ein Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen des Rechtsanwalts eröffnet  
oder der Rechtsanwalt in das Schuld-
nerverzeichnis (§ 882b der Zivilpro-
zessordnung) eingetragen ist; 

   

8. wenn der Rechtsanwalt eine Tätigkeit 
ausübt, die mit seinem Beruf, insbe-
sondere seiner Stellung als unabhängi-
ges Organ der Rechtspflege nicht ver-
einbar ist oder das Vertrauen in seine 
Unabhängigkeit gefährden kann; dies 
gilt nicht, wenn der Widerruf für ihn 
eine unzumutbare Härte bedeuten 
würde; 

   

9. wenn der Rechtsanwalt nicht die vor-
geschriebene Berufshaftpflichtversi-
cherung (§ 51) unterhält. 
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(3) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
kann widerrufen werden, wenn der 
Rechtsanwalt 

   

1. nicht binnen drei Monaten, nachdem 
die Pflicht hierzu entstanden ist, im 
Bezirk der Rechtsanwaltskammer eine 
Kanzlei einrichtet; 

   

2. nicht binnen drei Monaten eine ihm 
bei der Befreiung nach § 29 Abs. 1 oder 
§ 29a Abs. 2 gemachte Auflage erfüllt; 

   

3. nicht binnen drei Monaten, nachdem 
er von der Pflicht, eine Kanzlei zu un-
terhalten, befreit worden (§ 29 Abs. 1, 
§ 29a Abs. 2) oder der bisherige Zustel-
lungsbevollmächtigte weggefallen ist, 
einen Zustellungsbevollmächtigten 
benennt; 

   

4. seine Kanzlei aufgibt, ohne dass er von 
der Pflicht des § 27 Abs. 1 befreit wor-
den ist. 

   

(4) Ordnet die Rechtsanwaltskammer die 
sofortige Vollziehung der Verfügung an, 
sind § 155 Abs. 2, 4 und 5, § 156 Abs. 2, 
§ 160 Abs. 1 Satz 2 und § 161 entspre-
chend anzuwenden. Im Fall des Absatzes 
2 Nr. 9 ist die Anordnung in der Regel zu 
treffen. 

   

    

§ 15 Ärztliches Gutachten bei Versagung 
und Widerruf der Zulassung 

   

(1) Wenn dies zur Entscheidung über den 
Versagungsgrund des § 7 Satz 1 Nummer 
7 oder über den Widerrufsgrund des § 14 
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Absatz 2 Nummer 3 erforderlich ist, hat 
die Rechtsanwaltskammer der betroffe-
nen Person aufzugeben, ein ärztliches 
Gutachten über ihren Gesundheitszu-
stand vorzulegen. Die Rechtsanwaltskam-
mer hat eine angemessene Frist für die 
Vorlage des Gutachtens sowie den Arzt zu 
bestimmen, der das Gutachten erstatten 
soll. Das Gutachten muss auf einer Unter-
suchung und, wenn dies amtsärztlich als 
notwendig erachtet wird, auch auf einer 
klinischen Beobachtung der betroffenen 
Person beruhen. Die Kosten des Gutach-
tens sind von der betroffenen Person zu 
tragen. 

(2) Anordnungen nach Absatz 1 sind mit 
Gründen zu versehen und zuzustellen. Ge-
gen sie können die Rechtsbehelfe gegen 
belastende Verwaltungsakte eingelegt 
werden. Sie haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

   

(3) Wird das Gutachten ohne zureichen-
den Grund nicht innerhalb der von der 
Rechtsanwaltskammer gesetzten Frist 
vorgelegt, so wird vermutet, dass die be-
troffene Person aus gesundheitlichen 
Gründen nicht nur vorübergehend unfä-
hig ist, den Beruf eines Rechtsanwalts ord-
nungsgemäß auszuüben. Die betroffene 
Person ist auf diese Folge bei der Frist- 
setzung hinzuweisen. 

   

    

§ 16 (weggefallen)    
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§ 17 Erlöschen der Befugnis zur Führung 
der Berufsbezeichnung 

   

(1) Mit dem Erlöschen der Zulassung zur 
Rechtsanwaltschaft (§ 13) endet die Be-
fugnis, die Berufsbezeichnung "Rechtsan-
walt" oder "Rechtsanwältin" zu führen. 
Die Bezeichnung darf auch nicht mit ei-
nem Zusatz, der auf die frühere Berechti-
gung hinweist, geführt werden. 

   

(2) Die Rechtsanwaltskammer kann einem 
Rechtsanwalt, der wegen hohen Alters  
oder aus gesundheitlichen Gründen auf 
die Rechte aus der Zulassung zur Rechts-
anwaltschaft verzichtet, die Erlaubnis er-
teilen, seine Berufsbezeichnung mit dem 
Zusatz „im Ruhestand“ weiterzuführen, 
der auch „i. R.“ abgekürzt werden kann. 

   

(3) Die Rechtsanwaltskammer kann eine 
nach Absatz 2 erteilte Erlaubnis 

   

1. zurücknehmen, wenn nachträglich 
Umstände bekanntwerden, die zur 
Versagung der Erlaubnis geführt hät-
ten, oder 

   

2. widerrufen, wenn nachträglich Um-
stände eintreten, die bei einem 
Rechtsanwalt das Erlöschen  
oder nach § 14 Absatz 2 Nummer 1  
oder 2 den Widerruf der Zulassung 
nach sich ziehen würden. 

   

    

Zweiter Abschnitt 
Kanzlei und Rechtsanwaltsverzeichnis 
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§ 18 (weggefallen)    

    

§§ 19 bis 21 (weggefallen)    

    

§ 22 (weggefallen)    

    

§ 23 (weggefallen)    

    

§ 24 (weggefallen)    

    

§§ 25 und 26 (weggefallen)    

    

§ 27 Kanzlei    

(1) Der Rechtsanwalt muss im Bezirk der 
Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied er 
ist, eine Kanzlei einrichten und unterhal-
ten. 

   

(2) Verlegt der Rechtsanwalt seine Kanz-
lei, errichtet er eine weitere Kanzlei oder 
eine Zweigstelle oder gibt er eine weitere 
Kanzlei oder eine Zweigstelle auf, hat er 
dies der Rechtsanwaltskammer unverzüg-
lich anzuzeigen. Die Errichtung oder Auf-
gabe einer weiteren Kanzlei oder einer 
Zweigstelle im Bezirk einer anderen 
Rechtsanwaltskammer ist auch dieser 
Rechtsanwaltskammer anzuzeigen. 

   

(3) Will der Rechtsanwalt seine Kanzlei in 
den Bezirk einer anderen Rechtsanwalts-
kammer verlegen, hat er die Aufnahme in 
diese Kammer zu beantragen. Die Rechts-
anwaltskammer nimmt den Rechtsanwalt 
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auf, sobald er die Verlegung der Kanzlei in 
ihren Bezirk nachgewiesen hat. Mit der 
Aufnahme erlischt die Mitgliedschaft in 
der bisherigen Rechtsanwaltskammer. 

    

§ 28 (weggefallen)    

    

§ 29 Befreiung von der Kanzleipflicht [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Im Interesse der Rechtspflege oder zur 
Vermeidung von Härten kann die Rechts-
anwaltskammer einen Rechtsanwalt von 
der Pflicht des § 27 Abs. 1 befreien. 

   

(2) Die Befreiung kann widerrufen wer-
den, wenn es im Interesse der Rechts-
pflege erforderlich ist. 

   

(3) (weggefallen)    

(4) (weggefallen)    

    

§ 29a Kanzleien in anderen Staaten [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Rechtsanwalt darf auch in anderen 
Staaten Kanzleien einrichten oder unter-
halten. 

   

(2) Die Rechtsanwaltskammer befreit ei-
nen Rechtsanwalt, der seine Kanzleien 
ausschließlich in anderen Staaten einrich-
tet, von der Pflicht des § 27, sofern nicht 
überwiegende Interessen der Rechts-
pflege entgegenstehen. Die Befreiung 
kann widerrufen werden, wenn es im 
überwiegenden Interesse der Rechts-
pflege erforderlich ist. 

   

(3) Der Rechtsanwalt hat die Anschrift sei-
ner Kanzlei in einem anderen Staat sowie 
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deren Änderung der Rechtsanwaltskam-
mer mitzuteilen. 

    

§ 30 Zustellungsbevollmächtigter [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Ist der Rechtsanwalt von der Pflicht be-
freit, eine Kanzlei zu unterhalten, so hat er 
der Rechtsanwaltskammer einen Zustel-
lungsbevollmächtigten zu benennen, der 
im Inland wohnt oder dort einen Ge-
schäftsraum hat. Der Rechtsanwalt hat 
dem Zustellungsbevollmächtigten einen 
Zugang zu seinem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach einzuräumen. Der 
Zustellungsbevollmächtigte muss zumin-
dest befugt sein, Posteingänge zur Kennt-
nis zu nehmen und elektronische Emp-
fangsbekenntnisse abzugeben. 

   

(2) An den Zustellungsbevollmächtigten 
kann, auch von Anwalt zu Anwalt, wie an 
den Rechtsanwalt selbst zugestellt wer-
den (§ 173 Absatz 1 und 2, §§ 175, 195 der 
Zivilprozessordnung). 

   

(3) Ist ein Zustellungsbevollmächtigter 
entgegen Absatz 1 nicht benannt, so kann 
die Zustellung durch Aufgabe zur Post be-
wirkt werden (§ 184 der Zivilprozessord-
nung). Das Gleiche gilt, wenn eine Zustel-
lung an den Zustellungsbevollmächtigten 
nicht ausführbar ist. 

   

    

§ 31 Verzeichnisse der Rechtsanwalts-
kammern und Gesamtverzeichnis der 
Bundesrechtsanwaltskammer 
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(1) Die Rechtsanwaltskammern führen 

elektronische Verzeichnisse der in ihren 

Bezirken zugelassenen Rechtsanwälte 

und der zugelassenen Berufsausübungs-

gesellschaften, deren Sitz sich in ihrem 

Bezirk befindet. Sie können ihre Verzeich-

nisse als Teil des von der Bundesrechtsan-

waltskammer zu führenden Gesamtver-

zeichnisses führen. Die Rechtsanwalts-

kammern geben die in ihren Verzeichnis-

sen zu speichernden Daten im automati-

sierten Verfahren in das Gesamtverzeich-

nis ein. Aus dem Gesamtverzeichnis muss 

sich die Kammerzugehörigkeit der 

Rechtsanwälte und der zugelassenen Be-

rufsausübungsgesellschaften ergeben. 

Die Rechtsanwalts-kammern nehmen 

Neueintragungen nur nach Durchführung 

eines Identifizierungsverfahrens vor. Sie 

tragen die datenschutzrechtliche Verant-

wortung für die eingegebenen Daten, ins-

besondere für ihre Richtigkeit und die 

Rechtmäßigkeit ihrer Erhebung. 

   

(2) Die Verzeichnisse der Rechtsanwalts-
kammern und das Gesamtverzeichnis die-
nen der Information der Behörden und 
Gerichte, der Rechtsuchenden sowie an-
derer am Rechtsverkehr Beteiligter. Die 
Einsicht in die Verzeichnisse und das Ge-
samtverzeichnis steht jedem unentgelt-
lich zu. Die Suche in den Verzeichnissen 
und dem Gesamtverzeichnis wird durch 
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ein elektronisches Suchsystem ermög-
licht. 

(3) Die Rechtsanwaltskammern tragen in 
ihre Verzeichnisse zu jedem Rechtsanwalt 
Folgendes ein: 

   

1. den Familiennamen und den oder die 
Vornamen des Rechtsanwalts; 

   

2. den Namen der Kanzlei und deren An-
schrift; wird keine Kanzlei geführt, 
eine zustellfähige Anschrift; 

   

3. den Namen und die Anschrift beste-
hender weiterer Kanzleien und Zweig-
stellen; 

   

4. von dem Rechtsanwalt mitgeteilte Te-
lekommunikationsdaten und Internet-
adressen der Kanzlei und bestehender 
weiterer Kanzleien und Zweigstellen; 

   

5. die Berufsbezeichnung und Fachan-
waltsbezeichnungen; 

   

6. den Zeitpunkt der Zulassung;    

7. bestehende Berufs-, Berufsaus-
übungs- und Vertretungsverbote so-
wie bestehende, sofort vollziehbare 
Rücknahmen und Widerrufe der Zulas-
sung; 

   

8. die durch die Rechtsanwaltskammer 
erfolgte Bestellung einer Vertretung  
oder eines Abwicklers sowie die nach 
§ 30 erfolgte Benennung eines Zustel-
lungsbevollmächtigten unter Angabe 
von Familienname, Vorname oder 
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Vornamen und Anschrift der Vertre-
tung, des Abwicklers oder des Zustel-
lungsbevollmächtigten; 

9. in den Fällen des § 29 Absatz 1 oder 
des § 29a Absatz 2 den Inhalt der Be-
freiung; 

   

10. ein von dem Rechtsanwalt angezeigtes 
Interesse an der Übernahme von 
Pflichtverteidigungen. 

   

(4) Die Rechtsanwaltskammern tragen in 

ihre Verzeichnisse zu jeder zugelassenen 

Berufsausübungsgesellschaft Folgendes 

ein: 

   

1. den Namen oder die Firma;    

2. die Rechtsform;    

3. die Anschrift der Kanzlei;    

4. den Namen und die Anschrift beste-

hender weiterer Kanzleien, Zweigstel-

len und Zweigniederlassungen; 

   

5. die von der Berufsausübungsgesell-

schaft mitgeteilten Telekommunikati-

onsdaten und Internetadressen der 

Kanzlei und bestehender weiterer 

Kanzleien, Zweigstellen und Zweignie-

derlassungen; 

   

6. folgende Angaben zu den Gesellschaf-

tern: 

   

a) bei natürlichen Personen: den Fa-

miliennamen, den oder die Vorna-

men und den in der Berufsaus-

übungsgesellschaft ausgeübten 

Beruf; 
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b) bei juristischen Personen und 

rechtsfähigen Personengesell-

schaften: deren Namen oder 

Firma, deren Sitz und, sofern ge-

setzlich vorgesehen, das für sie 

zuständige Register und die Regis-

ternummer; 

   

7. bei juristischen Personen: zu jedem 

Mitglied des zur gesetzlichen Vertre-

tung berufenen Organs den Familien-

namen, den oder die Vornamen und 

den Beruf; 

   

8. bei rechtsfähigen Personengesell-

schaften: den Familiennamen, den  

oder die Vornamen und den Beruf der 

vertretungsberechtigten Gesellschaf-

ter; 

   

9. den Zeitpunkt der Zulassung;    

10. bei ausländischen Berufsausübungs-

gesellschaften: den Familiennamen, 

den oder die Vornamen und den Beruf 

der Mitglieder der Geschäftsleitung 

der deutschen Zweigniederlassung, 

den Sitz, den Ort der Hauptniederlas-

sung und, sofern nach dem Recht des 

Staats ihres Sitzes vorgesehen, das für 

sie zuständige Register und die Regis-

ternummer; 

   

11. bestehende Berufs- und Vertretungs-

verbote sowie bestehende, sofort 

vollziehbare Rücknahmen und Wider-

rufe der Zulassung; 
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12. die durch die Rechtsanwaltskammer 

erfolgte Bestellung einer Vertretung 

oder eines Abwicklers sowie die Be-

nennung eines Zustellungsbevoll-

mächtigten unter Angabe von Famili-

enname, Vorname oder Vornamen 

und Anschrift der Vertretung, des Ab-

wicklers oder des Zustellungsbevoll-

mächtigten; 

   

13. im Fall des § 29a Absatz 2 den Inhalt 

der Befreiung. 

   

(5) Die Bundesrechtsanwaltskammer hat 

in das Gesamtverzeichnis zusätzlich die 

Bezeichnung des besonderen elektroni-

schen Anwaltspostfachs einzutragen. Sie 

trägt die datenschutzrechtliche Verant-

wortung für diese Daten. Die Bundes-

rechtsanwaltskammer hat Rechtsanwäl-

ten zudem die Eintragung von Sprach-

kenntnissen und Tätigkeitsschwerpunk-

ten in das Gesamtverzeichnis zu ermögli-

chen. 

   

(6) Die Eintragungen zu einem Rechtsan-

walt und zu einer zugelassenen Berufsaus-

übungsgesellschaft in den Verzeichnissen 

der Rechtsanwaltskammern und im Ge-

samtverzeichnis werden gesperrt, sobald 

deren Mitgliedschaft in der das Verzeich-

nis führenden Rechtsanwaltskammer en-

det. Die Eintragungen werden anschlie-

ßend nach angemessener Zeit gelöscht. 

Endet die Mitgliedschaft durch Wechsel 
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der Rechtsanwaltskammer, so ist im Ge-

samtverzeichnis statt der Sperrung und 

Löschung eine Berichtigung vorzuneh-

men. Wird ein Abwickler bestellt, erfolgt 

keine Sperrung; eine bereits erfolgte Sper-

rung ist aufzuheben. Eine Löschung er-

folgt erst nach Beendigung der Abwick-

lung. 

(7) Die in die Verzeichnisse nach Absatz 1 

Satz 1 aufzunehmenden Rechtsanwälte 

und Berufsausübungsgesellschaften sind 

verpflichtet, der zuständigen Rechtsan-

waltskammer unverzüglich 

   

1. sämtliche Daten, die für die Eintra-

gung in die Verzeichnisse nach den 

Absätzen 3 und 4 erforderlich sind, zu 

übermitteln, 

   

2. Tatsachen mitzuteilen, die eine Ände-

rung oder Löschung der eingetrage-

nen Daten erforderlich machen. 

   

    

§ 31a Besonderes elektronisches An-
waltspostfach 

   

(1) Die Bundesrechtsanwaltskammer 

richtet für jede im Gesamtverzeichnis ein-

getragene natürliche Person ein besonde-

res elektronisches Anwaltspostfach emp-

fangsbereit ein. Nach Einrichtung eines 

besonderen elektronischen Anwaltspost-

fachs übermittelt die Bundesrechtsan-

waltskammer dessen Bezeichnung an die 

zuständige Rechtsanwaltskammer zur 
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Speicherung in deren Verzeichnis. 

(2) Zum Zweck der Einrichtung des beson-

deren elektronischen Anwaltspostfachs 

übermittelt die Rechtsanwaltskammer 

den Familiennamen und den oder die 

Vornamen sowie eine zustellfähige An-

schrift der Personen, die einen Antrag auf 

Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer 

gestellt haben, an die Bundesrechtsan-

waltskammer. Bei Syndikusrechtsanwäl-

ten ist zusätzlich mitzuteilen, ob die Tätig-

keit im Rahmen mehrerer Arbeitsverhält-

nisse erfolgt. Die übermittelten Angaben 

sind zu löschen, wenn der Antrag zurück-

genommen oder die Aufnahme in die 

Rechtsanwaltskammer unanfechtbar ver-

sagt wurde. 

   

(3) Die Bundesrechtsanwaltskammer hat 

sicherzustellen, dass der Zugang zu dem 

besonderen elektronischen Anwaltspost-

fach nur durch ein sicheres Verfahren mit 

zwei voneinander unabhängigen  

Sicherungsmitteln möglich ist. Sie kann 

auch Vertretungen, Abwicklern und Zu-

stellungsbevollmächtigten die Nutzung 

des besonderen elektronischen Anwalts-

postfachs ermöglichen; Absatz 2 gilt sinn-

gemäß. Die Bundesrechtsanwaltskammer 

kann unterschiedlich ausgestaltete Zu-

gangsberechtigungen für Kammermitglie-

der und andere Personen vorsehen. Sie ist 
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berechtigt, die in dem besonderen elekt-

ronischen Anwaltspostfach gespeicherten 

Nachrichten nach angemessener Zeit zu 

löschen. Das besondere elektronische An-

waltspostfach soll barrierefrei ausgestal-

tet sein. 

(4) Sobald die Mitgliedschaft in einer 
Rechtsanwaltskammer aus anderen Grün-
den als dem Wechsel der Rechtsanwalts-
kammer erlischt, hebt die Bundesrechts-
anwaltskammer die Zugangsberechtigung 
zu dem besonderen elektronischen An-
waltspostfach auf. Sie löscht dieses, so-
bald es nicht mehr benötigt wird. 

   

(5) Die Bundesrechtsanwaltskammer 
kann auch für sich und für die Rechtsan-
waltskammern besondere elektronische 
Anwaltspostfächer einrichten. Absatz 3 
Satz 1 und 5 ist anzuwenden. 

   

(6) Der Inhaber des besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfachs ist verpflichtet, 
die für dessen Nutzung erforderlichen 
technischen Einrichtungen vorzuhalten 
sowie Zustellungen und den Zugang von 
Mitteilungen über das besondere elektro-
nische Anwaltspostfach zur Kenntnis zu 
nehmen. 

   

(7) Die Bundesrechtsanwaltskammer hat 
für jede im Gesamtverzeichnis eingetra-
gene weitere Kanzlei eines Mitglieds einer 
Rechtsanwaltskammer ein weiteres be-
sonderes elektronisches Anwaltspostfach 
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einzurichten. Wird die Eintragung der wei-
teren Kanzlei im Gesamtverzeichnis ge-
löscht, hebt die Bundesrechtsanwalts-
kammer die Zugangsberechtigung zu dem 
weiteren besonderen elektronischen An-
waltspostfach auf und löscht dieses, so-
bald es nicht mehr benötigt wird. Absatz 1 
Satz 2 und die Absätze 3, 4 und 6 dieser 
Vorschrift sowie § 31 Absatz 5 Satz 1 und 
2 gelten für das weitere besondere elekt-
ronische Anwaltspostfach entsprechend. 

    

§ 31b Besonderes elektronisches An-
waltspostfach für Berufsausübungsge-
sellschaften 

   

(1) Die Bundesrechtsanwaltskammer 

richtet für jede im Gesamtverzeichnis ein-

getragene Berufsausübungsgesellschaft 

ein besonderes elektronisches Anwalts-

postfach empfangsbereit ein. 

   

(2) Die Rechtsanwaltskammer übermittelt 

der Bundesrechtsanwaltskammer zum 

Zweck der Einrichtung des besonderen 

elektronischen Anwaltspostfachs den Na-

men oder die Firma, die Rechtsform und 

eine zustellfähige Anschrift der Berufsaus-

übungsgesellschaft. 

   

(3) Die Bundesrechtsanwaltskammer hebt 

die Zugangsberechtigung zu einem nach 

Absatz 1 eingerichteten besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach auf, 
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wenn die Zulassung als Berufsausübungs-

gesellschaft aus einem anderen Grund als 

dem Wechsel der Rechtsanwaltskammer 

erlischt. 

(4) Die Bundesrechtsanwaltskammer rich-

tet für eine im Gesamtverzeichnis einge-

tragene Zweigstelle einer Berufsaus-

übungsgesellschaft auf deren Antrag ein 

weiteres besonderes Anwaltspostfach 

empfangsbereit ein. Der Antrag nach Satz 

1 ist bei der Rechtsanwaltskammer zu 

stellen, bei der die Berufsausübungsge-

sellschaft zugelassen ist oder zugelassen 

werden soll. Die Rechtsanwaltskammer 

übermittelt der Bundesrechtsanwalts-

kammer den Namen und die Anschrift der 

Zweigstelle, für die ein weiteres elektroni-

sches Anwaltspostfach eingerichtet wer-

den soll. Die Bundesrechtsanwaltskam-

mer hebt die Zugangsberechtigung zu ei-

nem nach Satz 1 eingerichteten weiteren 

besonderen elektronischen Anwaltspost-

fach auf, wenn die Berufsausübungsge-

sellschaft gegenüber der für sie zuständi-

gen Rechtsanwaltskammer erklärt, kein 

weiteres besonders Anwaltspostfach für 

die Zweigstelle mehr zu wünschen, oder 

wenn die Zweigstelle aufgegeben wird; im 

Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend. 

   

(5) Im Übrigen gelten für die nach den Ab-

sätzen 1 und 4 eingerichteten besonde-

ren elektronischen Anwaltspostfächer 

   



Seite 26 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

§ 31a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 3, Ab-

satz 3 und 4 Satz 2 sowie Absatz 6 und 7 

entsprechend. 

    

§ 31c Europäisches Rechtsanwaltsver-
zeichnis 

   

Die Bundesrechtsanwaltskammer ermög-

licht über die Suche nach § 31 Absatz 2 

Satz 3 hinaus über das auf den Internetsei-

ten der Europäischen Kommission beste-

hende elektronische Suchsystem (Europä-

isches Rechtsanwaltsverzeichnis) den Ab-

ruf derjenigen im Gesamtverzeichnis ein-

getragenen Angaben, die Gegenstand des 

Europäischen Rechtsanwaltsverzeichnis-

ses sind. 

   

    

§ 31d Verordnungsermächtigung    

Das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz regelt durch Rechts-

verordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates die Einzelheiten 

   

1. der Datenerhebung für die elektroni-

schen Verzeichnisse der Rechtsan-

waltskammern, der Führung dieser 

Verzeichnisse und der Einsichtnahme 

in sie, 

   

2. der Datenerhebung für das Gesamt-

verzeichnis, der Führung des Gesamt-

verzeichnisses und der Einsichtnahme 

in das Gesamtverzeichnis, 
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3. der besonderen elektronischen An-

waltspostfächer, insbesondere Einzel-

heiten 

   

a) ihrer Einrichtung und der hierzu 

erforderlichen Datenübermitt-

lung, 

   

b) ihrer technischen Ausgestaltung 

einschließlich ihrer Barrierefrei-

heit, 

   

c) ihrer Führung,    

d) der Zugangsberechtigung und der 

Nutzung, 

   

e) des Löschens von Nachrichten 

und 

   

f) ihrer Löschung,    

4. des Abrufs des Gesamtverzeichnisses 

über das Europäische Rechtsanwalts-

verzeichnis. 

   

    

Dritter Abschnitt 
Verwaltungsverfahren 

   

    

§ 32 Ergänzende Anwendung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 

   

(1) Für Verwaltungsverfahren nach die-
sem Gesetz oder nach einer auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung gelten, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, für Behörden des Bundes das 
Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes 
und für Behörden der Länder die Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder. Die 
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Verwaltungsverfahren können über eine 
einheitliche Stelle nach den Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes abge-
wickelt werden. 

(2) Über Anträge ist innerhalb einer Frist 
von drei Monaten zu entscheiden; § 42a 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes gilt entsprechend. In den 
Fällen des § 15 beginnt die Frist erst mit 
der Vorlage des ärztlichen Gutachtens. 
§ 10 bleibt unberührt. 

   

    

§ 33 Sachliche und örtliche Zuständigkeit    

(1) Für die Ausführung dieses Gesetzes 
und der auf seiner Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen sind die Rechtsan-
waltskammern zuständig, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. 

   

(2) Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
die Aufgaben und Befugnisse, die ihm 
nach diesem Gesetz zustehen, auf den 
Präsidenten des Bundesgerichtshofes zu 
übertragen. Die Landesregierungen wer-
den ermächtigt, die Aufgaben und Befug-
nisse, die den Landesjustizverwaltungen 
nach diesem Gesetz zustehen, durch 
Rechtsverordnung auf diesen nachgeord-
nete Behörden zu übertragen. Die Landes-
regierungen können diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die Landes-
justizverwaltungen übertragen. 
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(3) Örtlich zuständig ist die Rechtsanwalts-
kammer, 

   

1. deren Mitglied der Rechtsanwalt ist,    

2. bei der die Zulassung zur Rechtsan-
waltschaft beantragt ist, sofern nicht 
eine Zuständigkeit einer anderen 
Rechtsanwaltskammer nach Nummer 
1 gegeben ist, 

   

3. in deren Bezirk die Berufsausübungs-
gesellschaft ihren Sitz oder ihre Zweig-
niederlassung hat oder 

   

4. bei der die Berufsausübungsgesell-
schaft den Antrag auf Befreiung von 
der Kanzleipflicht nach § 59m Absatz 4 
in Verbindung mit § 29a Absatz 2 oder 
den Antrag auf Befreiung von der 
Zweigniederlassungspflicht nach 
§ 59m Absatz 5 in Verbindung mit 
§ 29a Absatz 2 gestellt hat, sofern 
nicht die Zuständigkeit einer anderen 
Rechtsanwaltskammer nach Nummer 
3 gegeben ist. 

   

Wird die Aufnahme in eine andere Rechts-
anwaltskammer beantragt (§ 27 Absatz 3), 
so entscheidet diese über den Antrag. 

   

    

§ 34 Zustellung    

Verwaltungsakte, durch die die Zulassung 
zur Rechtsanwaltschaft oder die Mitglied-
schaft in einer Rechtsanwaltskammer be-
gründet oder versagt wird oder erlischt  
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oder durch die eine Befreiung oder Er-
laubnis versagt, zurückgenommen oder 
widerrufen wird, sind zuzustellen. 

    

§ 35 Bestellung eines Vertreters im Ver-
waltungsverfahren 

   

Wird auf Ersuchen der Rechtsanwalts-
kammer für das Verwaltungsverfahren ein 
Vertreter bestellt, soll ein Rechtsanwalt 
bestellt werden. 

   

    

§ 36 Ermittlung des Sachverhalts und 
Übermittlung von Daten 

   

(1) Die Rechtsanwaltskammer kann zur Er-
mittlung des Sachverhalts in Zulassungs-
sachen eine unbeschränkte Auskunft nach 
§ 41 Abs. 1 Nr. 11 des Bundeszentralregis-
tergesetzes als Regelanfrage einholen. 

   

(2) Gerichte und Behörden einschließlich 
der Berufskammern übermitteln der 
Rechtsanwaltskammer oder der für die 
Entscheidung zuständigen Stelle diejeni-
gen Daten über Personen und Berufsaus-
übungsgesellschaften, deren Kenntnis aus 
Sicht der übermittelnden Stelle erforder-
lich ist für 

   

1. die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
oder als Berufsausübungsgesellschaft 
oder die Rücknahme oder den Wider-
ruf einer solchen Zulassung, 

   

2. die Entstehung oder das Erlöschen der 
Mitgliedschaft in einer Rechtsanwalts-
kammer, 
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3. die Rücknahme oder den Widerruf ei-
ner Erlaubnis oder Befreiung oder 

   

4. die Einleitung oder die Durchführung 
eines berufsaufsichtlichen Verfahrens. 

   

(3) Die Übermittlung nach Absatz 2 unter-
bleibt, soweit 

   

1. sie schutzwürdige Interessen einer be-
troffenen Person beeinträchtigen 
würde und das Informationsinteresse 
des Empfängers das Interesse der be-
troffenen Person am Unterbleiben der 
Übermittlung nicht überwiegt oder 

   

2. besondere gesetzliche Verwendungs-
regelungen entgegenstehen. 

   

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für die Ver-
schwiegenheitspflichten der für eine Be-
rufskammer eines freien Berufs im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes tätigen Per-
sonen und für das Steuergeheimnis nach 
§ 30 der Abgabenordnung. 

   

    

§ 37 Ersetzung der Schriftform    

Ist nach diesem Gesetz für die Abgabe ei-
ner Erklärung die Schriftform vorgeschrie-
ben, so kann die Erklärung auch über das 
besondere elektronische Anwaltspostfach 
abgegeben werden, wenn Erklärender 
und Empfänger über ein solches verfügen. 
Ist die Erklärung von einer natürlichen 
Person abzugeben, so ist das Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur der Person zu versehen oder von ihr 
zu signieren und selbst zu versenden. 
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§§ 38 bis 42 (weggefallen)    

    

Dritter Teil 
Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts 
und berufliche Zusammenarbeit der 
Rechtsanwälte 

   

    

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

   

    

§ 43 Allgemeine Berufspflicht    

Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewis-
senhaft auszuüben. Er hat sich innerhalb 
und außerhalb des Berufes der Achtung 
und des Vertrauens, welche die Stellung 
des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu 
erweisen. 

   

    

§ 43a Grundpflichten    

(1) Der Rechtsanwalt darf keine Bindun-
gen eingehen, die seine berufliche Unab-
hängigkeit gefährden. 

   

(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwie-
genheit verpflichtet. Diese Pflicht bezieht 
sich auf alles, was ihm in Ausübung seines 
Berufes bekanntgeworden ist. Dies gilt 
nicht für Tatsachen, die offenkundig sind  
oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen. Der Rechtsanwalt 
hat die von ihm beschäftigten Personen in 
Textform zur Verschwiegenheit zu ver-

[modifiziert, § 47b Abs. 4]   
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pflichten und sie dabei über die straf-
rechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung 
zu belehren. Zudem hat er bei ihnen in ge-
eigneter Weise auf die Einhaltung der Ver-
schwiegenheitspflicht hinzuwirken. Den 
von dem Rechtsanwalt beschäftigten Per-
sonen stehen die Personen gleich, die im 
Rahmen einer berufsvorbereitenden Tä-
tigkeit oder einer sonstigen Hilfstätigkeit 
an seiner beruflichen Tätigkeit mitwirken. 
Satz 4 gilt nicht für Referendare und ange-
stellte Personen, die im Hinblick auf die 
Verschwiegenheitspflicht den gleichen 
Anforderungen wie der Rechtsanwalt un-
terliegen. Hat sich ein Rechtsanwalt mit 
anderen Personen, die im Hinblick auf die 
Verschwiegenheitspflicht den gleichen 
Anforderungen unterliegen wie er, zur ge-
meinschaftlichen Berufsausübung zusam-
mengeschlossen und besteht zu den Be-
schäftigten ein einheitliches Beschäfti-
gungsverhältnis, so genügt auch der Nach-
weis, dass eine andere dieser Personen 
die Verpflichtung nach Satz 4 vorgenom-
men hat. 

(3) Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner 
Berufsausübung nicht unsachlich verhal-
ten. Unsachlich ist insbesondere ein Ver-
halten, bei dem es sich um die bewußte 
Verbreitung von Unwahrheiten oder sol-
che herabsetzenden Äußerungen handelt, 
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zu denen andere Beteiligte oder der Ver-
fahrensverlauf keinen Anlaß gegeben ha-
ben. 

(4) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig wer-
den, wenn er einen anderen Mandanten 
in derselben Rechtssache bereits im wi-
derstreitenden Interesse beraten oder 
vertreten hat. Das Tätigkeitsverbot gilt 
auch für Rechtsanwälte, die ihren Beruf 
gemeinschaftlich mit einem Rechtsanwalt 
ausüben, der nach Satz 1 nicht tätig wer-
den darf. Ein Tätigkeitsverbot nach Satz 2 
bleibt bestehen, wenn der nach Satz 1 
ausgeschlossene Rechtsanwalt die ge-
meinschaftliche Berufsausübung been-
det. Die Sätze 2 und 3 sind nicht anzuwen-
den, wenn die betroffenen Mandanten 
der Tätigkeit des Rechtsanwalts nach um-
fassender Information in Textform zuge-
stimmt haben und geeignete Vorkehrun-
gen die Einhaltung der Verschwiegenheit 
des Rechtsanwalts sicherstellen. Ein Tätig-
keitsverbot nach Satz 1, das gegenüber ei-
ner Berufsausübungsgesellschaft besteht, 
entfällt, wenn die Voraussetzungen des 
Satzes 4 erfüllt sind. Soweit es für die Prü-
fung eines Tätigkeitsverbots nach Satz 1  
oder Satz 2 erforderlich ist, dürfen der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegende 
Tatsachen einem Rechtsanwalt auch ohne 
Einwilligung des Mandanten offenbart 
werden. 
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(5) Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend für 
die Tätigkeit als Referendar im Vorberei-
tungsdienst im Rahmen der Ausbildung 
bei einem Rechtsanwalt. Absatz 4 Satz 2 
ist nicht anzuwenden, wenn dem Tätig-
keitsverbot nach Absatz 4 Satz 1 eine Tä-
tigkeit als Referendar nach Satz 1 zu-
grunde liegt. 

   

(6) Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend für 
ein berufliches Tätigwerden des Rechts-
anwalts außerhalb des Anwaltsberufs, 
wenn für ein anwaltliches Tätigwerden ein 
Tätigkeitsverbot nach Absatz 4 Satz 1 be-
stehen würde. 

   

(7) Der Rechtsanwalt ist bei der Behand-
lung der ihm anvertrauten Vermögens-
werte zu der erforderlichen Sorgfalt ver-
pflichtet. Fremde Gelder sind unverzüg-
lich an den Empfangsberechtigten weiter-
zuleiten oder auf ein Anderkonto einzu-
zahlen. 

   

(8) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, sich 
fortzubilden. 

   

    

§ 43b Werbung    

Werbung ist dem Rechtsanwalt nur er-
laubt, soweit sie über die berufliche Tätig-
keit in Form und Inhalt sachlich unterrich-
tet und nicht auf die Erteilung eines Auf-
trags im Einzelfall gerichtet ist. 

   

    

§ 43c Fachanwaltschaft [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   
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(1) Dem Rechtsanwalt, der besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen in einem 
Rechtsgebiet erworben hat, kann die Be-
fugnis verliehen werden, eine Fachan-
waltsbezeichnung zu führen. Fachan-
waltsbezeichnungen gibt es für das Ver-
waltungsrecht, das Steuerrecht, das Ar-
beitsrecht und das Sozialrecht sowie für 
die Rechtsgebiete, die durch Satzung in ei-
ner Berufsordnung nach § 59a Absatz 2 
Nummer 2 Buchstabe a bestimmt sind. 
Die Befugnis darf für höchstens drei 
Rechtsgebiete erteilt werden. 

   

(2) Über den Antrag des Rechtsanwalts 
auf Erteilung der Erlaubnis entscheidet 
der Vorstand der Rechtsanwaltskammer, 
nachdem ein Ausschuß der Kammer die 
von dem Rechtsanwalt vorzulegenden 
Nachweise über den Erwerb der besonde-
ren Kenntnisse und Erfahrungen geprüft 
hat. 

   

(3) Der Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer bildet für jedes Fachgebiet einen Aus-
schuß und bestellt dessen Mitglieder. Ei-
nem Ausschuß gehören mindestens drei 
Rechtsanwälte an; diese können Mitglie-
der mehrerer Ausschüsse sein. Die §§ 75 
und 76 Absatz 1 und 2 sind entsprechend 
anzuwenden. Mehrere Rechtsanwalts-
kammern können gemeinsame Aus-
schüsse bilden. 

   

(4) Die Erlaubnis zum Führen der Fachan-
waltsbezeichnung kann mit Wirkung für 
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die Zukunft von dem Vorstand der Rechts-
anwaltskammer zurückgenommen wer-
den, wenn Tatsachen nachträglich be-
kanntwerden, bei deren Kenntnis die Er-
laubnis hätte versagt werden müssen. Sie 
kann widerrufen werden, wenn eine in 
der Berufsordnung vorgeschriebene Fort-
bildung unterlassen wird. 

    

§ 43d Darlegungs- und Informations-
pflichten bei Inkassodienstleistungen 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Rechtsanwalt, der Inkassodienst-
leistungen erbringt, muss mit der ersten 
Geltendmachung einer Forderung gegen-
über einer Privatperson folgende Informa-
tionen klar und verständlich in Textform 
übermitteln: 

   

1. den Namen oder die Firma des Auf-
traggebers sowie dessen Anschrift, so-
fern nicht dargelegt wird, dass durch 
die Angabe der Anschrift überwie-
gende schutzwürdige Interessen des 
Auftraggebers beeinträchtigt würden, 

   

2. den Forderungsgrund, bei Verträgen 
unter konkreter Darlegung des Ver-
tragsgegenstands und des Datums des 
Vertragsschlusses, bei unerlaubten 
Handlungen unter Darlegung der Art 
und des Datums der Handlung, 

   

3. wenn Zinsen geltend gemacht wer-
den, eine Zinsberechnung unter Darle-
gung der zu verzinsenden Forderung, 

   



Seite 38 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

des Zinssatzes und des Zeitraums, für 
den die Zinsen berechnet werden, 

4. wenn ein Zinssatz über dem gesetzli-
chen Verzugszinssatz geltend gemacht 
wird, einen gesonderten Hinweis hie-
rauf und die Angabe, auf Grund wel-
cher Umstände der erhöhte Zinssatz 
gefordert wird, 

   

5. wenn Inkassokosten geltend gemacht 
werden, Angaben zu deren Art, Höhe 
und Entstehungsgrund, 

   

6. wenn mit den Inkassokosten Umsatz-
steuerbeträge geltend gemacht wer-
den, eine Erklärung, dass der Auftrag-
geber diese Beträge nicht als Vor-
steuer abziehen kann, 

   

7. wenn die Anschrift der Privatperson 
nicht vom Gläubiger mitgeteilt, son-
dern anderweitig ermittelt wurde, ei-
nen Hinweis hierauf sowie darauf, wie 
eventuell aufgetretene Fehler geltend 
gemacht werden können, 

   

8. Bezeichnung, Anschrift und elektroni-
sche Erreichbarkeit der für ihn zustän-
digen Rechtsanwaltskammer. 

   

(2) Auf eine entsprechende Anfrage einer 
Privatperson hat der Inkassodienstleistun-
gen erbringende Rechtsanwalt die folgen-
den ergänzenden Informationen unver-
züglich in Textform mitzuteilen: 

   

1. den Namen oder die Firma desjenigen, 
in dessen Person die Forderung ent-
standen ist, 
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2. bei Verträgen die wesentlichen Um-
stände des Vertragsschlusses. 

   

(3) Beabsichtigt der Inkassodienstleistun-
gen erbringende Rechtsanwalt, mit einer 
Privatperson eine Stundungs- oder Raten-
zahlungsvereinbarung zu treffen, so hat er 
sie zuvor in Textform auf die dadurch ent-
stehenden Kosten hinzuweisen. 

   

(4) Fordert der Inkassodienstleistungen 
erbringende Rechtsanwalt eine Privatper-
son zur Abgabe eines Schuldanerkenntnis-
ses auf, so hat er sie mit der Aufforderung 
nach Maßgabe des Satzes 2 in Textform 
darauf hinzuweisen, dass sie durch das 
Schuldanerkenntnis in der Regel die Mög-
lichkeit verliert, solche Einwendungen 
und Einreden gegen die anerkannte For-
derung geltend zu machen, die zum Zeit-
punkt der Abgabe des Schuldanerkennt-
nisses begründet waren. Der Hinweis 
muss 

   

1. deutlich machen, welche Teile der For-
derung vom Schuldanerkenntnis er-
fasst werden, und 

   

2. typische Beispiele von Einwendungen 
und Einreden benennen, die nicht 
mehr geltend gemacht werden kön-
nen, wie das Nichtbestehen oder die 
Erfüllung oder die Verjährung der an-
erkannten Forderung. 

   

(5) Privatperson im Sinne dieser Vorschrift 

ist jede natürliche Person, gegen die eine 

Forderung geltend gemacht wird, die 
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nicht im Zusammenhang mit ihrer ge-

werblichen oder selbständigen berufli-

chen Tätigkeit steht. 

    

§ 43e Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen 

   

(1) Der Rechtsanwalt darf Dienstleistern 

den Zugang zu Tatsachen eröffnen, auf die 

sich die Verpflichtung zur Verschwiegen-

heit gemäß § 43a Absatz 2 Satz 1 bezieht, 

soweit dies für die Inanspruchnahme der 

Dienstleistung erforderlich ist. Dienstleis-

ter ist eine andere Person oder Stelle, die 

vom Rechtsanwalt im Rahmen seiner Be-

rufsausübung mit Dienstleistungen beauf-

tragt wird. 

   

(2) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, den 
Dienstleister sorgfältig auszuwählen. Er 
hat die Zusammenarbeit unverzüglich zu 
beenden, wenn die Einhaltung der dem 
Dienstleister gemäß Absatz 3 zu machen-
den Vorgaben nicht gewährleistet ist. 

   

(3) Der Vertrag mit dem Dienstleister be-
darf der Textform. In ihm ist 

   

1. der Dienstleister unter Belehrung über 
die strafrechtlichen Folgen einer 
Pflichtverletzung zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten, 

   

2. der Dienstleister zu verpflichten, sich 
nur insoweit Kenntnis von fremden 
Geheimnissen zu verschaffen, als dies 
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zur Vertragserfüllung erforderlich ist, 
und 

3. festzulegen, ob der Dienstleister be-
fugt ist, weitere Personen zur Erfül-
lung des Vertrags heranzuziehen; für 
diesen Fall ist dem Dienstleister aufzu-
erlegen, diese Personen in Textform 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

   

(4) Bei der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen, die im Ausland erbracht wer-
den, darf der Rechtsanwalt dem Dienst-
leister den Zugang zu fremden Geheimnis-
sen unbeschadet der übrigen Vorausset-
zungen dieser Vorschrift nur dann eröff-
nen, wenn der dort bestehende Schutz 
der Geheimnisse dem Schutz im Inland 
vergleichbar ist, es sei denn, dass der 
Schutz der Geheimnisse dies nicht gebie-
tet. 

   

(5) Bei der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen, die unmittelbar einem einzel-
nen Mandat dienen, darf der Rechtsan-
walt dem Dienstleister den Zugang zu 
fremden Geheimnissen nur dann eröff-
nen, wenn der Mandant darin eingewilligt 
hat. 

   

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch im Fall 
der Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen, in die der Mandant eingewilligt hat, 
sofern der Mandant nicht ausdrücklich auf 
die Einhaltung der in den Absätzen 2 und 
3 genannten Anforderungen verzichtet 
hat. 
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(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, soweit 
Dienstleistungen auf Grund besonderer 
gesetzlicher Vorschriften in Anspruch ge-
nommen werden. Absatz 3 Satz 2 gilt 
nicht, soweit der Dienstleister hinsichtlich 
der zu erbringenden Dienstleistung ge-
setzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet 
ist. 

   

(8) Die Vorschriften zum Schutz personen-
bezogener Daten bleiben unberührt. 

   

    

§ 43f Kenntnisse im Berufsrecht    

(1) Der Rechtsanwalt hat innerhalb des 
ersten Jahres nach seiner erstmaligen Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft an einer 
Lehrveranstaltung über das rechtsanwalt-
liche Berufsrecht teilzunehmen. Die Lehr-
veranstaltung muss mindestens zehn Zeit-
stunden dauern und die wesentlichen Be-
reiche des anwaltlichen Berufsrechts um-
fassen. 

   

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 besteht 
nicht, wenn der Rechtsanwalt vor dem 
1. August 2022 erstmalig zugelassen 
wurde oder wenn er nachweist, dass er in-
nerhalb von sieben Jahren vor seiner erst-
maligen Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
an einer Lehrveranstaltung nach Absatz 1 
teilgenommen hat. 

   

    

§ 44 Mitteilung der Ablehnung eines 
Auftrags 
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Der Rechtsanwalt, der in seinem Beruf in 
Anspruch genommen wird und den Auf-
trag nicht annehmen will, muß die Ableh-
nung unverzüglich erklären. Er hat den 
Schaden zu ersetzen, der aus einer schuld-
haften Verzögerung dieser Erklärung ent-
steht. 

   

    

§ 45 Tätigkeitsverbote bei nichtanwaltli-
cher Vorbefassung 

[modifiziert, § 47b Abs. 2 und 3]   

(1) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig wer-
den, wenn er 

   

1. in derselben Rechtssache bereits tätig 
geworden ist als  

   

a) Richter, Staatsanwalt, Angehöri-

ger des öffentlichen Dienstes oder 

als im Vorbereitungsdienst bei 

diesen Personen tätiger Referen-

dar, 

   

b) Schiedsrichter, Schlichter oder 

Mediator oder 

   

c) Notar, Notarvertretung, Notari-

atsverwalter, Notarassessor oder 

als im Vorbereitungsdienst bei ei-

nem Notar tätiger Referendar, 

   

2. in derselben Angelegenheit, mit der er 
bereits als Insolvenzverwalter, Nach-
lassverwalter, Testamentsvollstrecker 
oder Betreuer oder in ähnlicher Funk-
tion befasst war, gegen den Träger des 
von ihm verwalteten Vermögens vor-
gehen soll, oder 

  2. in derselben Angelegenheit, mit 
der er bereits als Insolvenzver-
walter, Nachlassverwalter, Tes-
tamentsvollstrecker oder Be-
treuer oder in ähnlicher Funk-
tion befasst war, gegen den 
Schuldner Träger des von ihm 



Seite 44 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

verwalteten Vermögens vorge-
hen soll, oder 

3. in derselben Angelegenheit bereits au-
ßerhalb seiner Tätigkeit als Rechtsan-
walt für eine andere Partei im wider-
streitenden Interesse beruflich tätig 
geworden ist. 

   

(2) Ein Tätigkeitsverbot gilt auch für 
Rechtsanwälte, die ihren Beruf gemein-
schaftlich ausüben 

   

1. mit einem Rechtsanwalt, der nach Ab-
satz 1 nicht tätig werden darf, oder 

 
 

  

2. mit einem Angehörigen eines anderen 
Berufs nach § 59c Absatz 1 Satz 1, dem 
ein Tätigwerden bei entsprechender 
Anwendung des Absatzes 1 untersagt 
wäre. 

   

Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit dem 
Tätigkeitsverbot nach Absatz 1 eine Tätig-

keit als Referendar im Vorbereitungs-

dienst nach Absatz 1 Nummer 1 Buch-

stabe a oder c oder als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter bei einem Rechtsanwalt oder 

in einer Berufsausübungsgesellschaft 

nach Absatz 1 Nummer 3 zugrunde liegt. 

Die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitar-

beiter nach Satz 2 umfasst berufliche Tä-

tigkeiten während des rechtswissen-

schaftlichen Studiums und in der Zeit nach 

dem Bestehen der ersten Prüfung bis zum 

Bestehen der zweiten Staatsprüfung. 
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(3) Ein Tätigkeitsverbot nach Absatz 2 Satz 
1 bleibt bestehen, wenn der nach Absatz 
1 ausgeschlossene Rechtsanwalt die ge-
meinschaftliche Berufsausübung been-
det. Absatz 2 Satz 1 findet in den Fällen, in 
denen das Tätigkeitsverbot auf Absatz 1 
Nummer 3 beruht, keine Anwendung, 
wenn die betroffenen Personen der Tätig-
keit nach umfassender Information in 
Textform durch den Rechtsanwalt zuge-
stimmt haben und geeignete Vorkehrun-
gen die Verhinderung einer Offenbarung 
vertraulicher Informationen sicherstellen. 
Soweit es für die Prüfung eines Tätigkeits-
verbots erforderlich ist, dürfen der Ver-
schwiegenheit unterliegende Tatsachen 
einem Rechtsanwalt auch ohne Einwilli-
gung der betroffenen Person offenbart 
werden. 

   

 [§ 45 Abs. 2 Nr. 2 (a. F.)]: in Angele-
genheiten, mit denen er bereits als 
Rechtsanwalt befaßt war, als Insol-
venzverwalter oder außerhalb sei-
ner Anwaltstätigkeit oder einer 
sonstigen Tätigkeit im Sinne des 
§ 59a Abs. 1 Satz 1 beruflich tätig zu 
werden. 
 

[§ 45 Abs. 2 Nr. 2 (a. F.)]: in Angele-
genheiten, mit denen er bereits als 
Rechtsanwalt befaßt war, als Insol-
venzverwalter oder außerhalb seiner 
Anwaltstätigkeit oder einer sonstigen 
Tätigkeit im Sinne des § 59a Abs. 1 
Satz 1 beruflich tätig zu werden. 
 

 

§ 46 Angestellte Rechtsanwälte und Syn-
dikusrechtsanwälte 

   

(1) Rechtsanwälte dürfen ihren Beruf als 
Angestellte solcher Arbeitgeber ausüben, 
die als Rechtsanwälte, Patentanwälte  
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oder rechts- oder patentanwaltliche Be-
rufsausübungsgesellschaften tätig sind. 

(2) Angestellte anderer als der in Absatz 1 
genannten Personen oder Gesellschaften 
üben ihren Beruf als Rechtsanwalt aus, so-
fern sie im Rahmen ihres Arbeitsverhält-
nisses für ihren Arbeitgeber anwaltlich tä-
tig sind (Syndikusrechtsanwälte). Der Syn-
dikusrechtsanwalt bedarf zur Ausübung 
seiner Tätigkeit nach Satz 1 der Zulassung 
zur Rechtsanwaltschaft nach § 46a. 

   

(3) Eine anwaltliche Tätigkeit im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 liegt vor, wenn das Ar-
beitsverhältnis durch folgende fachlich 
unabhängig und eigenverantwortlich aus-
zuübende Tätigkeiten sowie durch fol-
gende Merkmale geprägt ist: 

   

1. die Prüfung von Rechtsfragen, ein-
schließlich der Aufklärung des Sach-
verhalts, sowie das Erarbeiten und Be-
werten von Lösungsmöglichkeiten, 

   

2. die Erteilung von Rechtsrat,    

3. die Ausrichtung der Tätigkeit auf die 
Gestaltung von Rechtsverhältnissen, 
insbesondere durch das selbständige 
Führen von Verhandlungen, oder auf 
die Verwirklichung von Rechten und 

   

4. die Befugnis, nach außen verantwort-
lich aufzutreten. 

   

(4) Eine fachlich unabhängige Tätigkeit im 
Sinne des Absatzes 3 übt nicht aus, wer 
sich an Weisungen zu halten hat, die eine 
eigenständige Analyse der Rechtslage und 
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eine einzelfallorientierte Rechtsberatung 
ausschließen. Die fachliche Unabhängig-
keit der Berufsausübung des Syndikus-
rechtsanwalts ist vertraglich und tatsäch-
lich zu gewährleisten. 

(5) Die Befugnis des Syndikusrechtsan-
walts zur Beratung und Vertretung be-
schränkt sich auf die Rechtsangelegenhei-
ten des Arbeitgebers. Diese umfassen 
auch 

   

1. Rechtsangelegenheiten innerhalb ver-
bundener Unternehmen im Sinne des 
§ 15 des Aktiengesetzes, 

   

2. erlaubte Rechtsdienstleistungen des 
Arbeitgebers gegenüber seinen Mit-
gliedern, sofern es sich bei dem Arbeit-
geber um eine Vereinigung oder Ge-
werkschaft nach § 7 des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes oder nach § 8 Absatz 
1 Nummer 2 des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes handelt, und 

   

3. erlaubte Rechtsdienstleistungen des 
Arbeitgebers gegenüber Dritten, so-
fern es sich bei dem Arbeitgeber um 
einen Angehörigen der in § 59c Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten so-
zietätsfähigen Berufe oder um eine 
Berufsausübungsgesellschaft solcher 
Berufe handelt. 

   

(6) Ist ein Arbeitgeber, der nicht den in 

§ 59c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ge-

nannten Berufen angehört, zur Erbrin-
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gung von Rechtsdienstleistungen berech-

tigt, können diese auch durch den Syndi-

kusrechtsanwalt erbracht werden. Der 

Syndikusrechtsanwalt muss in diesen Fäl-

len darauf hinweisen, dass er keine an-

waltliche Beratung im Sinne des § 3 er-

bringt und ihm kein Zeugnisverweige-

rungsrecht nach § 53 der Strafprozessord-

nung zukommt. Die Erbringung von 

Rechtsdienstleistungen nach Satz 1 ist 

keine anwaltliche Tätigkeit im Sinne des 

Absatzes 2 Satz 1. 

    

§ 46a Zulassung als Syndikusrechtsan-
walt 

   

(1) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
als Syndikusrechtsanwalt ist auf Antrag zu 
erteilen, wenn 

   

1. die allgemeinen Zulassungsvorausset-
zungen zum Beruf des Rechtsanwalts 
gemäß § 4 erfüllt sind, 

   

2. kein Zulassungsversagungsgrund nach 
§ 7 vorliegt und 

   

3. die Tätigkeit den Anforderungen des 
§ 46 Absatz 2 bis 5 entspricht. 

   

Die Zulassung nach Satz 1 kann für meh-
rere Arbeitsverhältnisse erteilt werden. 

   

(2) Über die Zulassung als Syndikusrechts-
anwalt entscheidet die örtlich zuständige 
Rechtsanwaltskammer nach Anhörung 
des Trägers der Rentenversicherung. Die 
Entscheidung ist zu begründen und dem 
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Antragsteller sowie dem Träger der Ren-
tenversicherung zuzustellen. Wie dem An-
tragsteller steht auch dem Träger der Ren-
tenversicherung gegen die Entscheidung 
nach Satz 1 Rechtsschutz gemäß § 112a 
Absatz 1 und 2 zu. Der Träger der Renten-
versicherung ist bei seiner Entscheidung 
über die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 und Absatz 3 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch an die bestandskräftige Ent-
scheidung der Rechtsanwaltskammer 
nach Satz 1 gebunden. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung ist eine Aus-
fertigung oder eine amtlich beglaubigte 
Abschrift des Arbeitsvertrags oder der Ar-
beitsverträge beizufügen. Die Rechtsan-
waltskammer kann die Vorlage weiterer 
Nachweise verlangen. 

   

(4) Das Zulassungsverfahren richtet sich 
nach den §§ 10 bis 12a mit der Maßgabe, 
dass 

   

1. abweichend von § 12 Absatz 2 der 
Nachweis des Abschlusses einer Be-
rufshaftpflichtversicherung oder die 
Vorlage einer vorläufigen Deckungszu-
sage nicht erforderlich ist; 

   

2. abweichend von § 12 Absatz 3 der Syn-
dikusrechtsanwalt unbeschadet des 
§ 12 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 
4 mit der Zulassung rückwirkend zu 
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dem Zeitpunkt Mitglied der Rechtsan-
waltskammer wird, zu dem der Antrag 
auf Zulassung dort eingegangen ist, so-
fern nicht die Tätigkeit, für die die Zu-
lassung erfolgt, erst nach der Antrag-
stellung begonnen hat; in diesem Fall 
wird die Mitgliedschaft erst mit dem 
Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit 
begründet; 

3. abweichend von § 12 Absatz 4 die Tä-
tigkeit unter der Berufsbezeichnung 
„Rechtsanwältin (Syndikusrechtsan-
wältin)“ oder „Rechtsanwalt (Syndi-
kusrechtsanwalt)“ auszuüben ist. 

   

    

§ 46b Erlöschen und Änderung der Zulas-
sung als Syndikusrechtsanwalt 

   

(1) Die Zulassung als Syndikusrechtsan-
walt erlischt nach Maßgabe des § 13. 

   

(2) Für die Rücknahme und den Widerruf 
der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt 
gelten die §§ 14 und 15 mit Ausnahme des 
§ 14 Absatz 2 Nummer 9. Die Zulassung als 
Syndikusrechtsanwalt ist ferner ganz oder 
teilweise zu widerrufen, soweit die ar-
beitsvertragliche Gestaltung eines Ar-
beitsverhältnisses oder die tatsächlich 
ausgeübte Tätigkeit nicht mehr den Anfor-
derungen des § 46 Absatz 2 bis 5 ent-
spricht. § 46a Absatz 2 gilt entsprechend. 
Entgegen Satz 2 ist die Zulassung nicht zu 
widerrufen, wenn die tatsächlich ausge-
übte Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt  
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unterbrochen wird, die Unterbrechung in-
folge ihrer Eigenart oder vertraglich im 
Voraus zeitlich begrenzt ist und das der 
Zulassung als Syndikusrechtsanwalt zu-
grundeliegende Arbeitsverhältnis fortbe-
steht. 

(3) Werden nach einer Zulassung nach 
§ 46a weitere Arbeitsverhältnisse als Syn-
dikusrechtsanwalt aufgenommen oder 
tritt innerhalb bereits bestehender Ar-
beitsverhältnisse eine wesentliche Ände-
rung der Tätigkeit ein, ist auf Antrag die 
Zulassung nach Maßgabe des § 46a unter 
den dort genannten Voraussetzungen auf 
die weiteren Arbeitsverhältnisse oder auf 
die geänderte Tätigkeit zu erstrecken. 

   

(4) Der Syndikusrechtsanwalt hat der nach 
§ 56 Absatz 3 zuständigen Stelle unbe-
schadet seiner Anzeige- und Vorlage-
pflichten nach § 56 Absatz 3 auch jede der 
folgenden tätigkeitsbezogenen Änderun-
gen des Arbeitsverhältnisses unverzüglich 
anzuzeigen: 

   

1. jede tätigkeitsbezogene Änderung des 
Arbeitsvertrags, dazu gehört auch die 
Aufnahme eines neuen Arbeitsverhält-
nisses, 

   

2. jede wesentliche Änderung der Tätig-
keit innerhalb des Arbeitsverhältnis-
ses. 

   

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 ist der An-
zeige eine Ausfertigung oder eine amtlich 
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beglaubigte Abschrift des geänderten Ar-
beitsvertrags beizufügen. § 57 gilt ent-
sprechend. 

    

§ 46c Besondere Vorschriften für Syndi-
kusrechtsanwälte 

   

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, gelten für Syndikusrechtsan-
wälte die Vorschriften über Rechtsan-
wälte. 

   

(2) Syndikusrechtsanwälte dürfen ihren 
Arbeitgeber nicht vertreten 

   

1. vor den Landgerichten, Oberlandesge-
richten und dem Bundesgerichtshof in 
zivilrechtlichen Verfahren und Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
sofern die Parteien oder die Beteilig-
ten sich durch einen Rechtsanwalt ver-
treten lassen müssen oder vorgesehen 
ist, dass ein Schriftsatz von einem 
Rechtsanwalt unterzeichnet sein 
muss, und 

   

2. vor den in § 11 Absatz 4 Satz 1 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes genannten Ge-
richten, es sei denn, der Arbeitgeber 
ist ein vertretungsbefugter Bevoll-
mächtigter im Sinne des § 11 Absatz 4 
Satz 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes. 

   

In Straf- oder Bußgeldverfahren, die sich 
gegen den Arbeitgeber oder dessen Mit-
arbeiter richten, dürfen Syndikusrechts-
anwälte nicht als deren Verteidiger  
oder Vertreter tätig werden; dies gilt, 

   



Seite 53 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

wenn Gegenstand des Straf- oder Buß-
geldverfahrens ein unternehmensbezoge-
ner Tatvorwurf ist, auch in Bezug auf eine 
Tätigkeit als Rechtsanwalt im Sinne des 
§ 4. 

(3) Auf die Tätigkeit von Syndikusrechts-
anwälten finden die §§ 44, 48 bis 49a und 
50 Absatz 2 und 3 sowie die §§ 51 und 52 
keine Anwendung. 

   

(4) § 27 findet auf Syndikusrechtsanwälte 
mit der Maßgabe Anwendung, dass die re-
gelmäßige Arbeitsstätte als Kanzlei gilt. Ist 
der Syndikusrechtsanwalt zugleich als 
Rechtsanwalt gemäß § 4 zugelassen oder 
ist er im Rahmen mehrerer Arbeitsver-
hältnisse als Syndikusrechtsanwalt tätig, 
ist für jede Tätigkeit eine weitere Kanzlei 
zu errichten und zu unterhalten, wovon 
nur eine im Bezirk der Rechtsanwaltskam-
mer belegen sein muss, deren Mitglied er 
ist. 

   

(5) In die Verzeichnisse nach § 31 ist er-

gänzend zu den in § 31 Absatz 3 genann-

ten Angaben aufzunehmen, dass die Zu-

lassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndi-

kusrechtsanwalt erfolgt ist. Ist der Syndi-

kusrechtsanwalt zugleich als Rechtsan-

walt gemäß § 4 zugelassen oder ist er im 

Rahmen mehrerer Arbeitsverhältnisse als 

Syndikusrechtsanwalt tätig, hat eine ge-

sonderte Eintragung für jede der Tätigkei-

ten zu erfolgen. 
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(6) Der Syndikusrechtsanwalt hat einen 
Zustellungsbevollmächtigten zu benen-
nen, wenn er länger als eine Woche daran 
gehindert ist, seinen Beruf auszuüben. 
§ 30 gilt entsprechend. 

   

    

§ 47 Rechtsanwälte im öffentlichen 
Dienst 

   

(1) Rechtsanwälte, die als Richter oder Be-
amte verwendet werden, ohne auf Le-
benszeit ernannt zu sein, die in das Dienst-
verhältnis eines Soldaten auf Zeit berufen 
werden oder die vorübergehend als Ange-
stellte im öffentlichen Dienst tätig sind, 
dürfen ihren Beruf als Rechtsanwalt nicht 
ausüben, es sei denn, daß sie die ihnen 
übertragenen Aufgaben ehrenamtlich 
wahrnehmen. Die Rechtsanwaltskammer 
kann jedoch dem Rechtsanwalt auf seinen 
Antrag eine Vertretung bestellen oder ihm 
gestatten, seinen Beruf selbst auszuüben, 
wenn die Interessen der Rechtspflege 
dadurch nicht gefährdet werden. 

   

(2) Bekleidet ein Rechtsanwalt ein öffent-
liches Amt, ohne in das Beamtenverhält-
nis berufen zu sein, und darf er nach den 
für das Amt maßgebenden Vorschriften 
den Beruf als Rechtsanwalt nicht selbst 
ausüben, so kann die Rechtsanwaltskam-
mer ihm auf seinen Antrag eine Vertre-
tung bestellen. 

   

(3) (weggefallen)    
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 § 47a Insolvenzverwalter   

 (1) Rechtsanwälte dürfen ihren Be-
ruf als Insolvenzverwalter ausüben.  

  

 (2) Natürliche Personen, die    

 1. ein rechtswissenschaftliches  
oder wirtschaftswissenschaft-
liches Hochschulstudium oder 
ein anderes Hochschulstudium 
mit rechtswissenschaftlicher 
oder wirtschaftswissenschaft-
licher Fachrichtung erfolgreich 
abgeschlossen haben, 

  

 2. besondere theoretische 
Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Insolvenzverwaltung nachwei-
sen und 

  

 3. nach dem Erwerb des ersten 
berufsqualifizierenden Ab-
schlusses gemäß Nummer 1 
praktische Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Insolvenzverwal-
tung über einen Zeitraum von 
mindestens drei Jahren im 
Umfang von mindestens 16 
Wochenstunden nachweisen, 

  

 sind auf Antrag als Insolvenzverwal-
ter in die für den Ort ihrer Nieder-
lassung zuständige Rechtsanwalts-
kammer aufzunehmen. Sie dürfen 
im beruflichen Verkehr als Insol-
venzverwalter zugleich die Bezeich-
nung „Mitglied der Rechtsanwalts-
kammer“ führen. Soweit sich aus 

sind auf Antrag als Insolvenzverwal-
ter in die für den Ort ihrer Niederlas-
sung zuständige Rechtsanwaltskam-
mer aufzunehmen. Sie dürfen im be-
ruflichen Verkehr als Insolvenzver-
walter zugleich die Bezeichnung 
„Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer“ führen. Soweit sich aus diesem 
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diesem Gesetz nicht etwas anderes 
ergibt, gelten für die Entscheidung 
über den Antrag, die Rechtsstellung 
nach Aufnahme in die Rechtsan-
waltskammer sowie die Rücknahme 
und den Widerruf der Aufnahme 
der Erste Teil mit Ausnahme des § 3, 
der Zweite Teil mit Ausnahme der 
§§ 4 und 12 Absatz 2 Nummer 1 und 
Absatz 4 sowie der §§ 12a und 29 bis 
30, der Erste Abschnitt des Dritten 
Teils mit Ausnahme der §§ 43c bis 
43d, 48 bis 49c, 52 bis 53 und 59, 
der Vierte Teil, der Vierte Abschnitt 
des Fünften Teils, der Sechste, Sie-
bente, Zehnte, Elfte und Dreizehnte 
Teil dieses Gesetzes sinngemäß so-
wie die auf Grund von § 31c erlas-
sene Rechtsverordnung. An die 
Stelle der Ausschließung aus der 
Rechtsanwaltschaft tritt das Verbot, 
als Insolvenzverwalter tätig zu sein; 
mit der Rechtskraft dieser Entschei-
dung verliert der Verurteilte die 
Mitgliedschaft in der Rechtsan-
waltskammer.  

Gesetz nicht etwas anderes ergibt, 
gelten für die Entscheidung über den 
Antrag, die Rechtsstellung nach Auf-
nahme in die Rechtsanwaltskammer 
sowie die Rücknahme und den Wi-
derruf der Aufnahme der Erste Teil 
mit Ausnahme des § 3, der Zweite Teil 
mit Ausnahme der §§ 4 und 12 Absatz 
2 Nummer 1 und Absatz 4 sowie der 
§§ 12a und 29 bis 30, der Erste Ab-
schnitt des Dritten Teils mit Aus-
nahme der §§ 43c bis 43d, 48 bis 49c, 
52 bis 53 und 59, der Vierte Teil, der 
Vierte Abschnitt des Fünften Teils, 
der Sechste und Siebente Teil, der 
Vierte Unterabschnitt des Zweiten 
Abschnitts des Neunten Teils, der 
Zehnte, Elfte und Dreizehnte Teil die-
ses Gesetzes sinngemäß sowie die 
auf Grund von § 31c erlassene 
Rechtsverordnung. An die Stelle der 
Ausschließung aus der Rechtsanwalt-
schaft tritt das Verbot, als Insolvenz-
verwalter tätig zu sein; mit der 
Rechtskraft dieser Entscheidung ver-
liert der Verurteilte die Mitglied-
schaft in der Rechtsanwaltskammer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] schnitt des Dritten Teils mit 
Ausnahme der §§ 43c, bis 43d, 48 
bis 49c, 52, bis 53 und 59, […] 

 (3) Die Auswahl des Insolvenzver-
walters im jeweiligen Einzelfall be-
stimmt sich nach den Vorschriften 
der Insolvenzordnung. 

(3) Die Auswahl des Insolvenzverwal-
ters durch das Insolvenzgericht im je-
weiligen Einzelfall bestimmt sich nach 
den Vorschriften der Insolvenzord-
nung.  
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 § 47b Besondere Vorschriften für 
Insolvenzverwalter 

  

 (1) Der Insolvenzverwalter ist zur 
Beratung und Vertretung Dritter 
nicht befugt. Seine Befugnisse be-
stimmen sich nach den einschlägi-
gen Gesetzen.  

  

 (2) Der Insolvenzverwalter darf 
nicht tätig werden: 

  

 1. wenn er Schuldner oder wegen 
anderer als insolvenzrechtli-
cher Vergütungsansprüche 
Gläubiger des Trägers des zu 
verwaltenden Vermögens ist; 

 1. wenn er Schuldner oder wegen 
anderer als insolvenzrechtlicher 
Vergütungsansprüche Gläubi-
ger des Schuldners Trägers des 
zu verwaltenden Vermögens ist; 

 2. wenn er als Rechtsanwalt oder 
in einer sonstigen Tätigkeit im 
Sinne des § 59a Absatz 1 Satz 1 
[a. F.], als Richter, Schiedsrich-
ter, Staatsanwalt, Angehöriger 
des öffentlichen Dienstes, 
Notar, Notarvertreter, Notari-
atsverwalter, Nachlaßverwal-
ter, Testamentsvollstrecker, 
Betreuer oder in ähnlicher 
Funktion bereits mit dem Trä-
ger des zu verwaltenden Ver-
mögens befasst war; § 56 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 2 der In-
solvenzordnung bleibt unbe-
rührt. 

 2. wenn er als Rechtsanwalt oder 
in einer sonstigen Tätigkeit im 
Sinne des § 45 Absatz 1 59a Ab-
satz 1 Satz 1 [a. F.], als Richter, 
Schiedsrichter, Staatsanwalt, 
Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes, Notar, Notarvertreter, 
Notariatsverwalter, Nachlaß-
verwalter, Testamentsvoll- 
strecker, Betreuer oder in ähnli-
cher Funktion bereits mit dem  
Schuldner Träger des zu verwal-
tenden Vermögens befasst war; 
§ 56 Absatz 1 Satz 4 3 Nummer 
2 der Insolvenzordnung bleibt 
unberührt. 

 (3) Dem Insolvenzverwalter ist es 
untersagt: 
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 1. den Träger des verwalteten 
Vermögens oder eine diesem 
nahestehende Person im Sinne 
von § 138 der Insolvenzord-
nung während der Dauer des 
Insolvenzverfahrens zu bera-
ten oder zu vertreten; 

 1. den Schuldner Träger des ver-
walteten Vermögens oder eine 
diesem nahestehende Person 
im Sinne von § 138 der Insolven-
zordnung während der Dauer 
des Insolvenzverfahrens zu be-
raten oder zu vertreten; 

 2. für Leistungen, die er im Rah-
men des Insolvenzverfahrens 
erbringt, von Dritter Seite eine 
Vergütung zu vereinbaren  
oder anzunehmen; 

 2. für Leistungen, die er im Rah-
men des Insolvenzverfahrens 
erbringt, von Dritter Seite mit 
einem Dritten eine Vergütung 
für sich zu vereinbaren oder an-
zunehmen; 

 3. Eigentum an Gegenständen 
des Trägers des verwalteten 
Vermögens zu erwerben oder 
sonst zu erlangen oder für sich 
aus solchen Gegenständen 
Nutzen zu ziehen oder das Ei-
gentum an solchen Gegenstän-
den ihm nahestehenden Per-
sonen im Sinne von § 138 der 
Insolvenzordnung zu verschaf-
fen oder ihnen zu Konditionen, 
die nicht marktüblich sind, 
nutzbar zu machen. 

 3. Eigentum an Gegenständen des 
Schuldners Trägers des verwal-
teten Vermögens zu erwerben 
oder sonst zu erlangen oder für 
sich aus solchen Gegenständen 
Nutzen zu ziehen oder das Ei-
gentum an solchen Gegenstän-
den ihm nahestehenden Perso-
nen im Sinne von § 138 der In-
solvenzordnung zu verschaffen 
oder ihnen zu Konditionen, die 
nicht marktüblich sind, nutzbar 
zu machen. 

 (4) Die Verschwiegenheitspflicht 
des Insolvenzverwalters entspre-
chend § 43a Absatz 2 gilt nicht ge-
genüber dem Insolvenzgericht und 
Verfahrensbeteiligten sowie wenn 
die Offenbarung im Interesse der 
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ordnungsgemäßen Abwicklung ei-
nes Insolvenzverfahrens geboten 
erscheint.  

 (5) § 50 Absatz 2 Satz 1 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Insolvenzver-
walter die vom Träger des verwalte-
ten Vermögens erhaltenen Doku-
mente nach rechtskräftigem Ab-
schluss des Insolvenzverfahrens auf 
dessen Verlangen herauszugeben 
hat. 

 (5) § 50 Absatz 2 Satz 1 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Insolvenzver-
walter die vom Schuldner Träger 
des verwalteten Vermögens erhal-
tenen Dokumente nach rechtskräf-
tigem Abschluss des Insolvenzver-
fahrens auf dessen Verlangen her-
auszugeben hat. 

 (6) Abweichend von § 51 Absatz 4 
beträgt die Mindestversicherungs-
summe 2 000 000 Euro für jeden 
Versicherungsfall, wobei die Leis-
tungen des Versicherers für alle in-
nerhalb eines Versicherungsjahres 
verursachten Schäden auf den zwei-
fachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme begrenzt werden kön-
nen. Satz 1 gilt nicht, wenn der In-
solvenzverwalter nach Absatz 7 Satz 
4 die Eintragung der Beschränkung 
seiner Bereitschaft zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen auf Ver-
fahren nach dem Zehnten und Elf-
ten Teil der Insolvenzordnung in die 
Verzeichnisse nach § 31 beantragt 
hat.  

(6) Abweichend von § 51 Absatz 4 be-
trägt die Mindestversicherungs-
summe 2 000 000 Euro für jeden Ver-
sicherungsfall, wobei die Leistungen 
des Versicherers für alle innerhalb ei-
nes Versicherungsjahres verursach-
ten Schäden auf den zweifachen Be-
trag der Mindestversicherungs-
summe begrenzt werden können. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Insolvenz-
verwalter nach § 47d Absatz 4 Absatz 
7 Satz 4 die Eintragung der Beschrän-
kung seiner Bereitschaft zur Über-
nahme von Insolvenzverwaltungen 
auf Verfahren nach dem Zehnten und 
Elften Teil der Insolvenzordnung in 
die Insolvenzverwalterverzeichnisse 
nach § 47d beantragt hat. 

 

 (7) In die Verzeichnisse nach § 31 ist 
als Berufsbezeichnung „Insolvenz-
verwalterin“ oder „Insolvenzver-

(7) In die Verzeichnisse nach § 31 ist 
als Berufsbezeichnung „Insolvenzver-
walterin“ oder „Insolvenzverwalter“ 
einzutragen. Für Rechtsanwälte, die 
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walter“ einzutragen. Für Rechtsan-
wälte, die die Voraussetzungen des 
§ 47a Absatz 2 Nummern 2 und 3 er-
füllen, hat auf Antrag eine geson-
derte Eintragung unter dieser Be-
rufsbezeichnung zu erfolgen. Ergän-
zend zu den in § 31 Absatz 3 ge-
nannten Angaben kann die auf 
Grund von § 31c erlassene Rechts-
verordnung weitere Angaben vorse-
hen, soweit deren Veröffentlichung 
für die Auswahl des Insolvenzver-
walters von Bedeutung ist. Auf An-
trag ist die Beschränkung der Bereit-
schaft zur Übernahme von Insol-
venzverwaltungen auf bestimmte in 
der Insolvenzordnung genannte 
Verfahren (§ 56 Absatz 1 Satz 2 der 
Insolvenzordnung) aufzunehmen. 
Die Eintragungen können anstelle in 
Verzeichnissen nach § 31 in einem 
gesonderten elektronischen Insol-
venzverwalterverzeichnis geführt 
werden für das § 31 Absatz 1 bis 3 
und 5 entsprechend gilt. 

die Voraussetzungen des § 47a Ab-
satz 2 Nummern 2 und 3 erfüllen, hat 
auf Antrag eine gesonderte Eintra-
gung unter dieser Berufsbezeichnung 
zu erfolgen. Ergänzend zu den in § 31 
Absatz 3 genannten Angaben kann 
die auf Grund von § 31c erlassene 
Rechtsverordnung weitere Angaben 
vorsehen, soweit deren Veröffentli-
chung für die Auswahl des Insolvenz-
verwalters von Bedeutung ist. Auf An-
trag ist die Beschränkung der Bereit-
schaft zur Übernahme von Insolvenz-
verwaltungen auf bestimmte in der 
Insolvenzordnung genannte Verfah-
ren (§ 56 Absatz 1 Satz 2 der Insolven-
zordnung) aufzunehmen. Die Eintra-
gungen können anstelle in Verzeich-
nissen nach § 31 in einem gesonder-
ten elektronischen Insolvenzverwal-
terverzeichnis geführt werden für das 
§ 31 Absatz 1 bis 3 und 5 entspre-
chend gilt. 

 (8) Die Verbote der Absätze 2 und 3 
gelten auch für die mit dem Insol-
venzverwalter in Sozietät oder in 
sonstiger Weise zur gemeinschaftli-
chen Berufsausübung verbundenen  
oder verbunden gewesenen Rechts-
anwälte und Angehörigen anderer 

(7) Die Verbote der Absätze 2 und 3 
gelten auch für die mit dem Insol-
venzverwalter in Sozietät oder in 
sonstiger Weise zur gemeinschaftli-
chen Berufsausübung verbundenen 
oder verbunden gewesenen Rechts-
anwälte und Angehörigen anderer 
Berufe und auch insoweit die Verbote 

(7) Die Verbote der Absätze 2 und 3 
gelten auch für die mit dem Insol-
venzverwalter innerhalb von vier 
Jahren vor dem Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens in 
Sozietät oder in sonstiger Weise zur 
gemeinschaftlichen Berufsaus-
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Berufe und auch insoweit die Ver-
bote nach den Absätzen 2 und 3 ei-
nen von diesen treffen. 

nach den Absätzen 2 und 3 einen von 
diesen treffen. 

übung verbundenen oder verbun-
den gewesenen Rechtsanwälte und 
Angehörigen anderer Berufe und 
auch insoweit die Verbote nach den 
Absätzen 2 und 3 einen von diesen 
treffen. 
 

    

 § 47c Besondere theoretische 
Kenntnisse 

  

 (1) Der Erwerb besonderer theoreti-
scher Kenntnisse gemäß § 47a Ab-
satz 2 Nummer 2 setzt voraus, dass 
der Bewerber an einem qualifizie-
renden Lehrgang mit einer Gesamt-
dauer von mindestens 180 Zeitstun-
den, Leistungskontrollen nicht ein-
gerechnet, teilgenommen hat. Der 
Lehrgang muss alle relevanten Be-
reiche der Insolvenzverwaltung um-
fassen. Der Lehrgang kann gleichzei-
tig dem Erwerb der Fachanwaltsbe-
zeichnung für Insolvenzrecht die-
nen.  

  

 (2) Die antragstellende Person muss 
sich mindestens drei schriftlichen 
Leistungskontrollen (Aufsichtsar-
beiten) aus verschiedenen Berei-
chen des Lehrgangs erfolgreich un-
terzogen haben. Eine Leistungskon-
trolle muss mindestens eine Zeit-
stunde ausfüllen und darf fünf Zeit-
stunden nicht überschreiten. Die 
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Gesamtdauer der bestandenen 
Leistungskontrollen darf fünfzehn 
Zeitstunden nicht unterschreiten. 

 (3) Zur Prüfung der Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 sind Zeugnisse 
des Lehrgangsveranstalters vorzule-
gen, die zusammen folgende Nach-
weise umfassen müssen: 

  

 1. dass die Voraussetzungen der 
Absätze 1 und 2 erfüllt sind, 

  

 2. dass, wann und von wem im 
Lehrgang alle nach Maßgabe 
von Absatz 1 relevanten Berei-
che unterrichtet worden sind 
und 

  

 3. die Aufsichtsarbeiten und ihre 
Bewertungen. 

  

    

  § 47d Insolvenzverwalterverzeichnis  

  (1) Die Rechtsanwaltskammern füh-
ren als Teil des von der Bundesrechts-
anwaltskammer zu führenden zentra-
len Insolvenzverwalterverzeichnisses 
elektronische Insolvenzverwalterver-
zeichnisse der von ihnen nach § 47a 
Absatz 2 aufgenommenen Personen. 
Rechtsanwälte, die die Voraussetzun-
gen des § 47a Absatz 2 Nummern 2 
und 3 erfüllen, werden auf Antrag 
von der Kammer, deren Mitglied sie 
sind, in dem Insolvenzverwalterver-
zeichnis geführt. Die Rechtsanwalts-
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kammern geben die in ihren Insol-
venzverwalterverzeichnissen zu spei-
chernden Daten im automatisierten 
Verfahren in das zentrale Insolvenz-
verwalterverzeichnis ein. 

  (2) Das zentrale Insolvenzverwalter-
verzeichnis dient der Information der 
Gerichte und Behörden sowie ande-
rer am Rechtsverkehr Beteiligter. Die 
Einsicht steht jedem unentgeltlich zu. 
Die Suche wird durch ein elektroni-
sches Suchsystem ermöglicht. 

 

  (3) Die Rechtsanwaltskammern tra-
gen in die Insolvenzverwalterver-
zeichnisse zu jeder geführten Person 
Folgendes ein: 
 

1. den Familiennamen und den 
oder die Vornamen der ge-
führten Person; 

2. den Namen der Kanzlei und 
deren Anschrift; wird keine 
Kanzlei geführt, eine zustell-
fähige Anschrift; 

3. den Namen und die Anschrift 
bestehender weiterer Kanz-
leien und Zweigstellen; 

4. von der geführten Person 
mitgeteilte Telekommunika-
tionsdaten und Internetad-
ressen der Kanzlei und beste-
hender weiterer Kanzleien 
und Zweigstellen; 
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5. den Zeitpunkt der Aufnahme 
oder des Antrags auf Führung 
im Verzeichnis; 

6. bestehende Berufs-, Berufs-
ausübungs- und Vertretungs-
verbote sowie bestehende, 
sofort vollziehbare Rücknah-
men und Widerrufe der Zu-
lassung. 

  (4) Auf Antrag ist die Beschränkung 
der Bereitschaft zur Übernahme von 
Insolvenzverwaltungen auf be-
stimmte in der Insolvenzordnung ge-
nannte Verfahren (§ 56 Absatz 1 Satz 
3 der Insolvenzordnung) aufzuneh-
men. 

 

  (5) Das Bundesministerium der Justiz 
regelt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die Ein-
zelheiten 
 

1. der Datenerhebung für die 
elektronischen Insolvenzver-
walterverzeichnisse der 
Rechtsanwaltskammern, der 
Führung dieser Verzeichnisse 
und der Einsichtnahme in 
sie, 

2. der Datenerhebung für das 
zentrale Insolvenzverwalter-
verzeichnis, der Führung des 
Gesamtverzeichnisses und 
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der Einsichtnahme in das Ge-
samtverzeichnis. 

 
Die Rechtsverordnung kann über die 
in Absatz 3 vorgesehenen Angaben 
weitere vorzunehmende Eintragun-
gen vorsehen, soweit deren Veröf-
fentlichung für die Auswahl des Insol-
venzverwalters von Bedeutung ist. 

  (6) § 31 Absatz 5 bis 7 gilt entspre-
chend. 

 

    

§ 48 Pflicht zur Übernahme der Prozess-
vertretung 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Rechtsanwalt muß im gerichtli-
chen Verfahren die Vertretung einer Par-
tei oder die Beistandschaft übernehmen, 

   

1. wenn er der Partei auf Grund des § 121 
der Zivilprozeßordnung, des § 4a 
Abs. 2 der Insolvenzordnung oder auf 
Grund anderer gesetzlicher Vorschrif-
ten zur vorläufig unentgeltlichen 
Wahrnehmung ihrer Rechte beigeord-
net ist; 

   

2. wenn er der Partei auf Grund der 
§§ 78b, 78c der Zivilprozeßordnung 
beigeordnet ist; 

   

3. wenn er dem Antragsgegner auf 
Grund des § 138 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit als Beistand beigeord-
net ist. 
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(2) Der Rechtsanwalt kann beantragen, 
die Beiordnung aufzuheben, wenn hierfür 
wichtige Gründe vorliegen. 

   

    

§ 49 Pflichtverteidigung und Beistands-
leistung 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Rechtsanwalt muss eine Verteidi-
gung oder Beistandsleistung überneh-
men, wenn er nach den Vorschriften der 
Strafprozessordnung, des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten, des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen oder des IStGH-Gesetzes zum Vertei-
diger oder Beistand bestellt ist. 

   

(2) § 48 Abs. 2 ist entsprechend anzuwen-
den. 

   

    

§ 49a Pflicht zur Übernahme der Bera-
tungshilfe 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die 
in dem Beratungshilfegesetz vorgesehene 
Beratungshilfe zu übernehmen. Er kann 
die Beratungshilfe im Einzelfall aus wichti-
gem Grund ablehnen. 

   

(2) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, bei 
Einrichtungen der Rechtsanwaltschaft für 
die Beratung von Rechtsuchenden mit ge-
ringem Einkommen mitzuwirken. Er kann 
die Mitwirkung im Einzelfall aus wichti-
gem Grund ablehnen. 

   

    

§ 49b Vergütung [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   
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(1) Es ist unzulässig, geringere Gebühren 
und Auslagen zu vereinbaren oder zu for-
dern, als das Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz vorsieht, soweit dieses nichts anderes 
bestimmt. Im Einzelfall darf der Rechtsan-
walt besonderen Umständen in der Per-
son des Auftraggebers, insbesondere des-
sen Bedürftigkeit, Rechnung tragen durch 
Ermäßigung oder Erlaß von Gebühren  
oder Auslagen nach Erledigung des Auf-
trags. 

   

(2) Vereinbarungen, durch die eine Vergü-
tung oder ihre Höhe vom Ausgang der Sa-
che oder vom Erfolg der anwaltlichen Tä-
tigkeit abhängig gemacht wird oder nach 
denen der Rechtsanwalt einen Teil des er-
strittenen Betrages als Honorar erhält (Er-
folgshonorar), sind unzulässig, soweit das 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nichts 
anderes bestimmt. Vereinbarungen, 
durch die sich der Rechtsanwalt verpflich-
tet, Gerichtskosten, Verwaltungskosten  
oder Kosten anderer Beteiligter zu tragen, 
sind nur zulässig, soweit in der Angelegen-
heit ein Erfolgshonorar nach § 4a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes vereinbart wird. Ein Er-
folgshonorar im Sinne des Satzes 1 liegt 
nicht vor, wenn lediglich vereinbart wird, 
dass sich die gesetzlichen Gebühren ohne 
weitere Bedingungen erhöhen. 
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(3) Die Abgabe und Entgegennahme eines 
Teils der Gebühren oder sonstiger Vor-
teile für die Vermittlung von Aufträgen, 
gleichviel ob im Verhältnis zu einem 
Rechtsanwalt oder Dritten gleich welcher 
Art, ist unzulässig. Zulässig ist es jedoch, 
eine über den Rahmen der Nummer 3400 
der Anlage 1 zum Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz hinausgehende Tätigkeit ei-
nes anderen Rechtsanwalts angemessen 
zu honorieren. Die Honorierung der Leis-
tungen hat der Verantwortlichkeit sowie 
dem Haftungsrisiko der beteiligten 
Rechtsanwälte und den sonstigen Um-
ständen Rechnung zu tragen. Die Verein-
barung einer solchen Honorierung darf 
nicht zur Voraussetzung einer Mandatser-
teilung gemacht werden. Mehrere beauf-
tragte Rechtsanwälte dürfen einen Auf-
trag gemeinsam bearbeiten und die Ge-
bühren in einem den Leistungen, der Ver-
antwortlichkeit und dem Haftungsrisiko 
entsprechenden angemessenen Verhält-
nis untereinander teilen. Die Sätze 2 und 
3 gelten nicht für beim Bundesgerichtshof 
zugelassene Prozeßbevollmächtigte. 

   

(4) Die Abtretung von Vergütungsforde-
rungen oder die Übertragung ihrer Einzie-
hung an Rechtsanwälte oder Berufsaus-
übungsgesellschaften nach § 59b ist zuläs-
sig. Im Übrigen sind Abtretung oder Über-
tragung nur zulässig, wenn eine ausdrück-
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liche, schriftliche Einwilligung des Man-
danten vorliegt oder die Forderung 
rechtskräftig festgestellt ist. Vor der Ein-
willigung ist der Mandant über die Infor-
mationspflicht des Rechtsanwalts gegen-
über dem neuen Gläubiger oder Einzie-
hungsermächtigten aufzuklären. Der neue 
Gläubiger oder Einziehungsermächtigte 
ist in gleicher Weise zur Verschwiegenheit 
verpflichtet wie der beauftragte Rechts-
anwalt. 

(5) Richten sich die zu erhebenden Gebüh-
ren nach dem Gegenstandswert, hat der 
Rechtsanwalt vor Übernahme des Auf-
trags hierauf hinzuweisen. 

   

    

§ 49c Einreichung von Schutzschriften [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, Schutz-
schriften ausschließlich zum Schutzschrif-
tenregister nach § 945a der Zivilprozess-
ordnung einzureichen. 

   

    

§ 50 Handakten    

(1) Der Rechtsanwalt muss durch das Füh-
ren von Handakten ein geordnetes und 
zutreffendes Bild über die Bearbeitung 
seiner Aufträge geben können. Er hat die 
Handakten für die Dauer von sechs Jahren 
aufzubewahren. Die Frist beginnt mit Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem der Auf-
trag beendet wurde. 

   

(2) Dokumente, die der Rechtsanwalt aus 
Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von 

[modifiziert in § 47b Abs. 5]   
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dem Auftraggeber oder für ihn erhalten 
hat, hat der Rechtsanwalt seinem Auftrag-
geber auf Verlangen herauszugeben. 
Macht der Auftraggeber kein Herausgabe-
verlangen geltend, hat der Rechtsanwalt 
die Dokumente für die Dauer der Frist 
nach Absatz 1 Satz 2 und 3 aufzubewah-
ren. Diese Aufbewahrungspflicht gilt 
nicht, wenn der Rechtsanwalt den Auf-
traggeber aufgefordert hat, die Doku-
mente in Empfang zu nehmen, und der 
Auftraggeber dieser Aufforderung binnen 
sechs Monaten nach Zugang nicht nach-
gekommen ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
nicht für die Korrespondenz zwischen 
dem Rechtsanwalt und seinem Auftragge-
ber sowie für die Dokumente, die der Auf-
traggeber bereits in Urschrift oder Ab-
schrift erhalten hat. 

(3) Der Rechtsanwalt kann seinem Auf-
traggeber die Herausgabe der Dokumente 
nach Absatz 2 Satz 1 so lange verweigern, 
bis er wegen der ihm vom Auftraggeber 
geschuldeten Gebühren und Auslagen be-
friedigt ist. Dies gilt nicht, soweit das Vor-
enthalten nach den Umständen unange-
messen wäre. 

   

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend, sofern sich der Rechtsanwalt zum 
Führen von Handakten oder zur Verwah-
rung von Dokumenten der elektronischen 
Datenverarbeitung bedient. 
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(5) In anderen Vorschriften getroffene Re-
gelungen zu Aufbewahrungs- und Heraus-
gabepflichten bleiben unberührt. 

   

    

§ 51 Berufshaftpflichtversicherung    

(1) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, eine 
Berufshaftpflichtversicherung zur De-
ckung der sich aus seiner Berufstätigkeit 
ergebenden Haftpflichtgefahren für Ver-
mögensschäden abzuschließen und die 
Versicherung während der Dauer seiner 
Zulassung aufrechtzuerhalten. Die Versi-
cherung muß bei einem im Inland zum Ge-
schäftsbetrieb befugten Versicherungsun-
ternehmen zu den nach Maßgabe des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes eingereich-
ten Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen genommen werden und sich auch auf 
solche Vermögensschäden erstrecken, für 
die der Rechtsanwalt nach § 278 oder 
§ 831 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ein-
zustehen hat. 

   

(2) Der Versicherungsvertrag hat Versi-
cherungsschutz für jede einzelne Pflicht-
verletzung zu gewähren, die gesetzliche 
Haftpflichtansprüche privatrechtlichen In-
halts gegen den Rechtsanwalt zur Folge 
haben könnte; dabei kann vereinbart wer-
den, daß sämtliche Pflichtverletzungen 
bei Erledigung eines einheitlichen Auf-
trags, mögen diese auf dem Verhalten des 
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Rechtsanwalts oder einer von ihm heran-
gezogenen Hilfsperson beruhen, als ein 
Versicherungsfall gelten. 

(3) Von der Versicherung kann die Haftung 
ausgeschlossen werden: 

   

1. für Ersatzansprüche wegen wissentli-
cher Pflichtverletzung, 

   

2. für Ersatzansprüche aus Tätigkeiten 
über in anderen Staaten eingerichtete 
oder unterhaltene Kanzleien oder Bü-
ros, 

   

3. für Ersatzansprüche aus Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Beratung und 
Beschäftigung mit außereuropäi-
schem Recht, 

   

4. für Ersatzansprüche aus Tätigkeiten 
des Rechtsanwalts vor außereuropäi-
schen Gerichten, 

   

5. für Ersatzansprüche wegen Veruntreu-
ung durch Personal, Angehörige oder 
Mitgesellschafter des Rechtsanwalts. 

   

(4) Die Mindestversicherungssumme be-
trägt 250 000 Euro für jeden Versiche-
rungsfall. Die Leistungen des Versicherers 
für alle innerhalb eines Versicherungsjah-
res verursachten Schäden können auf den 
vierfachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme begrenzt werden. 

[modifiziert in § 47b Abs. 6]   

(5) Die Vereinbarung eines Selbstbehalts 
bis zu einem Prozent der Mindestversi-
cherungssumme ist zulässig.  

   

(6) Im Versicherungsvertrag ist der Versi-
cherer zu verpflichten, der zuständigen 
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Rechtsanwaltskammer, bei Rechtsanwäl-
ten bei dem Bundesgerichtshof auch dem 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz, den Beginn und die Been-
digung oder Kündigung des Versiche-
rungsvertrages sowie jede Änderung des 
Versicherungsvertrages, die den vorge-
schriebenen Versicherungsschutz beein-
trächtigt, unverzüglich mitzuteilen. Die 
Rechtsanwaltskammer erteilt Dritten zur 
Geltendmachung von Schadensersatzan-
sprüchen auf Antrag Auskunft über den 
Namen und die Adresse der Berufshaft-
pflichtversicherung des Rechtsanwalts so-
wie die Versicherungsnummer, soweit der 
Rechtsanwalt kein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse an der Nichterteilung 
der Auskunft hat; dies gilt auch, wenn die 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlo-
schen ist. 

(7) Zuständige Stelle im Sinne des 
§ 117 Abs. 2 des Versicherungsvertrags-
gesetzes ist die Rechtsanwaltskammer. 

   

(8) (weggefallen)    

    

§ 52 Vertragliche Begrenzung von Ersatz-
ansprüchen 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Anspruch des Auftraggebers aus 
dem zwischen ihm und dem Rechtsanwalt 
bestehenden Vertragsverhältnis auf Er-
satz eines fahrlässig verursachten Scha-
dens kann beschränkt werden: 

   

1. durch schriftliche Vereinbarung im    
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Einzelfall bis zur Höhe der Mindestver-
sicherungssumme; 

2. durch vorformulierte Vertragsbedin-
gungen für Fälle einfacher Fahrlässig-
keit auf den vierfachen Betrag der 
Mindestversicherungssumme, wenn 
insoweit Versicherungsschutz besteht. 

   

Für Berufsausübungsgemeinschaften gilt 
Satz 1 entsprechend. 

   

(2) Die Mitglieder einer Berufsausübungs-
gesellschaft ohne Haftungsbeschränkung 
haften aus dem zwischen ihr und dem 
Auftraggeber bestehenden Vertragsver-
hältnis als Gesamtschuldner. Die persönli-
che Haftung auf Schadensersatz kann 
auch durch vorformulierte Vertragsbedin-
gungen beschränkt werden auf einzelne 
Mitglieder einer Berufsausübungsgesell-
schaft ohne Haftungsbeschränkung, die 
das Mandat im Rahmen ihrer eigenen be-
ruflichen Befugnisse bearbeiten und na-
mentlich bezeichnet sind. Die Zustim-
mungserklärung zu einer solchen Be-
schränkung darf keine anderen Erklärun-
gen enthalten und muß vom Auftraggeber 
unterschrieben sein. 

   

    

§ 53 Bestellung einer Vertretung [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Der Rechtsanwalt muss für seine Ver-
tretung sorgen, wenn er 

   

1. länger als eine Woche daran gehindert 
ist, seinen Beruf auszuüben, oder 
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2. sich länger als zwei Wochen von seiner 
Kanzlei entfernen will. 

   

(2) Die Vertretung soll einem anderen 
Rechtsanwalt übertragen werden. Sie 
kann auch durch Personen erfolgen, die 
die Befähigung zum Richteramt erworben 
oder mindestens zwölf Monate des Vor-
bereitungsdienstes nach § 5b des Deut-
schen Richtergesetzes absolviert haben. 
In den Fällen des Satzes 2 gilt § 7 entspre-
chend. 

   

(3) Soll die Vertretung einem anderen 
Rechtsanwalt übertragen werden, so soll 
der Rechtsanwalt diesen selbst bestellen. 
Soll die Vertretung durch eine andere Per-
son erfolgen oder findet der Rechtsanwalt 
keine Vertretung, so ist die Vertretung auf 
Antrag des Rechtsanwalts von der Rechts-
anwaltskammer zu bestellen. 

   

(4) Hat es ein Rechtsanwalt in den Fällen 
des Absatzes 1 unterlassen, eine Vertre-
tung zu bestellen oder deren Bestellung 
zu beantragen, so soll die Rechtsanwalts-
kammer eine Vertretung von Amts wegen 
bestellen. Zuvor soll sie den Rechtsanwalt 
auffordern, die Vertretung selbst zu be-
stellen oder deren Bestellung zu beantra-
gen. Ein Rechtsanwalt, der von Amts we-
gen als Vertretung bestellt wird, kann die 
Vertretung nur aus wichtigem Grund ab-
lehnen. 
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(5) Die Bestellung kann jederzeit widerru-
fen werden. 

   

    

§ 54 Befugnisse der Vertretung    

(1) Der Vertretung stehen die anwaltli-

chen Befugnisse des Rechtsanwalts zu, 

den sie vertritt. Sie wird in eigener Ver-

antwortung, jedoch im Interesse, für 

Rechnung und auf Kosten des Vertrete-

nen tätig. Die §§ 666, 667 und 670 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entspre-

chend. 

   

(2) Der Vertretene hat der von ihm selbst 

bestellten Vertretung einen Zugang zu 

seinem besonderen elektronischen An-

waltspostfach einzuräumen. Die Vertre-

tung muss zumindest befugt sein, 

Posteingänge zur Kenntnis zu nehmen 

und elektronische Empfangsbekenntnisse 

abzugeben. 

   

(3) Die von Amts wegen bestellte Vertre-

tung ist berechtigt, die Kanzleiräume des 

Vertretenen zu betreten und die zur Kanz-

lei gehörenden Gegenstände einschließ-

lich des der anwaltlichen Verwahrung un-

terliegenden Treugutes in Besitz zu neh-

men, herauszuverlangen und hierüber zu 

verfügen. An Weisungen des Vertretenen 

ist sie nicht gebunden. Der Vertretene 

darf die Tätigkeit der Vertretung nicht be-

einträchtigen. 
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(4) Der Vertretene hat der von Amts we-

gen bestellten Vertretung eine angemes-

sene Vergütung zu zahlen, für die Sicher-

heit zu leisten ist, wenn die Umstände es 

erfordern. Können sich die Beteiligten 

über die Höhe der Vergütung oder über 

die Sicherheit nicht einigen oder wird die 

geschuldete Sicherheit nicht geleistet, so 

setzt der Vorstand der Rechtsanwalts-

kammer auf Antrag eines Beteiligten die 

Vergütung fest. Die Vertretung ist befugt, 

Vorschüsse auf die vereinbarte oder fest-

gesetzte Vergütung zu entnehmen. Für 

die festgesetzte Vergütung haftet die 

Rechtsanwaltskammer wie ein Bürge. 

   

    

§ 55 Bestellung eines Abwicklers der 
Kanzlei 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

(1) Ist ein Rechtsanwalt gestorben, so 

kann die Rechtsanwaltskammer einen 

Rechtsanwalt oder eine andere Person, 

welche die Befähigung zum Richteramt er-

langt hat, zum Abwickler der Kanzlei be-

stellen. Für weitere Kanzleien kann der-

selbe oder ein anderer Abwickler bestellt 

werden. § 7 gilt entsprechend. Der Ab-

wickler ist in der Regel nicht länger als für 

die Dauer eines Jahres zu bestellen. Auf 

Antrag des Abwicklers ist die Bestellung, 

höchstens jeweils um ein Jahr, zu verlän-

gern, wenn er glaubhaft macht, daß 

schwebende Angelegenheiten noch nicht 
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zu Ende geführt werden konnten. 

(2) Dem Abwickler obliegt es, die schwe-
benden Angelegenheiten abzuwickeln. Er 
führt die laufenden Aufträge fort; inner-
halb der ersten sechs Monate ist er auch 
berechtigt, neue Aufträge anzunehmen. 
Ihm stehen die anwaltlichen Befugnisse 
zu, die der verstorbene Rechtsanwalt 
hatte. Der Abwickler gilt für die schwe-
benden Angelegenheiten als von der Par-
tei bevollmächtigt, sofern diese nicht für 
die Wahrnehmung ihrer Rechte in anderer 
Weise gesorgt hat. 

   

(3) § 53 Absatz 4 Satz 3 und § 54 Absatz 1 
Satz 2 und 3, Absatz 3 und 4 gelten ent-
sprechend. Der Abwickler ist berechtigt, 
jedoch außer im Rahmen eines Kosten-
festsetzungsverfahrens nicht verpflichtet, 
Kostenforderungen des verstorbenen 
Rechtsanwalts im eigenen Namen für 
Rechnung der Erben geltend zu  
machen. 

   

(4) Die Bestellung kann widerrufen wer-
den. 

   

(5) Abwickler können auch für die Kanzlei 
und weitere Kanzleien eines früheren 
Rechtsanwalts bestellt werden, dessen 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlo-
schen ist. 

   

    

§ 56 Besondere Pflichten gegenüber dem 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
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(1) In Aufsichts- und Beschwerdesachen 
hat der Rechtsanwalt dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer oder einem beauf-
tragten Mitglied des Vorstandes Auskunft 
zu geben sowie auf Verlangen seine Hand-
akten vorzulegen oder vor dem Vorstand 
oder dem beauftragten Mitglied zu er-
scheinen. Das gilt nicht, wenn und soweit 
der Rechtsanwalt dadurch seine Ver-
pflichtung zur Verschwiegenheit verletzen 
oder sich durch wahrheitsgemäße Beant-
wortung oder Vorlage seiner Handakten 
die Gefahr zuziehen würde, wegen einer 
Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder 
einer Berufspflichtverletzung verfolgt zu 
werden und er sich hierauf beruft. Der 
Rechtsanwalt ist auf das Recht zur Aus-
kunftsverweigerung hinzuweisen. 

   

(2) In Vermittlungsverfahren der Rechts-
anwaltskammer hat der Rechtsanwalt auf 
Verlangen vor dem Vorstand der Rechts-
anwaltskammer oder einem beauftragten 
Mitglied des Vorstandes zu erscheinen. 
Das Erscheinen soll angeordnet werden, 
wenn der Vorstand oder das beauftragte 
Vorstandsmitglied nach Prüfung zu dem 
Ergebnis kommt, dass hierdurch eine Eini-
gung gefördert werden kann. 

   

(3) Der Rechtsanwalt hat dem Vorstand 
der Rechtsanwaltskammer unverzüglich 
anzuzeigen, 
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1. daß er ein Beschäftigungsverhältnis 
eingeht oder daß eine wesentliche Än-
derung eines bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisses eintritt, 

   

2. daß er dauernd oder zeitweilig als 
Richter, Beamter, Berufssoldat oder 
Soldat auf Zeit verwendet wird, 

   

3. daß er ein öffentliches Amt im Sinne 
des § 47 Abs. 2 bekleidet. 

   

Dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
sind auf Verlangen die Unterlagen über 
ein Beschäftigungsverhältnis vorzulegen. 

   

    

§ 57 Zwangsgeld bei Verletzung der be-
sonderen Pflichten 

   

(1) Um einen Rechtsanwalt zur Erfüllung 
seiner Pflichten nach § 56 anzuhalten, 
kann der Vorstand der Rechtsanwalts-
kammer gegen ihn, auch zu wiederholten 
Malen, Zwangsgeld festsetzen. Das ein-
zelne Zwangsgeld darf eintausend Euro 
nicht übersteigen. 

   

(2) Das Zwangsgeld muß vorher durch den 
Vorstand oder den Präsidenten schriftlich 
angedroht werden. Die Androhung und 
die Festsetzung des Zwangsgelds sind 
dem Rechtsanwalt zuzustellen. 

   

(3) Gegen die Androhung und gegen die 
Festsetzung des Zwangsgeldes kann der 
Rechtsanwalt innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung die Entscheidung des 
Anwaltsgerichtshofes beantragen. Der 
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Antrag ist bei dem Vorstand der Rechtsan-
waltskammer schriftlich einzureichen. Er-
achtet der Vorstand den Antrag für be-
gründet, so hat er ihm abzuhelfen; an-
dernfalls ist der Antrag unverzüglich dem 
Anwaltsgerichtshof vorzulegen. Zuständig 
ist der Anwaltsgerichtshof bei dem Ober-
landesgericht, in dessen Bezirk die Rechts-
anwaltskammer ihren Sitz hat. Auf das 
Verfahren sind die §§ 307 bis 309 und 
311a der Strafprozessordnung sinngemäß 
anzuwenden. Die Gegenerklärung (§ 308 
Abs. 1 der Strafprozeßordnung) wird vom 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer ab-
gegeben. Die Staatsanwaltschaft ist an 
dem Verfahren nicht beteiligt. Der Be-
schluß des Anwaltsgerichtshofes kann 
nicht angefochten werden. § 116 Absatz 2 
gilt entsprechend. 

(4) Das Zwangsgeld fließt der Rechtsan-
waltskammer zu. Es wird auf Grund einer 
von dem Schatzmeister erteilten, mit der 
Bescheinigung der Vollstreckbarkeit ver-
sehenen beglaubigten Abschrift des Fest-
setzungsbescheides nach den Vorschrif-
ten beigetrieben, die für die Vollstreckung 
von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten gelten. § 767 der Zivilprozess-
ordnung gilt mit der Maßgabe, dass Ein-
wendungen, die den Anspruch selbst be-
treffen, nur insoweit zulässig sind, als sie 
nicht in dem Verfahren nach Absatz 3 gel-
tend gemacht werden konnten. Solche 
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Einwendungen sind im Wege der Klage bei 
dem in § 797 Absatz 5 der Zivilprozessord-
nung bezeichneten Gericht geltend zu ma-
chen. 

    

§ 58 Mitgliederakten    

(1) Die Rechtsanwaltskammern führen zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Akten über ihre 
Mitglieder (§ 60 Absatz 2). Mitgliederak-
ten können teilweise oder vollständig 
elektronisch geführt werden. Zu den Mit-
gliederakten sind insbesondere die Doku-
mente zu nehmen, die im Zusammenhang 
mit der Zulassung, der Mitgliedschaft oder 
der Qualifikation des Mitglieds stehen  
oder die in Bezug auf das Mitglied ge-
führte berufsaufsichtliche Verfahren be-
treffen. 

   

 § 58 Abs. 1 [a. F.]: Der Rechtsanwalt 
hat das Recht, die über ihn geführ-
ten Personalakten einzusehen. In 
Aufsichts- und Beschwerdesachen 
ist § 147 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3, 5 und 
6 der Strafprozessordnung entspre-
chend anzuwenden. 

(§ 58 Abs. 1 [a. F.]: Der Rechtsanwalt 
hat das Recht, die über ihn geführten 
Personalakten einzusehen. In Auf-
sichts- und Beschwerdesachen ist § 
147 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3, 5 und 6 der 
Strafprozessordnung entsprechend 
anzuwenden [bereits Gesetz gewor-
den; vgl. § 58 Abs. 2 Satz 4]. 

 

(2) Die Mitglieder der Rechtsanwaltskam-
mern haben das Recht, die über sie ge-
führten Akten einzusehen. Bei einer Ein-
sichtnahme dürfen Aufzeichnungen über 
den Inhalt der Akten oder Kopien der Do-
kumente gefertigt werden. Bei einer 
elektronischen Aktenführung hat die 
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Rechtsanwaltskammer den Inhalt elektro-
nisch oder durch Ausdrucke zugänglich zu 
machen. Die Akteneinsicht kann verwei-
gert werden, solange die in § 29 Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes und § 147 Absatz 2 Satz 1 
der Strafprozessordnung genannten 
Gründe vorliegen. 

(3) Beantragt ein Mitglied die Aufnahme 
in eine andere Rechtsanwaltskammer, 
übersendet die abgebende Kammer der 
anderen Kammer dessen Mitgliederakte. 
Ist die Aufnahme in die andere Kammer 
erfolgt, löscht die abgebende Kammer alle 
personenbezogenen Daten des Mitglieds 
mit Ausnahme des Hinweises auf den 
Wechsel und eventueller weiterer zu ihrer 
Aufgabenerfüllung noch erforderlicher 
Daten. 

   

(4) Mitgliederakten sind dreißig Jahre 
nach dem Ende des Jahres, in dem die Mit-
gliedschaft in der Rechtsanwaltskammer 
erloschen war, zu vernichten. Davon ab-
weichende Pflichten, Aktenbestandteile 
früher zu vernichten, bleiben unberührt. 
Satz 1 gilt nicht, wenn das Mitglied in eine 
längere Aufbewahrung eingewilligt hat  
oder die Akte einem öffentlichen Archiv 
angeboten wird. Wurde die Zulassung des 
Mitglieds wegen Unzuverlässigkeit, Unge-
eignetheit oder Unwürdigkeit zurückge-
nommen oder widerrufen oder wurde das 

   



Seite 84 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

Mitglied aus der Rechtsanwaltschaft aus-
geschlossen, darf die Akte nicht vernichtet 
werden, bevor die entsprechende Eintra-
gung im Bundeszentralregister entfernt 
wurde. Satz 4 gilt auch, wenn das Mitglied 
während eines Rücknahme- oder Wider-
rufsverfahrens wegen Unzuverlässigkeit, 
Ungeeignetheit oder Unwürdigkeit auf die 
Zulassung verzichtet hat. Bei einer elekt-
ronischen Aktenführung tritt an die Stelle 
der Vernichtung der Akten die Löschung 
der Daten. 

(5) Nach dem Tod eines Mitglieds kann die 
Rechtsanwaltskammer zu Zwecken wis-
senschaftlicher Forschung Einsicht in die 
Mitgliederakte gewähren, soweit das wis-
senschaftliche Interesse die Persönlich-
keitsrechte und Interessen der von einer 
Einsicht betroffenen Personen überwiegt 
und der Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand erreicht werden kann. 

   

(6) Auf Personen, die einen Antrag auf Zu-

lassung zur Rechtsanwaltschaft oder als 

Berufsausübungsgesellschaft gestellt ha-

ben, sind die Absätze 1, 2, 4 und 5 ent-

sprechend anzuwenden. Absatz 2 gilt 

auch für frühere Mitglieder. 

   

    

§ 59 Ausbildung von Referendaren [gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

Der Rechtsanwalt soll in angemessenem 

Umfang an der Ausbildung der Referen-

dare mitwirken. Er hat den Referendar, 

   



Seite 85 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

der im Vorbereitungsdienst bei ihm be-

schäftigt ist, in den Aufgaben eines 

Rechtsanwalts zu unterweisen, ihn anzu-

leiten und ihm Gelegenheit zu praktischen 

Arbeiten zu geben. Gegenstand der Aus-

bildung soll insbesondere sein die gericht-

liche und außergerichtliche Anwaltstätig-

keit, der Umgang mit Mandanten, das an-

waltliche Berufsrecht und die Organisa-

tion einer Anwaltskanzlei. 

    

§ 59a Satzungskompetenz    

(1) Das Nähere zu den beruflichen Rech-
ten und Pflichten wird durch Satzung in ei-
ner Berufsordnung bestimmt. 

   

(2) Die Berufsordnung kann im Rahmen 
der Vorschriften dieses Gesetzes näher re-
geln: 

   

1. die allgemeinen Berufspflichten und 
Grundpflichten: 

   

a) Gewissenhaftigkeit,    

b) Wahrung der Unabhängigkeit,    

c) Verschwiegenheit,    

d) Sachlichkeit,    

e) Verbot der Vertretung widerstrei-

tender Interessen, 

   

f) sorgfältiger Umgang mit fremden 

Vermögenswerten, 

   

g) Kanzleipflicht und Pflichten bei 

der Einrichtung und Unterhaltung 

von weiteren Kanzleien und 

Zweigstellen, 
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h) Kenntnisse im Berufsrecht;    

2. die besonderen Berufspflichten im Zu-
sammenhang mit dem Führen der 
Fachanwaltsbezeichnung; hierbei be-
trifft die Regelungsbefugnis 

   

a) die Bestimmung der Rechtsge-

biete, in denen weitere Fachan-

waltsbezeichnungen verliehen 

werden können, 

   

b) die Regelung der Voraussetzun-

gen für die Verleihung der Fachan-

waltsbezeichnung und des Ver-

fahrens der Erteilung, der Rück-

nahme und des Widerrufs der Er-

laubnis; 

   

3. die besonderen Berufspflichten im Zu-
sammenhang mit der Werbung und 
Angaben über selbst benannte Inte-
ressenschwerpunkte; 

   

4. die besonderen Berufspflichten im Zu-
sammenhang mit der Versagung der 
Berufstätigkeit; 

   

5. die besonderen Berufspflichten    

a) im Zusammenhang mit der An-

nahme, Wahrnehmung und Been-

digung eines Auftrags, 

   

b) gegenüber Rechtsuchenden im 

Rahmen von Beratungs-, Verfah-

renskosten- und Prozesskosten-

hilfe, 

   

c) bei der Beratung von Rechtsu-    
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chenden mit geringem Einkom-

men, 

d) bei der Führung der Handakten;    

6. die besonderen Berufspflichten ge-
genüber Gerichten und Behörden: 

   

a) Pflichten bei der Verwendung von 

zur Einsicht überlassenen Akten 

sowie der hieraus erlangten 

Kenntnisse, 

   

b) Pflichten bei Zustellungen,    

c) Tragen der Berufstracht;    

7. die besonderen Berufspflichten bei 
der Vereinbarung und Abrechnung der 
anwaltlichen Gebühren und bei deren 
Beitreibung; 

   

8. die besonderen Berufspflichten ge-
genüber der Rechtsanwaltskammer in 
Fragen der Aufsicht, das berufliche 
Verhalten gegenüber anderen Mitglie-
dern der Rechtsanwaltskammer, die 
Pflichten bei der Zustellung von An-
walt zu Anwalt, die Pflichten bei beruf-
licher Zusammenarbeit, die Pflichten 
im Zusammenhang mit der Beschäfti-
gung von Rechtsanwälten und der 
Ausbildung sowie Beschäftigung ande-
rer Personen; 

   

 

9. die besonderen Berufspflichten im 
grenzüberschreitenden Rechtsver-
kehr. 

§ 59b [a. F.]: 
9. die besonderen Berufspflich-

ten im grenzüberschreiten-
den Rechtsverkehr; 
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 10. die besonderen Berufspflich-
ten der Insolvenzverwalter 
im Zusammenhang mit 

  

 a) der Beauftragung externer 
Dienstleister auf Kosten der 
Masse oder des verwalte-
ten Vermögens; 

  

 b) dem Annahme-, Kontrahie-
rungs- und Erwerbsverbot 
gemäß § 47b Absatz 3 Num-
mern 2 und 3; 

  

 c) der personellen und sachli-
chen Büroausstattung; 

  

 11. den Umfang und die Ausge-
staltung der nach § 47a Ab-
satz 2 Nummer 3 erforderli-
chen praktischen Tätigkeit 
und der Nachweise hierzu, 
gegebenenfalls differenzie-
rend wenn der Insolvenzver-
walter nach § 47b Absatz 7 
Satz 4 die Eintragung der Be-
schränkung seiner Bereit-
schaft zur Übernahme von 
Insolvenzverwaltungen auf 
Verfahren nach dem Zehnten 
und Elften Teil der Insolvenz-
ordnung in die Verzeichnisse 
nach § 31 beantragt hat; 

11. den Umfang und die Ausgestal-
tung der nach § 47a Absatz 2 
Nummer 3 erforderlichen prak-
tischen Tätigkeit und der Nach-
weise hierzu, gegebenenfalls 
differenzierend wenn der Insol-
venzverwalter nach § 47d Ab-
satz 4 § 47b Absatz 7 Satz 4 die 
Eintragung der Beschränkung 
seiner Bereitschaft zur Über-
nahme von Insolvenzverwaltun-
gen auf Verfahren nach dem 
Zehnten und Elften Teil der In-
solvenzordnung in die Insol-
venzverwalterverzeichnisse 
nach § 47d § 31 beantragt hat; 

 

 12. den Inhalt und den Umfang 
der im Lehrgang nach § 47c 
Absatz 1 zu vermittelnden 
besonderen theoretischen 
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Kenntnisse sowie Anforde-
rungen an die Leistungskon-
trolle nach § 47c Absatz 2 
und deren Ausgestaltung so-
wie deren Kontrolle durch 
die Rechtsanwaltskammern 
nach § 47c Absatz 3. 

(3) Die Berufsordnung muss im Einklang 
mit den Vorgaben des auf sie anzuwen-
denden europäischen Rechts stehen. Ins-
besondere sind bei neuen oder zu ändern-
den Vorschriften, die dem Anwendungs-
bereich der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 
18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 
3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 
115), die zuletzt durch die Richtlinie 
2013/55/EU (ABl. L 354 vom 28.12.2013, 
S. 132; L 268 vom 15.10.2015, S. 35; L 95 
vom 9.4.2016, S. 20) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung unterfal-
len, die Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2018/958 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 
173 vom 9.7.2018, S. 25) in der jeweils gel-
tenden Fassung einzuhalten. 

   

(4) Eine Vorschrift im Sinne des Absatzes 3 
Satz 2 ist anhand der in den Artikeln 5 bis 

   



Seite 90 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

7 der Richtlinie (EU) 2018/958 festgeleg-
ten Kriterien auf ihre Verhältnismäßigkeit 
zu prüfen. Der Umfang der Prüfung muss 
im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt und 
den Auswirkungen der Vorschrift stehen. 
Die Vorschrift ist so ausführlich zu erläu-
tern, dass ihre Übereinstimmung mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bewertet 
werden kann. Die Gründe, aus denen sich 
ergibt, dass sie gerechtfertigt und verhält-
nismäßig ist, sind durch qualitative und, 
soweit möglich und relevant, quantitative 
Elemente zu substantiieren. Mindestens 
zwei Wochen vor der Beschlussfassung 
der Satzungsversammlung über die Vor-
schrift ist auf der Internetseite der Bun-
desrechtsanwaltskammer ein Entwurf mit 
der Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
veröffentlichen. Nach dem Erlass der Vor-
schrift ist ihre Übereinstimmung mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu über-
wachen und bei einer Änderung der Um-
stände zu prüfen, ob die Vorschrift anzu-
passen ist. 

    

Zweiter Abschnitt 
Berufliche Zusammenarbeit 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

§ 59b Berufsausübungsgesellschaften    

(1) Rechtsanwälte dürfen sich zur gemein-
schaftlichen Ausübung ihres Berufs zu Be-
rufsausübungsgesellschaften verbinden. 
Sie dürfen sich zur Ausübung ihres Berufs 
auch in Berufsausübungsgesellschaften 
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organisieren, deren einziger Gesellschaf-
ter sie sind. 

(2) Berufsausübungsgesellschaften zur ge-
meinschaftlichen Berufsausübung in der 
Bundesrepublik Deutschland können die 
folgenden Rechtsformen haben: 

   

1. Gesellschaften nach deutschem Recht 
einschließlich der Handelsgesellschaf-
ten, 

   

2. Europäische Gesellschaften und    

3. Gesellschaften, die zulässig sind nach 
dem Recht 

   

a) eines Mitgliedstaats der Europäi-

schen Union oder 

   

b) eines Vertragsstaats des Abkom-

mens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum. 

   

Für Berufsausübungsgesellschaften nach 
dem Gesellschaftsrecht eines Staates, der 
nicht Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ist, gilt § 207a. 

   

    

§ 59c Berufsausübungsgesellschaften mit 
Angehörigen anderer Berufe 

   

(1) Die Verbindung zur gemeinschaftli-
chen Berufsausübung in einer Berufsaus-
übungsgesellschaft nach § 59b ist Rechts-
anwälten auch gestattet 

   

1. mit Mitgliedern einer Rechtsanwalts-
kammer, Mitgliedern der Patentan-
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waltskammer, Steuerberatern, Steu-
erbevollmächtigten, Wirtschaftsprü-
fern und vereidigten Buchprüfern, 

2. mit Angehörigen von Rechtsanwalts-
berufen aus anderen Staaten, die nach 
dem Gesetz über die Tätigkeit europä-
ischer Rechtsanwälte in Deutschland 
oder nach § 206 berechtigt wären, sich 
in der Bundesrepublik Deutschland 
niederzulassen, und mit Angehörigen 
von Patentanwaltsberufen aus ande-
ren Staaten, die nach dem Gesetz über 
die Tätigkeit europäischer Patentan-
wälte in Deutschland oder nach § 157 
der Patentanwaltsordnung berechtigt 
wären, sich in der Bundesrepublik 
Deutschland niederzulassen, 

   

3. mit Steuerberatern, Steuerbevoll-
mächtigten, Wirtschaftsprüfern und 
vereidigten Buchprüfern anderer Staa-
ten, die nach dem Steuerberatungsge-
setz oder der Wirtschaftsprüferord-
nung ihren Beruf mit Steuerberatern, 
Steuerbevollmächtigten, Wirtschafts-
prüfern oder vereidigten Buchprüfern 
in der Bundesrepublik Deutschland ge-
meinschaftlich ausüben dürfen, 

   

4. mit Personen, die in der Berufsaus-
übungsgesellschaft einen freien Beruf 
nach § 1 Absatz 2 des Partnerschafts-
gesellschaftsgesetzes ausüben, es sei 
denn, dass die Verbindung mit dem 
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Beruf des Rechtsanwalts, insbeson-
dere seiner Stellung als unabhängigem 
Organ der Rechtspflege, nicht verein-
bar ist oder das Vertrauen in seine Un-
abhängigkeit gefährden kann. 

Eine Verbindung nach Satz 1 Nummer 4 
kann insbesondere dann ausgeschlossen 
sein, wenn in der anderen Person ein 
Grund vorliegt, der bei einem Rechtsan-
walt nach § 7 zur Versagung der Zulassung 
führen würde. 

   

(2) Unternehmensgegenstand der Berufs-
ausübungsgesellschaft nach Absatz 1 ist 
die Beratung und Vertretung in Rechtsan-
gelegenheiten. Daneben kann die Aus-
übung des jeweiligen nichtanwaltlichen 
Berufs treten. Die §§ 59d bis 59q gelten 
nur für Berufsausübungsgesellschaften, 
die der Ausübung des Rechtsanwaltsbe-
rufs dienen. 

   

    

§ 59d Berufspflichten bei beruflicher Zu-
sammenarbeit 

   

(1) Gesellschafter, die Angehörige eines in 
§ 59c Absatz 1 Satz 1 genannten Berufs 
sind, haben bei ihrer Tätigkeit für die Be-
rufsausübungsgesellschaft die in diesem 
Gesetz und die in der Berufsordnung nach 
§ 59a bestimmten Pflichten der in der Be-
rufsausübungsgesellschaft tätigen Rechts-
anwälte sowie der Berufsausübungsge-
sellschaft zu beachten. Sie sind insbeson-
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dere verpflichtet, die anwaltliche Unab-
hängigkeit der in der Berufsausübungsge-
sellschaft tätigen Rechtsanwälte sowie 
der Berufsausübungsgesellschaft zu wah-
ren. 

(2) Gesellschafter, die Angehörige eines in 
§ 59c Absatz 1 Satz 1 genannten Berufs 
sind, sind zur Verschwiegenheit verpflich-
tet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was 
ihnen bei ihrer Tätigkeit für die Berufsaus-
übungsgesellschaft im Zusammenhang 
mit der Beratung und Vertretung in 
Rechtsangelegenheiten bekannt gewor-
den ist. § 43a Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

   

(3) Die Vorschriften über Tätigkeitsver-
bote nach § 43a Absatz 4 Satz 2 bis 6 gel-
ten für Gesellschafter, die Angehörige ei-
nes in § 59c Absatz 1 Satz 1 genannten Be-
rufs sind, entsprechend. 

   

(4) Rechtsanwälte dürfen ihren Beruf 
nicht mit anderen Personen ausüben, 
wenn diese in schwerwiegender Weise  
oder wiederholt gegen Pflichten, die in 
diesem Gesetz oder in der Berufsordnung 
nach § 59a bestimmt sind, verstoßen. 

   

(5) Im Gesellschaftsvertrag ist der Aus-
schluss von Gesellschaftern vorzusehen, 
die in schwerwiegender Weise oder wie-
derholt gegen Pflichten, die in diesem Ge-
setz oder in der Berufsordnung nach § 59a 
bestimmt sind, verstoßen. 
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§ 59e Berufspflichten der Berufsaus-
übungsgesellschaft 

   

(1) Die §§ 43 bis 43b, 43d, 43e, 44, 45 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3, die §§ 48, 49a bis 
50, 53, 54, 56 Absatz 1 und 2 und die  
§§ 57 bis 59a gelten für Berufsausübungs-
gesellschaften sinngemäß.  

   

(2) Die Berufsausübungsgesellschaft hat 
durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass berufsrechtliche Verstöße 
frühzeitig erkannt und abgestellt werden. 
Wenn an der Berufsausübungsgesell-
schaft Personen beteiligt sind, die Ange-
hörige eines in § 59c Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Berufs sind, ist durch geeignete 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen 
sicherzustellen, dass die Berufsaus-
übungsgesellschaft für die Erfüllung der 
Berufspflichten sorgen kann. 

   

(3) Werden in der Berufsausübungsgesell-
schaft auch nichtanwaltliche Berufe aus-
geübt, so gelten die Absätze 1 und 2 nur, 
soweit ein Bezug zur Beratung und Vertre-
tung in Rechtsangelegenheiten besteht. 

   

(4) Die persönliche berufsrechtliche Ver-
antwortlichkeit der Gesellschafter, Organ-
mitglieder und sonstigen Mitarbeiter der 
Berufsausübungsgesellschaft bleibt unbe-
rührt. 

   

    

§ 59f Zulassung    
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(1) Berufsausübungsgesellschaften bedür-
fen der Zulassung durch die Rechtsan-
waltskammer. Keiner Zulassung nach Satz 
1 bedürfen Personengesellschaften, bei 
denen keine Beschränkung der Haftung 
der natürlichen Personen vorliegt und de-
nen als Gesellschafter und als Mitglieder 
der Geschäftsführungs- und Aufsichtsor-
gane ausschließlich Rechtsanwälte oder 
Angehörige eines in § 59c Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannten Berufs angehören. 
Unberührt von Satz 2 bleibt der freiwillige 
Antrag auf eine Zulassung. 

   

(2) Die Zulassung ist zu erteilen, wenn    

1. die Berufsausübungsgesellschaft, ihre 
Gesellschafter und die Mitglieder der 
Geschäftsführungs- und Aufsichtsor-
gane die Voraussetzungen der §§ 59b, 
59c, des § 59d Absatz 5, der §§ 59i und 
59j erfüllen, 

   

2. die Berufsausübungsgesellschaft sich 
nicht in Vermögensverfall befindet 
und 

   

3. der Abschluss der Berufshaftpflicht-
versicherung nachgewiesen ist oder 
eine vorläufige Deckungszusage vor-
liegt. 

   

Ein Vermögensverfall nach Satz 1 Num-
mer 2 wird vermutet, wenn ein Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der Berufs-
ausübungsgesellschaft eröffnet ist oder 
die Berufsausübungsgesellschaft in das 
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Schuldnerverzeichnis (§ 882b der Zivilpro-
zessordnung) eingetragen ist. 

(3) Mit der Zulassung wird die Berufsaus-
übungsgesellschaft Mitglied der zulassen-
den Rechtsanwaltskammer. 

   

    

§ 59g Zulassungsverfahren; Anzeige-
pflicht 
(1) Der Antrag auf Zulassung muss fol-
gende Angaben enthalten: 

   

1. Rechtsform, Name, Sitz und Gegen-
stand der Berufsausübungsgesell-
schaft, 

   

2. die Geschäftsanschriften der Nieder-
lassungen der Berufsausübungsgesell-
schaft sowie 

   

3. Name und Beruf der Gesellschafter, 
der Mitglieder der Geschäftsführungs- 
und Aufsichtsorgane sowie aller mit-
telbar beteiligten Personen. 

   

Die zuständige Rechtsanwaltskammer 
kann zur Prüfung der Voraussetzungen 
des § 59f Absatz 2 die Vorlage geeigneter 
Nachweise einschließlich des Gesell-
schaftsvertrags oder der Satzung verlan-
gen. § 57 gilt entsprechend. 

   

(2) Die Entscheidung über den Antrag auf 
Zulassung kann ausgesetzt werden, wenn 
gegen einen Gesellschafter oder ein Mit-
glied eines Geschäftsführungs- oder Auf-
sichtsorgans ein auf Rücknahme oder Wi-
derruf seiner Zulassung oder Bestellung 
gerichtetes Verfahren betrieben wird  
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oder ein vorläufiges Berufs- oder Vertre-
tungsverbot erlassen worden ist. 

(3) Die Zulassung wird wirksam mit der 
Aushändigung einer von der Rechtsan-
waltskammer ausgestellten Urkunde. 

   

(4) Die zugelassene Berufsausübungsge-
sellschaft hat der Rechtsanwaltskammer 
jede Änderung der nach Absatz 1 Satz 1 
anzugebenden Verhältnisse unverzüglich 
anzuzeigen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

   

    

§ 59h Erlöschen, Rücknahme und Wider-
ruf der Zulassung; Abwickler 

   

(1) Die Zulassung einer Berufsausübungs-
gesellschaft erlischt durch ihre Auflösung. 
Im Übrigen gilt § 13 entsprechend. 

   

(2) Die Zulassung ist mit Wirkung für die 
Zukunft zurückzunehmen, wenn sich 
ergibt, dass die Zulassung hätte versagt 
werden müssen. § 14 Absatz 1 Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. 

   

(3) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn 
die Berufsausübungsgesellschaft 

   

1. die Voraussetzungen der §§ 59b, 59c 
Absatz 1, des § 59d Absatz 5, der 
§§ 59i, 59j, 59n oder des § 59o nicht 
mehr erfüllt, es sei denn, dass sie in-
nerhalb einer von der Rechtsanwalts-
kammer zu bestimmenden angemes-
senen Frist einen den genannten Vor-
schriften entsprechenden Zustand 
herbeiführt, 
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2. in Vermögensverfall geraten ist, es sei 
denn, dass dadurch die Interessen der 
Rechtsuchenden nicht gefährdet sind, 
oder 

   

3. der Rechtsanwaltskammer gegenüber 
schriftlich auf die Rechte aus der Zulas-
sung verzichtet hat. 

   

Ein Vermögensverfall nach Satz 1 Num-
mer 2 wird vermutet, wenn ein Insolvenz-
verfahren über das Vermögen der Berufs-
ausübungsgesellschaft eröffnet ist oder 
die Berufsausübungsgesellschaft in das 
Schuldnerverzeichnis (§ 882b der Zivilpro-
zessordnung) eingetragen ist. 

   

(4) Die Zulassung kann widerrufen wer-
den, wenn die Berufsausübungsgesell-
schaft 

   

1. nicht innerhalb von drei Monaten nach 
der Zulassung im Bezirk der Rechtsan-
waltskammer nach § 59m Absatz 1 
eine Kanzlei einrichtet, 

   

2. nicht innerhalb von drei Monaten eine 
ihr bei einer Befreiung nach § 59m Ab-
satz 4 in Verbindung mit § 29a Absatz 
2 erteilte Auflage erfüllt, 

   

3. nicht innerhalb von drei Monaten ei-
nen Zustellungsbevollmächtigten be-
stellt, nachdem 

   

a) sie nach § 59m Absatz 4 in Verbin-

dung mit § 29a Absatz 2 von der 

Pflicht, eine Kanzlei zu unterhal-

ten, befreit worden ist oder 
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b) ein bisheriger Zustellungsbevoll-

mächtigter weggefallen ist, oder 

   

4. ihre Kanzlei aufgibt, ohne dass sie von 
der Pflicht des § 59m befreit worden 
ist. 

   

(5) Ordnet die Rechtsanwaltskammer die 
sofortige Vollziehung an, sind § 155 Ab-
satz 2, 4 und 5, § 156 Absatz 2 und § 161 
entsprechend anzuwenden. Wird die Zu-
lassung widerrufen, weil die Berufsaus-
übungsgesellschaft die vorgeschriebene 
Berufshaftpflichtversicherung nicht un-
terhält, ist die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung in der Regel zu treffen. 

   

(6) Hat die Berufsausübungsgesellschaft 
die Zulassung verloren, kann für sie ein 
Abwickler bestellt werden, wenn die zur 
gesetzlichen Vertretung bestellten Perso-
nen keine hinreichende Gewähr zur ord-
nungsgemäßen Abwicklung der schwe-
benden Angelegenheiten bieten. § 55 ist 
entsprechend anzuwenden. Für die fest-
gesetzte Vergütung des Abwicklers haften 
die Gesellschafter als Gesamtschuldner. 
§ 54 Absatz 4 Satz 4 bleibt unberührt. 

   

    

§ 59i Gesellschafter- und Kapitalstruktur 
von Berufsausübungsgesellschaften 

   

(1) Zugelassene Berufsausübungsgesell-
schaften können Gesellschafter einer Be-
rufsausübungsgesellschaft sein. Bei ge-
setzlichen Voraussetzungen, die in der 
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Person der Gesellschafter oder der Mit-
glieder der Geschäftsführung erfüllt sein 
müssen, kommt es in den Fällen des Sat-
zes 1 auf die Gesellschafter und die Ge-
schäftsführung der beteiligten Berufsaus-
übungsgesellschaft an. Haben sich Rechts-
anwälte, Angehörige eines der in § 59c 
Absatz 1 Satz 1 genannten Berufe sowie 
Berufsausübungsgesellschaften, die die 
Voraussetzungen dieses Abschnitts erfül-
len, zu einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts zusammengeschlossen, deren 
Zweck ausschließlich das Halten von An-
teilen an einer zugelassenen Berufsaus-
übungsgesellschaft ist, so werden ihnen 
die Anteile an der Berufsausübungsgesell-
schaft im Verhältnis ihrer Beteiligung an 
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu-
gerechnet. 

(2) Die Übertragung von Gesellschaftsan-
teilen muss an die Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung gebunden sein. Bei 
Aktiengesellschaften oder Kommanditge-
sellschaften auf Aktien müssen die Aktien 
auf Namen lauten. 

   

(3) Anteile an der Berufsausübungsgesell-
schaft dürfen nicht für Rechnung Dritter 
gehalten werden. Dritte dürfen nicht am 
Gewinn der Berufsausübungsgesellschaft 
beteiligt werden. 

   

(4) Sofern Gesellschafter die Vorausset-
zungen des § 59c Absatz 1 nicht erfüllen, 
haben sie kein Stimmrecht. 
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(5) Gesellschafter können nur stimmbe-
rechtigte Gesellschafter zur Ausübung von 
Gesellschafterrechten bevollmächtigen. 

   

    

§ 59j Geschäftsführungsorgane; Auf-
sichtsorgane 

   

(1) Nur Rechtsanwälte oder Angehörige 
eines der in § 59c Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Berufe können Mitglieder des Ge-
schäftsführungs- oder Aufsichtsorgans ei-
ner zugelassenen Berufsausübungsgesell-
schaft sein. Mitbestimmungsrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt. Bei der 
Beratung und Vertretung in Rechtsangele-
genheiten sind Weisungen von Personen, 
die keine Rechtsanwälte sind, gegenüber 
Rechtsanwälten unzulässig. 

   

(2) Von der Mitgliedschaft in einem Ge-
schäftsführungs- oder Aufsichtsorgan ist 
ausgeschlossen, wer einen der Versa-
gungstatbestände des § 7 erfüllt oder ge-
gen wen eine der in Absatz 5 Satz 3 ge-
nannten Maßnahmen verhängt wurde. 

   

(3) Dem Geschäftsführungsorgan der Be-
rufsausübungsgesellschaft müssen 
Rechtsanwälte in vertretungsberechtigter 
Zahl angehören. 

   

(4) Die Mitglieder des Geschäftsführungs- 
und Aufsichtsorgans sind verpflichtet, für 
die Einhaltung des Berufsrechts in der Be-
rufsausübungsgesellschaft zu sorgen. 

   

(5) Für diejenigen Mitglieder des Ge-
schäftsführungs- und Aufsichtsorgans der 
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Berufsausübungsgesellschaft, die keine 
Gesellschafter sind, gelten die Berufs-
pflichten nach § 59d Absatz 1 bis 3 ent-
sprechend. Die §§ 74 und 74a, die Vor-
schriften des Sechsten und Siebenten 
Teils, die §§ 195 bis 199 sowie die Vor-
schriften des Elften Teils sind auf nichtan-
waltliche Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungs- und Aufsichtsorgans entsprechend 
anzuwenden. An die Stelle der Ausschlie-
ßung aus der Rechtsanwaltschaft (§ 114 
Absatz 1 Nummer 5) tritt 

1. bei nichtanwaltlichen Mitgliedern von 
Geschäftsführungsorganen die Aber-
kennung der Eignung, eine Berufsaus-
übungsgesellschaft zu vertreten und 
ihre Geschäfte zu führen, und 

   

2. bei nichtanwaltlichen Mitgliedern ei-
nes Aufsichtsorgans die Aberkennung 
der Eignung, Aufsichtsfunktionen ei-
ner Berufsausübungsgesellschaft 
wahrzunehmen. 

   

(6) Die Unabhängigkeit der Rechtsan-
wälte, die dem Geschäftsführungsorgan 
der Berufsausübungsgesellschaften ange-
hören oder in sonstiger Weise die Vertre-
tung der Berufsausübungsgesellschaft 
wahrnehmen, bei der Ausübung ihres 
Rechtsanwaltsberufs ist zu gewährleisten. 
Einflussnahmen durch die Gesellschafter, 
insbesondere durch Weisungen oder ver-
tragliche Bindungen, sind unzulässig. 

   



Seite 104 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

(7) Auf Prokuristen und Handlungsbevoll-
mächtigte zum gesamten Geschäftsbe-
trieb sind die Absätze 1, 5 und 6 entspre-
chend anzuwenden. 

   

    

§ 59k Rechtsdienstleistungsbefugnis    

Berufsausübungsgesellschaften sind be-
fugt, Rechtsdienstleistungen im Sinne des 
§ 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes zu 
erbringen. Sie handeln durch ihre Gesell-
schafter und Vertreter, in deren Person 
die für die Erbringung von Rechtsdienst-
leistungen gesetzlich vorgeschriebenen 
Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen 
müssen. 

   

    

§ 59l Vertretung vor Gerichten und Be-
hörden 

   

(1) Berufsausübungsgesellschaften kön-
nen als Prozess- oder Verfahrensbevoll-
mächtigte beauftragt werden. Sie haben 
in diesem Fall die Rechte und Pflichten ei-
nes Rechtsanwalts. 

   

(2) Berufsausübungsgesellschaften han-
deln durch ihre Gesellschafter und Vertre-
ter, in deren Person die für die Erbringung 
von Rechtsdienstleistungen gesetzlich 
vorgeschriebenen Voraussetzungen im 
Einzelfall vorliegen müssen. 

   

(3) Eine Berufsausübungsgesellschaft 
kann nicht als Verteidiger im Sinne der 
§§ 137 bis 149 der Strafprozessordnung 
gewählt oder bestellt werden. 
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§ 59m Kanzlei der Berufsausübungsge-
sellschaft 

   

(1) Die Berufsausübungsgesellschaft muss 
an ihrem Sitz eine Kanzlei unterhalten, in 
der zumindest ein geschäftsführender 
Rechtsanwalt tätig ist. 

   

(2) § 27 Absatz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

   

(3) Verlegt eine zugelassene Berufsaus-
übungsgesellschaft ihren Sitz in den Bezirk 
einer anderen Rechtsanwaltskammer, gilt 
§ 27 Absatz 3 entsprechend. 

   

(4) Die §§ 29a und 30 sind entsprechend 
anzuwenden. 

   

(5) Berufsausübungsgesellschaften, die 
keinen Sitz im Inland haben, sind ver-
pflichtet, eine Zweigniederlassung im In-
land einzurichten und zu unterhalten, in 
der zumindest ein geschäftsführender 
Rechtsanwalt tätig ist. Für die Befreiung 
von der Pflicht nach Satz 1 gelten § 29a 
Absatz 2 und 3 sowie § 30 entsprechend. 

   

    

§ 59n Berufshaftpflichtversicherung    

(1) Berufsausübungsgesellschaften sind 
verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversi-
cherung abzuschließen und während der 
Dauer ihrer Betätigung aufrechtzuerhal-
ten. 

   

(2) Die Berufshaftpflichtversicherung 
muss die Haftpflichtgefahren für Vermö-
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gensschäden decken, die sich aus der Be-
ratung und Vertretung in Rechtsangele-
genheiten ergeben. § 51 Absatz 1 Satz 2, 
Absatz 2, 3 Nummer 2 bis 5 und Absatz 5 
bis 7 ist entsprechend anzuwenden. Ist die 
Haftung der Gesellschaft nicht rechts-
formbedingt beschränkt und liegt keine 
Beschränkung der Haftung der natürli-
chen Personen vor, so ist auch § 51 Absatz 
3 Nummer 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) Wird die Berufshaftpflichtversicherung 
nicht oder nicht in dem vorgeschriebenen 
Umfang unterhalten, so haften neben der 
Berufsausübungsgesellschaft die Gesell-
schafter und die Mitglieder des Geschäfts-
führungsorgans persönlich in Höhe des 
fehlenden Versicherungsschutzes. 

   

    

§ 59o Mindestversicherungssumme und 
Jahreshöchstleistung 

   

(1) Für Berufsausübungsgesellschaften, 
bei denen für Verbindlichkeiten  der  Be-
rufsausübungsgesellschaft aus Schäden 
wegen fehlerhafter Berufsausübung 
rechtsformbedingt keine natürliche Per-
son haftet oder bei denen die Haftung der 
natürlichen Personen beschränkt wird, 
beträgt die Mindestversicherungssumme 
der Berufshaftpflichtversicherung nach 
§ 59n vorbehaltlich des Absatzes 2 für je-
den Versicherungsfall 2 500 000 Euro. 

   

(2) Für Berufsausübungsgesellschaften 
nach Absatz 1, in denen nicht mehr als 
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zehn Personen anwaltlich oder in einem 
Beruf nach § 59c Absatz 1 Satz 1 tätig sind, 
beträgt die Mindestversicherungssumme 
1 000 000 Euro. 

(3) Für alle Berufsausübungsgesellschaf-
ten, die keinen rechtsformbedingten Aus-
schluss der Haftung und keine Beschrän-
kung der Haftung der natürlichen Perso-
nen vorsehen, beträgt die Mindestversi-
cherungssumme 500 000 Euro für jeden 
Versicherungsfall. 

   

(4) Die Leistungen des Versicherers für 
alle innerhalb eines Versicherungsjahres 
verursachten Schäden können auf den Be-
trag der jeweiligen Mindestversicherungs-
summe, vervielfacht mit der Zahl der an-
waltlichen Gesellschafter, die in der Bun-
desrepublik Deutschland zugelassen oder 
niedergelassen sind, und der anwaltlichen 
Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter 
sind, begrenzt werden. Ist eine Berufsaus-
übungsgesellschaft Gesellschafter, so ist 
bei der Berechnung der Jahreshöchstleis-
tung nicht die beteiligte Berufsausübungs-
gesellschaft, sondern die Zahl ihrer an-
waltlichen Gesellschafter, die in der Bun-
desrepublik Deutschland zugelassen oder 
niedergelassen sind, und der anwaltlichen 
Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter 
sind, maßgeblich. Die Jahreshöchstleis-
tung muss sich jedoch in jedem Fall min-
destens auf den vierfachen Betrag der 
Mindestversicherungssumme belaufen. 
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§ 59p Rechtsanwaltsgesellschaft    

Berufsausübungsgesellschaften, bei de-
nen Rechtsanwälte die Mehrheit der 
Stimmrechte innehaben und bei denen 
die Mehrheit der Mitglieder des Ge-
schäftsführungsorgans Rechtsanwälte 
sind, dürfen die Bezeichnung „Rechtsan-
waltsgesellschaft“ führen. 

   

    

§ 59q Bürogemeinschaft    

(1) Rechtsanwälte können sich zu einer 
Gesellschaft verbinden, die der gemein-
schaftlichen Organisation der Berufstätig-
keit der Gesellschafter unter gemein-
schaftlicher Nutzung von Betriebsmitteln 
dient, jedoch nicht selbst als Vertrags-
partner von rechtsanwaltlichen Mandats-
verträgen auftreten soll (Bürogemein-
schaft). 

   

(2) Eine Bürogemeinschaft können 
Rechtsanwälte auch mit Personen einge-
hen, die nicht zur Rechtsanwaltschaft zu-
gelassen sind, es sei denn, die Verbindung 
ist mit dem Beruf des Rechtsanwalts, ins-
besondere seiner Stellung als unabhängi-
gem Organ der Rechtspflege, nicht verein-
bar und kann das Vertrauen in seine Un-
abhängigkeit gefährden. Eine Büroge-
meinschaft nach Satz 1 kann insbesondere 
dann ausgeschlossen sein, wenn in der an-
deren Person ein Grund vorliegt, der bei 
einem Rechtsanwalt nach § 7 Nummer 1, 
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2 oder 6 zur Versagung der Zulassung füh-
ren würde. 

(3) Die in der Bürogemeinschaft tätigen 
Rechtsanwälte sind verpflichtet, ange-
messene organisatorische, personelle und 
technische Maßnahmen zu treffen, die die 
Einhaltung ihrer Berufspflichten gewähr-
leisten. 

   

(4) § 59d Absatz 1, 2, 4 und 5 gilt für die 
Gesellschafter einer Bürogemeinschaft 
nach Absatz 2 entsprechend. 

   

    

Vierter Teil 
Die Rechtsanwaltskammern 
 

   

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

   

    

§ 60 Bildung und Zusammensetzung der 
Rechtsanwaltskammer 

   

(1) Für den Bezirk eines Oberlandesge-
richts wird eine Rechtsanwaltskammer 
gebildet. Sie hat ihren Sitz am Ort des 
Oberlandesgerichts. 

   

(2) Mitglieder der Rechtsanwaltskammer 
sind 

   

1. Personen, die von ihr zur Rechtsan-
waltschaft zugelassen oder von ihr 
aufgenommen wurden, 

   

2. Berufsausübungsgesellschaften, die 
von ihr zugelassen wurden, und 
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3. Mitglieder von Geschäftsführungs- 
und Aufsichtsorganen von Berufsaus-
übungsgesellschaften nach Nummer 
2, die nicht schon nach Nummer 1 Mit-
glied einer Rechtsanwaltskammer 
sind. 

   

(3) Die Mitgliedschaft in der Rechtsan-
waltskammer erlischt 

   

1. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 
1, wenn die Voraussetzungen des § 13 
oder des § 27 Absatz 3 Satz 3 vorlie-
gen, 

   

2. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 
2, wenn die Voraussetzungen des 
§ 59h Absatz 1 bis 3 oder des § 59m 
Absatz 3 in Verbindung mit § 27 Absatz 
3 Satz 3 vorliegen, 

   

3. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 
3, wenn 

   

a) bei der Berufsausübungsgesell-

schaft die Voraussetzungen der 

Nummer 2 vorliegen, 

   

b) gegen das Mitglied des Geschäfts-

führungs- oder Aufsichtsorgans 

eine bestandskräftige Entschei-

dung im Sinne des § 59j Absatz 5 

Satz 3 ergangen ist oder 

   

c) die Geschäftsführungstätigkeit für 

die Berufsausübungsgesellschaft 

oder die Mitgliedschaft im Auf-

sichtsorgan beendet ist. 
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§ 61 (weggefallen)    

    

§ 62 Stellung der Rechtsanwaltskammer    

(1) Die Rechtsanwaltskammer ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. 

   

(2) Die Landesjustizverwaltung führt die 
Staatsaufsicht über die Rechtsanwalts-
kammer. Die Aufsicht beschränkt sich da-
rauf, daß Gesetz und Satzung beachtet, 
insbesondere die der Rechtsanwaltskam-
mer übertragenen Aufgaben erfüllt wer-
den. 

   

    

Zweiter Abschnitt 
Organe der Rechtsanwaltskammer 

   

Erster Unterabschnitt 
Vorstand 

   

    

§ 63 Zusammensetzung des Vorstandes    

(1) Die Rechtsanwaltskammer hat einen 
Vorstand. 

   

(2) Der Vorstand besteht aus sieben Mit-
gliedern. Die Kammerversammlung kann 
eine höhere Zahl festsetzen. 

   

(3) Der Vorstand gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. 

   

    

§ 64 Wahlen zum Vorstand    

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden 
von den Mitgliedern der Kammer in gehei-
mer und unmittelbarer Wahl durch Brief-
wahl gewählt. Hierbei kann vorgesehen 
werden, dass die Stimmen auch in der 
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Kammerversammlung abgegeben werden 
können. Die Wahl kann auch als elektroni-
sche Wahl durchgeführt werden. Gewählt 
sind die Bewerberinnen oder Bewerber, 
die die meisten Stimmen auf sich vereini-
gen. 

(2) Das Nähere bestimmt die Geschäfts-
ordnung der Kammer. 

   

    

§ 65 Voraussetzungen der Wählbarkeit    

Zum Mitglied des Vorstandes kann nur ge-
wählt werden, wer 

   

1. Mitglied der Kammer ist und    

2. den Beruf eines Rechtsanwalts seit 
mindestens fünf Jahren ohne Unter-
brechung ausübt. 

   

    

§ 66 Verlust der Wählbarkeit    

(1) Zum Mitglied des Vorstandes kann 
nicht gewählt werden, 

   

1. gegen wen ein Berufs- oder Vertre-
tungsverbot (§§ 150 und 161a) ver-
hängt ist, 

   

2. gegen wen die sofortige Vollziehung 
der Rücknahme oder des Widerrufs 
der Zulassung angeordnet ist, 

   

3. gegen wen in den letzten fünf Jahren 
ein Verweis (§ 114 Absatz 1 Nummer 
2) oder eine Geldbuße (§ 114 Absatz 1 
Nummer 3) verhängt wurde, 

   

4. gegen wen in den letzten zehn Jahren 
ein Vertretungsverbot (§ 114 Absatz 1 
Nummer 4) verhängt wurde, 
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5. wer in den letzten 15 Jahren aus der 
Rechtsanwaltschaft ausgeschlossen 
wurde (§ 114 Absatz 1 Nummer 5) o-
der 

   

6. bei wem in den letzten fünf Jahren 
nach § 115b von einer anwaltsgericht-
lichen Ahndung abgesehen wurde, so-
fern ohne die anderweitige Ahndung 
voraussichtlich ein Verweis oder eine 
Geldbuße verhängt worden wäre. 

   

(2) Die Geschäftsordnung der Kammer 
kann weitere Ausschlussgründe vorsehen. 

   

    

§ 67 Recht zur Ablehnung der Wahl    

Die Wahl zum Mitglied des Vorstandes 
kann ablehnen, 

   

1. wer das fünfundsechzigste Lebensjahr 
vollendet hat; 

   

2. wer in den letzten vier Jahren Mitglied 
des Vorstandes gewesen ist; 

   

3. wer aus gesundheitlichen Gründen 
nicht nur vorübergehend die Tätigkeit 
im Vorstand nicht ordnungsgemäß 
ausüben kann. 

   

    

§ 68 Wahlperiode    

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden 
auf vier Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist 
zulässig. 

   

(2) Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der 
Mitglieder aus, bei ungerader Zahl zum 
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ersten Mal die größere Zahl. Die zum ers-
ten Mal ausscheidenden Mitglieder wer-
den durch das Los bestimmt. 

(3) Wird die Zahl der Mitglieder des Vor-
standes erhöht, so ist für die neu eintre-
tenden Mitglieder, die mit dem Ablauf des 
zweiten Jahres ausscheiden, Absatz 2 Satz 
2 entsprechend anzuwenden. 

   

(4) Findet die Wahl, die auf Grund der Er-
höhung der Zahl der Mitglieder des Vor-
standes erforderlich wird, gleichzeitig mit 
einer Neuwahl statt, so sind beide Wahlen 
getrennt vorzunehmen. 

   

    

§ 69 Vorzeitiges Ausscheiden eines Vor-
standsmitgliedes 

   

(1) Ein Rechtsanwalt scheidet als Mitglied 
des Vorstandes aus, 

   

1. wenn er nicht mehr Mitglied der Kam-
mer ist oder seine Wählbarkeit aus 
den in § 66 Absatz 1 Nummer 3, 4 und 
6 angegebenen Gründen verliert; 

   

2. wenn er sein Amt niederlegt.    

(2) Der Rechtsanwalt hat die Erklärung, 
daß er das Amt niederlege, dem Vorstand 
gegenüber schriftlich abzugeben. Die Er-
klärung kann nicht widerrufen werden. 

   

(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
vorzeitig aus, so ist es für den Rest seiner 
Amtszeit durch ein neues Mitglied zu er-
setzen. Davon kann abgesehen werden, 
wenn die Zahl der Mitglieder des Vorstan-
des nicht unter sieben sinkt. Die Ersetzung 
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kann durch das Nachrücken einer bei der 
letzten Wahl nicht gewählten Person oder 
durch eine Nachwahl erfolgen. Das Nä-
here bestimmt die Geschäftsordnung der 
Kammer. 

(4) Wird gegen ein Mitglied des Vorstands 
eine der in § 66 Absatz 1 Nummer 1 oder 
2 genannten Maßnahmen verhängt oder 
angeordnet, ruht seine Mitgliedschaft für 
die Dauer der Maßnahme. Besteht gegen 
ein Mitglied des Vorstandes der Verdacht 
einer schuldhaften Verletzung seiner be-
ruflichen Pflichten, so ist es von einer Tä-
tigkeit der Rechtsanwaltskammer in die-
ser Angelegenheit ausgeschlossen. 

   

(5) Die Geschäftsordnung der Kammer 
kann weitere Gründe vorsehen, die zum 
Ausscheiden aus dem Vorstand oder zum 
Ruhen der dortigen Mitgliedschaft führen. 

   

    

§ 70 Sitzungen des Vorstandes    

(1) Der Vorstand wird durch den Präsiden-
ten einberufen. 

   

(2) Der Präsident muß eine Sitzung anbe-
raumen, wenn ein Viertel der Mitglieder 
des Vorstandes es schriftlich beantragen 
und hierbei den Gegenstand angeben, der 
behandelt werden soll. 

   

(3) Das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung des Vorstandes. 

   

    

§ 71 Beschlussfähigkeit des Vorstandes    

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn    
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mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. 

    

§ 72 Beschlüsse des Vorstandes    

(1) Die Beschlüsse des Vorstandes werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. 
Das gleiche gilt für die von dem Vorstand 
vorzunehmenden Wahlen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag, bei Wahlen entschei-
det das Los. 

   

(2) Ein Mitglied darf in eigenen Angele-
genheiten nicht mitstimmen. Dies gilt je-
doch nicht für Wahlen. 

   

(3) Über die Beschlüsse des Vorstandes 
und über die Ergebnisse von Wahlen ist 
ein Protokoll aufzunehmen, das von dem 
Vorsitzenden und dem Schriftführer zu 
unterzeichnen ist. 

   

(4) Beschlüsse des Vorstandes können 

auch ohne Zusammenkunft gefasst wer-

den, wenn kein Vorstandsmitglied wider-

spricht und sich mindestens die Hälfte der 

Vorstandsmitglieder an der Abstimmung 

beteiligt. Abstimmungen sind schriftlich 

durchzuführen. 

   

    

§ 73 Aufgaben des Vorstandes    

(1) Der Vorstand hat die ihm durch Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Ihm 
obliegen auch die der Rechtsanwaltskam-
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mer in diesem Gesetz zugewiesenen Auf-
gaben und Befugnisse. Er hat die Belange 
der Kammer zu wahren und zu fördern. 

(2) Dem Vorstand obliegt insbesondere,    

1. die Mitglieder der Kammer in Fragen 
der Berufspflichten zu beraten und zu 
belehren; 

   

2. auf Antrag bei Streitigkeiten unter den 
Mitgliedern der Kammer zu vermit-
teln; dies umfasst die Befugnis, 
Schlichtungsvorschläge zu unterbrei-
ten; 

   

3. auf Antrag bei Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedern der Kammer und ihren 
Auftraggebern zu vermitteln; dies um-
fasst die Befugnis, Schlichtungsvor-
schläge zu unterbreiten; 

   

4. die Erfüllung der den Mitgliedern der 
Kammer obliegenden Pflichten zu 
überwachen und das Recht der Rüge 
zu handhaben; 

   

5. Rechtsanwälte für die Ernennung zu 
Mitgliedern des Anwaltsgerichts und 
des Anwaltsgerichtshofes vorzuschla-
gen; 

   

6. Vorschläge gemäß §§ 107 und 166 der 
Bundesrechtsanwaltskammer vorzule-
gen; 

   

7. der Kammerversammlung über die 
Verwaltung des Vermögens jährlich 
Rechnung zu legen; 

   

8. Gutachten zu erstatten, die eine Lan-
desjustizverwaltung, ein Gericht oder 
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eine Verwaltungsbehörde des Landes 
anfordert; 

9. bei der Ausbildung und Prüfung der 
Studierenden und der Referendare 
mitzuwirken, insbesondere qualifi-
zierte Arbeitsgemeinschaftsleiter und 
die anwaltlichen Mitglieder der juristi-
schen Prüfungsausschüsse vorzuschla-
gen. 

   

(3) In Beschwerdeverfahren setzt der Vor-
stand die Person, die die Beschwerde er-
hoben hatte von seiner Entscheidung in 
Kenntnis. Die Mitteilung erfolgt nach Ab-
schluss des Verfahrens einschließlich des 
Einspruchsverfahrens und ist mit einer 
kurzen Darstellung der wesentlichen 
Gründe für die Entscheidung zu versehen. 
§ 76 Absatz 1 bleibt unberührt. Die Mittei-
lung ist nicht anfechtbar. 

   

(4) Der Vorstand kann die in Absatz 1 Satz 
2, Absatz 2 Nr. 1 bis 3 und Absatz 3 be-
zeichneten Aufgaben einzelnen Mitglie-
dern des Vorstandes übertragen. 

   

(5) Beantragt bei Streitigkeiten zwischen 
einem Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer und seinem Auftraggeber der Auf-
traggeber ein Vermittlungsverfahren, so 
wird dieses eingeleitet, ohne dass es der 
Zustimmung des Mitglieds bedarf. Ein 
Schlichtungsvorschlag ist nur verbindlich, 
wenn er von beiden Seiten angenommen 
wird. 
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§ 73a Einheitliche Stelle    

Die Länder können durch Gesetz den 
Rechtsanwaltskammern allein oder ge-
meinsam mit anderen Stellen die Aufga-
ben einer einheitlichen Stelle im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes übertra-
gen. Das Gesetz regelt die Aufsicht und 
kann vorsehen, dass die Rechtsanwalts-
kammern auch für Antragsteller tätig wer-
den, die nicht als Rechtsanwalt tätig wer-
den wollen. 

   

    

§ 73b Verwaltungsbehörde für Ord-
nungswidrigkeiten 

   

(1) Die Rechtsanwaltskammer ist im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten Verwaltungs-
behörde für Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 6 der Dienstleistungs-Informations-
pflichten-Verordnung und nach § 56 des 
Geldwäschegesetzes, die durch ihre Mit-
glieder begangen werden. 

   

(2) Die Geldbußen aus der Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 flie-
ßen in die Kasse der Verwaltungsbehörde, 
die den Bußgeldbescheid erlassen hat. 

   

(3) Die nach Absatz 2 zuständige Kasse 
trägt abweichend von § 105 Absatz 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die 
notwendigen Auslagen. Sie ist auch er-
satzpflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
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§ 74 Rügerecht des Vorstandes    

(1) Der Vorstand kann das Verhalten eines 
Rechtsanwalts, durch das dieser ihm ob-
liegende Pflichten verletzt hat, rügen, 
wenn die Schuld des Rechtsanwalts gering 
ist und ein Antrag auf Einleitung eines an-
waltsgerichtlichen Verfahrens nicht erfor-
derlich erscheint. § 113 Absatz 2 und 4, die 
§§ 115b und 118 Absatz 1 und 2 sowie die 
§§ 118a und 118b gelten entsprechend. 
Für die Verjährung und deren Ruhen gilt 
§ 115 Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie Absatz 
2. Die erste Anhörung des Rechtsanwalts 
unterbricht die Verjährung ebenso wie die 
erste Vernehmung durch die Staatsan-
waltschaft im anwaltsgerichtlichen Ver-
fahren. 

   

(2) Eine Rüge darf nicht erteilt werden,    

1. wenn gegen den Rechtsanwalt ein an-
waltsgerichtliches Verfahren eingelei-
tet wurde oder 

   

2. während ein Verfahren nach § 123 an-
hängig ist. 

   

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist der 
Rechtsanwalt zu hören. 

   

(4) Der Bescheid des Vorstandes, durch 
den das Verhalten des Rechtsanwalts ge-
rügt wird, ist zu begründen. Er ist dem 
Rechtsanwalt zuzustellen. Eine Abschrift 
des Bescheides ist der Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht mitzuteilen. 
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(5) Gegen den Bescheid kann der Rechts-
anwalt binnen eines Monats nach der Zu-
stellung bei dem Vorstand Einspruch er-
heben. Über den Einspruch entscheidet 
der Vorstand; Absatz 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 

   

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf zugelas-
sene Berufsausübungsgesellschaften ent-
sprechend anzuwenden, wenn in den Fäl-
len des § 113 Absatz 3 die Bedeutung der 
Pflichtverletzung gering ist und ein Antrag 
auf Einleitung eines anwaltsgerichtlichen 
Verfahrens nicht erforderlich erscheint. 
§ 113 Absatz 5, die §§ 113b und 118c Ab-
satz 2 sowie die §§ 118d bis 118f sind ent-
sprechend anzuwenden. 

   

    

§ 74a Antrag auf anwaltsgerichtliche Ent-
scheidung 

   

(1) Wird der Einspruch gegen den Rügebe-
scheid durch den Vorstand der Rechtsan-
waltskammer zurückgewiesen, so kann 
der Rechtsanwalt innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung die Entscheidung des 
Anwaltsgerichts beantragen. Zuständig ist 
das Anwaltsgericht am Sitz der Rechtsan-
waltskammer, deren Vorstand die Rüge 
erteilt hat. 

   

(2) Der Antrag ist bei dem Anwaltsgericht 
schriftlich einzureichen. Auf das Verfah-
ren sind die §§ 308, 309 und 311a der 
Strafprozessordnung sinngemäß anzu-
wenden. Die Gegenerklärung (§ 308 
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Abs. 1 der Strafprozeßordnung) wird von 
dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
abgegeben. Die Staatsanwaltschaft ist an 
dem Verfahren nicht beteiligt. Eine münd-
liche Verhandlung findet statt, wenn sie 
der Rechtsanwalt beantragt oder das An-
waltsgericht für erforderlich hält. Von Zeit 
und Ort der mündlichen Verhandlung sind 
der Vorstand der Rechtsanwaltskammer, 
der Rechtsanwalt und sein Verteidiger zu 
benachrichtigen. Art und Umfang der Be-
weisaufnahme bestimmt das Anwaltsge-
richt. Es hat jedoch zur Erforschung der 
Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts 
wegen auf alle Tatsachen und Beweismit-
tel zu erstrecken, die für die Entscheidung 
von Bedeutung sind. 

(3) Der Rügebescheid kann nicht deshalb 
aufgehoben werden, weil der Vorstand 
der Rechtsanwaltskammer zu Unrecht an-
genommen hat, die Schuld des Rechtsan-
walts sei gering und der Antrag auf Einlei-
tung des anwaltsgerichtlichen Verfahrens 
nicht erforderlich. Treten die Vorausset-
zungen, unter denen nach § 115b von ei-
ner anwaltsgerichtlichen Ahndung abzu-
sehen ist oder nach § 118 Abs. 2 ein an-
waltsgerichtliches Verfahren nicht einge-
leitet oder fortgesetzt werden darf, erst 
ein, nachdem der Vorstand die Rüge er-
teilt hat, so hebt das Anwaltsgericht den 
Rügebescheid auf. Der Beschluß ist mit 
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Gründen zu versehen. Er kann nicht ange-
fochten werden. 

(4) Das Anwaltsgericht, bei dem ein An-
trag auf anwaltsgerichtliche Entscheidung 
eingelegt wird, teilt unverzüglich der 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandes-
gericht eine Abschrift des Antrags mit. Der 
Staatsanwaltschaft ist auch eine Abschrift 
des Beschlusses mitzuteilen, mit dem 
über den Antrag entschieden wird. 

   

(5) Leitet die Staatsanwaltschaft wegen 
desselben Verhaltens, das der Vorstand 
der Rechtsanwaltskammer gerügt hat, ein 
anwaltsgerichtliches Verfahren gegen den 
Rechtsanwalt ein, bevor die Entscheidung 
über den Antrag auf anwaltsgerichtliche 
Entscheidung gegen den Rügebescheid er-
gangen ist, so wird das Verfahren über 
den Antrag bis zum rechtskräftigen Ab-
schluß des anwaltsgerichtlichen Verfah-
rens ausgesetzt. In den Fällen des § 115a 
Abs. 2 stellt das Anwaltsgericht nach Be-
endigung der Aussetzung fest, daß die 
Rüge unwirksam ist. 

   

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf zugelas-
sene Berufsausübungsgesellschaften ent-
sprechend anzuwenden. Die §§ 113b und 
118c Absatz 2 sowie die §§ 118d bis 118f 
gelten entsprechend. 

   

(7) § 116 Absatz 2 gilt entsprechend.    

    

§ 75 Ehrenamtliche Tätigkeit des Vor-
standes 
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Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre 
Tätigkeit unentgeltlich aus. Sie erhalten 
jedoch eine angemessene Entschädigung 
für den mit ihrer Tätigkeit verbundenen 
Aufwand sowie eine Reisekostenvergü-
tung. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für 
Rechtsanwälte, die zur Mitarbeit in der 
Rechtsanwaltskammer herangezogen 
werden. 

   

    

§ 76 Verschwiegenheitspflicht; Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen 

   

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben 
über die Angelegenheiten, die ihnen bei 
ihrer Tätigkeit im Vorstand über Rechtsan-
wälte und andere Personen bekannt wer-
den, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies 
gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Vorstand. Die Verschwiegenheitspflicht 
gilt nicht für Tatsachen, 

   

1. deren Weitergabe zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist, 

   

2. in deren Weitergabe die Betroffenen 
eingewilligt haben, 

   

3. die offenkundig sind oder    

4. die ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen. 

   

Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Ange-
stellte der Rechtsanwaltskammern und 
für Personen, die von den Rechtsanwalts-
kammern oder den Mitgliedern ihres Vor-
stands zur Mitarbeit herangezogen wer-
den. Die in Satz 4 genannten Personen 
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sind in Textform über ihre Verschwiegen-
heitspflicht zu belehren. 

(2) In Verfahren vor Gerichten und Behör-
den dürfen die in Absatz 1 genannten Per-
sonen über Angelegenheiten, die ihrer 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 
ohne Genehmigung nicht aussagen. Die 
Genehmigung zur Aussage erteilt der Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Die Genehmi-
gung soll nur versagt werden, wenn dies 
mit Rücksicht auf die Stellung oder die 
Aufgaben der Rechtsanwaltskammer oder 
berechtigte Belange der Personen, über 
welche die Tatsachen bekannt geworden 
sind, unabweisbar erforderlich ist. § 28 
Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichts-
gesetzes bleibt unberührt. 

   

(3) Für die Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen durch Rechtsanwaltskammern 
gilt in Bezug auf Angelegenheiten, die der 
Verschwiegenheitspflicht des Rechtsan-
walts nach § 43a Absatz 2 unterliegen, 
§ 43e Absatz 1 bis 4, 7 und 8 sinngemäß. 

   

    

§ 77 Abteilungen des Vorstandes    

(1) Der Vorstand kann mehrere Abteilun-
gen bilden, wenn die Geschäftsordnung 
der Kammer es zuläßt. Er überträgt den 
Abteilungen die Geschäfte, die sie selb-
ständig führen. 
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(2) Jede Abteilung muß aus mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes beste-
hen. Die Mitglieder der Abteilung wählen 
aus ihren Reihen eine Person, die den Ab-
teilungsvorsitz führt, eine Person, die die 
Protokolle der Abteilungssitzungen führt, 
sowie je eine Person als deren jeweilige 
Vertretung. 

   

(3) Vor Beginn des Kalenderjahres setzt 
der Vorstand die Zahl der Abteilungen und 
ihrer Mitglieder fest, überträgt den Abtei-
lungen die Geschäfte und bestimmt die 
Mitglieder der einzelnen Abteilungen. Je-
des Mitglied des Vorstandes kann mehre-
ren Abteilungen angehören. Die Anord-
nungen können im Laufe des Jahres nur 
geändert werden, wenn dies wegen Über-
lastung der Abteilung oder infolge Wech-
sels oder dauernder Verhinderung einzel-
ner Mitglieder der Abteilung erforderlich 
wird. 

   

(4) Der Vorstand kann die Abteilungen er-
mächtigen, ihre Sitzungen außerhalb des 
Sitzes der Kammer abzuhalten. 

   

(5) Die Abteilungen besitzen innerhalb ih-
rer Zuständigkeit die Rechte und Pflichten 
des Vorstandes. 

   

(6) An Stelle der Abteilung entscheidet der 
Vorstand, wenn er es für angemessen hält 
oder wenn die Abteilung oder ihr Vorsit-
zender es beantragt. 
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Zweiter Unterabschnitt 
Präsidium 

   

    

§ 78 Zusammensetzung und Wahl des 
Präsidiums 

   

(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte 
ein Präsidium. 

   

(2) Das Präsidium besteht aus    

1. dem Präsidenten,    

2. dem Vizepräsidenten,    

3. dem Schriftführer,    

4. dem Schatzmeister.    

(3) Der Vorstand kann die Zahl der Mitglie-
der des Präsidiums erhöhen. 

   

(4) Die Wahl des Präsidiums findet alsbald 
nach jeder ordentlichen Wahl des Vor-
standes statt. Scheidet ein Mitglied des 
Präsidiums vorzeitig aus, so wird für den 
Rest seiner Amtszeit innerhalb von drei 
Monaten ein neues Mitglied gewählt. 

   

    

§ 79 Aufgaben des Präsidiums    

(1) Das Präsidium erledigt die Geschäfte 
des Vorstandes, die ihm durch dieses Ge-
setz oder durch Beschluß des Vorstandes 
übertragen werden. 

   

(2) Das Präsidium beschließt über die Ver-
waltung des Kammervermögens. Es be-
richtet hierüber dem Vorstand jedes Vier-
teljahr. 

   

    

§ 80 Aufgaben des Präsidenten    



Seite 128 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

(1) Der Präsident vertritt die Kammer ge-
richtlich und außergerichtlich. 

   

(2) Der Präsident vermittelt den geschäft-
lichen Verkehr der Kammer und des Vor-
standes. Er führt die Beschlüsse des Vor-
standes und der Kammer aus. 

   

(3) Der Präsident führt in den Sitzungen 
des Vorstandes und in der Kammerver-
sammlung den Vorsitz. 

   

(4) Durch die Geschäftsordnungen des 
Vorstandes und der Kammer können ihm 
weitere Aufgaben übertragen werden. 

   

    

§ 81 Berichte über die Tätigkeit der Kam-
mer und über Wahlergebnisse 

   

(1) Der Präsident erstattet der Landesjus-
tizverwaltung jährlich einen schriftlichen 
Bericht über die Tätigkeit der Kammer 
und des Vorstandes. 

   

(2) Der Präsident zeigt das Ergebnis der 
Wahlen zum Vorstand und zum Präsidium 
alsbald der Landesjustizverwaltung und 
der Bundesrechtsanwaltskammer an. 

   

    

§ 82 Aufgaben des Schriftführers    

Der Schriftführer führt das Protokoll über 
die Sitzungen des Vorstandes und der 
Kammerversammlung. Er führt den 
Schriftwechsel des Vorstandes, soweit es 
sich nicht der Präsident vorbehält. 

   

    

§ 83 Aufgaben des Schatzmeisters    
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(1) Der Schatzmeister verwaltet das Ver-
mögen der Kammer nach den Weisungen 
des Präsidiums. Er ist berechtigt, Geld in 
Empfang zu nehmen. 

   

(2) Der Schatzmeister überwacht den Ein-
gang der Beiträge. 

   

    

§ 84 Einziehung rückständiger Beiträge    

(1) Rückständige Beiträge, Umlagen, Ge-
bühren und Auslagen werden auf Grund 
der von dem Schatzmeister ausgestellten, 
mit der Bescheinigung der Vollstreckbar-
keit versehenen Zahlungsaufforderung 
nach den Vorschriften beigetrieben, die 
für die Vollstreckung von Urteilen in bür-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten gelten. 

   

(2) Die Zwangsvollstreckung darf jedoch 
erst zwei Wochen nach Zustellung der 
vollstreckbaren Zahlungsaufforderung be-
ginnen. 

   

(3) § 767 der Zivilprozessordnung gilt mit 
der Maßgabe, dass Einwendungen, die 
den Anspruch selbst betreffen, nur inso-
weit zulässig sind, als sie nicht im Wege 
der Anfechtung der vollstreckbaren Zah-
lungsaufforderung in dem Verfahren nach 
§ 112a Absatz 1 geltend gemacht werden 
konnten. Solche Einwendungen sind im 
Wege der Klage bei dem in § 797 Absatz 5 
der Zivilprozessordnung bezeichneten Ge-
richt geltend zu machen. 
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Dritter Unterabschnitt 
Kammerversammlung 

   

    

§ 85 Einberufung der Kammerversamm-
lung 

   

(1) Die Kammerversammlung wird durch 
den Präsidenten einberufen. 

   

(2) Der Präsident muß die Kammerver-
sammlung einberufen, wenn ein Zehntel 
der Mitglieder es schriftlich beantragt und 
hierbei den Gegenstand angibt, der in der 
Kammerversammlung behandelt werden 
soll. 

   

(3) Wenn die Geschäftsordnung der Kam-
mer nichts anderes bestimmt, soll die 
Kammerversammlung am Sitz der Rechts-
anwaltskammer stattfinden. 

   

    

§ 86 Einladung und Einberufungsfrist    

Die Kammerversammlung ist mindestens 
zwei Wochen vorher durch schriftliche 
Einladung einzuberufen. Bei der Fristbe-
rechnung sind der Tag der Versendung 
und der Tag der Versammlung nicht mit-
zuzählen. In dringenden Fällen kann die 
Kammerversammlung mit kürzerer Frist 
einberufen werden. 

   

    

§ 87 Ankündigung der Tagesordnung    

(1) Bei der Einberufung der Kammerver-
sammlung ist der Gegenstand, über den in 
der Kammerversammlung Beschluß ge-
faßt werden soll, anzugeben. 

   



Seite 131 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

(2) Über Gegenstände, deren Verhand-
lung nicht ordnungsmäßig angekündigt 
ist, dürfen keine Beschlüsse gefaßt wer-
den. 

   

    

§ 88 Wahlen und Beschlüsse der Kam-
merversammlung 

   

(1) Die Voraussetzungen, unter denen die 
Kammer-versammlung beschlußfähig ist, 
werden durch die Geschäftsordnung der 
Kammer geregelt. 

   

(2) Die Mitglieder können ihr Wahl- oder 
Stimmrecht nur persönlich ausüben. 

   

(3) Die Beschlüsse der Kammerversamm-
lung werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefaßt. Das gleiche gilt für die von der 
Kammerversammlung vorzunehmenden 
Wahlen. Wird diese Mehrheit in zwei 
Wahlgängen nicht erreicht, so ist gewählt, 
wer in einem weiteren Wahlgang die 
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag, bei Wahlen entschei-
det das Los. 

   

(4) Ein Mitglied darf in eigenen Angele-
genheiten nicht mitstimmen. Dies gilt je-
doch nicht für Wahlen. 

   

(5) Über die Beschlüsse und über die Er-
gebnisse von Wahlen ist ein Protokoll auf-
zunehmen, das von dem Vorsitzenden 
und dem Schriftführer zu unterzeichnen 
ist. 
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§ 89 Aufgaben der Kammerversamm-
lung 

   

(1) Die Kammerversammlung hat die ihr 
durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben zu 
erfüllen. Sie hat Angelegenheiten, die von 
allgemeiner Bedeutung für die Rechtsan-
waltschaft sind, zu erörtern. 

   

(2) Der Kammerversammlung obliegt ins-
besondere, 

   

1. die Geschäftsordnung der Kammer zu 
beschließen; 

   

2. die Höhe und die Fälligkeit des Bei-
trags, der Umlagen, Gebühren und 
Auslagen zu bestimmen; 

   

3. Fürsorgeeinrichtungen für Rechtsan-
wälte und deren Hinterbliebene zu 
schaffen; 

   

4. die Mittel zu bewilligen, die erforder-
lich sind, um den Aufwand für die ge-
meinschaftlichen Angelegenheiten zu 
bestreiten; 

   

5. Richtlinien für die Aufwandsentschädi-
gung und die Reisekostenvergütung 
aufzustellen, die 

   

a) den in § 43c Absatz 3 und den 

§§ 75, 95, 140 und 191b genann-

ten Personen zu gewähren ist 

   

b) nach Maßgabe des § 40 Absatz 6 

und des § 77 Absatz 3 des Berufs-

bildungsgesetzes für die dort ge-

nannten Tätigkeiten zu gewähren 

ist; 

   



Seite 133 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

6. die Abrechnung des Vorstandes über 
die Einnahmen und Ausgaben der 
Kammer sowie über die Verwaltung 
des Vermögens zu prüfen und über die 
Entlastung zu beschließen. 

   

    

§§ 90 und 91 (weggefallen)    

    

Fünfter Teil 
Gerichte in Anwaltssachen und gerichtli-
ches Verfahren in verwaltungsrechtli-
chen Anwaltssachen 
 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 4]   

Erster Abschnitt  
Das Anwaltsgericht 

   

§§ 92 – 99 
[…] 
 

   

Zweiter Abschnitt 
Der Anwaltsgerichtshof 

   

§§ 100 – 105  
[…] 
 

   

Dritter Abschnitt 
Der Bundesgerichtshof in Anwaltssachen 

   

§§ 106 – 112 
[…] 
 

   

    

Vierter Abschnitt 
Gerichtliches Verfahren in verwaltungs-
rechtlichen Anwaltssachen 

   

§§ 112a – 112h    
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[…] 
 

Sechster Teil 
Anwaltsgerichtliche Ahndung von 
Pflichtverletzungen 

   

    

§ 113 Ahndung einer Pflichtverletzung    

(1) Gegen einen Rechtsanwalt, der schuld-
haft gegen Pflichten verstößt, die in die-
sem Gesetz oder in der Berufsordnung 
nach § 59a bestimmt sind, wird eine an-
waltsgerichtliche Maßnahme verhängt. 

   

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes 
Verhalten eines Rechtsanwalts, das eine 
rechtswidrige Tat oder eine mit Geldbuße 
bedrohte Handlung darstellt, ist eine an-
waltsgerichtlich zu ahndende Pflichtver-
letzung, wenn es nach den Umständen 
des Einzelfalls in besonderem Maße ge-
eignet ist, Achtung und Vertrauen der 
Rechtsuchenden in einer für die Ausübung 
der Anwaltstätigkeit bedeutsamen Weise 
zu beeinträchtigen. 

   

(3) Gegen eine zugelassene Berufsaus-
übungsgesellschaft wird eine anwaltsge-
richtliche Maßnahme verhängt, wenn 

   

1. eine Leitungsperson der Berufsaus-
übungsgesellschaft schuldhaft gegen 
Pflichten verstößt, die in diesem Ge-
setz oder in der Berufsordnung nach 
§ 59a bestimmt sind, oder 
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2. eine Person, die nicht Leitungsperson 
ist, in Wahrnehmung der Angelegen-
heiten der Berufsausübungsgesell-
schaft gegen Pflichten verstößt, die in 
diesem Gesetz oder in der Berufsord-
nung nach § 59a bestimmt sind, wenn 
die Pflichtverletzung durch angemes-
sene organisatorische, personelle oder 
technische Maßnahmen hätte verhin-
dert oder wesentlich erschwert wer-
den können. 

   

(4) Eine anwaltsgerichtliche Maßnahme 
kann nicht verhängt werden, wenn der 
Rechtsanwalt oder die Berufsausübungs-
gesellschaft zur Zeit der Tat nicht der An-
waltsgerichtsbarkeit unterstand. 

   

(5) Anwaltsgerichtliche Maßnahmen ge-
gen einen Rechtsanwalt und gegen die Be-
rufsausübungsgesellschaft, der dieser an-
gehört, können nebeneinander verhängt 
werden. 

   

    

§ 113a Leitungspersonen    

Leitungspersonen einer Berufsausübungs-
gesellschaft sind 

   

1. die Mitglieder eines vertretungsbe-
rechtigten Organs einer juristischen 
Person, 

   

2. die vertretungsberechtigten Gesell-
schafter einer rechtsfähigen Perso-
nengesellschaft, 

   

3. die Generalbevollmächtigten,    
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4. die Prokuristen und Handlungsbevoll-
mächtigten, soweit sie eine leitende 
Stellung innehaben, sowie 

   

5. nicht in den Nummern 1 bis 4 ge-
nannte Personen, die für die Leitung 
der Berufsausübungsgesellschaft ver-
antwortlich handeln, wozu auch die 
Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kon-
trollbefugnissen in leitender Stellung 
gehört. 

   

    

§ 113b Rechtsnachfolger    

Im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge oder 
einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge 
durch Aufspaltung (§ 123 Absatz 1 des 
Umwandlungsgesetzes) können anwalts-
gerichtliche Maßnahmen gegen den oder 
die Rechtsnachfolger verhängt werden. 

   

    

§ 114 Anwaltsgerichtliche Maßnahmen    

(1) Anwaltsgerichtliche Maßnahmen sind 
bei Verfahren gegen Rechtsanwälte 

   

1. Warnung,    

2. Verweis,    

3. Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtau-
send Euro, 

   

4. Verbot, auf bestimmten Rechtsgebie-
ten als Vertreter und Beistand für die 
Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jah-
ren tätig zu werden, 

4. Verbot, auf bestimmten Rechts-
gebieten als Vertreter und Bei-
stand oder als Insolvenzverwal-
ter in bestimmten Verfahrensar-
ten für die Dauer von einem bis 
zu fünf Jahren tätig zu werden, 
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5. Ausschließung aus der Rechtsanwalt-
schaft. 

   

(2) Anwaltsgerichtliche Maßnahmen sind 
bei Verfahren gegen Berufsausübungsge-
sellschaften 

   

1. Warnung,    

2. Verweis,    

3. Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, 

   

4. Verbot, auf bestimmten Rechtsgebie-
ten für die Dauer von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren als Vertreter oder Beistand 
tätig zu werden, 

   

5. Aberkennung der Rechtsdienstleis-
tungsbefugnis. 

   

(3) Die anwaltsgerichtlichen Maßnahmen 
des Verweises und der Geldbuße können 
nebeneinander verhängt werden. 

   

    

§ 114a Wirkungen des Vertretungsver-
bots und Zuwiderhandlungen 

   

 
(1) Der Rechtsanwalt, gegen den ein Ver-
tretungsverbot (§ 114 Abs. 1 Nr. 4) ver-
hängt ist, darf auf dem ihm untersagten 
Rechtsgebiet nicht als Vertreter oder Bei-
stand vor einem Gericht, vor Behörden, 
vor einem Schiedsgericht oder gegenüber 
anderen Personen tätig werden oder Voll-
machten oder Untervollmachten erteilen. 
Er darf jedoch die Angelegenheiten seines 
Ehegatten oder Lebenspartners und sei-
ner minderjährigen Kinder wahrnehmen, 

§ 114a [a. F.]: 
(1) Der Rechtsanwalt, gegen den ein 
Vertretungsverbot (§ 114 Abs. 1 
Nr. 4) verhängt ist, darf auf dem ihm 
untersagten Rechtsgebiet nicht als 
Vertreter und Beistand in Person  
oder im schriftlichen Verkehr vor ei-
nem Gericht, vor Behörden, vor ei-
nem Schiedsgericht oder gegenüber 
anderen Personen tätig werden  
oder Vollmachten oder Untervoll-
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soweit nicht eine Vertretung durch An-
wälte geboten ist. 
 

machten erteilen; der Insolvenzver-
walter darf in der ihm untersagten 
Verfahrensart keine Bestellung an-
nehmen. Er Der Rechtsanwalt darf 
jedoch die Angelegenheiten seines 
Ehegatten oder Lebenspartners und 
seiner minderjährigen Kinder wahr-
nehmen, soweit nicht eine Vertre-
tung durch Anwälte geboten ist. 

(2) Die Wirksamkeit von Rechtshandlun-
gen des Rechtsanwalts wird durch das 
Vertretungsverbot nicht berührt. Das glei-
che gilt für Rechtshandlungen, die ihm ge-
genüber vorgenommen werden. 

   

(3) Der Rechtsanwalt, der einem gegen 
ihn ergangenen Vertretungsverbot wis-
sentlich zuwiderhandelt, wird aus der 
Rechtsanwaltschaft ausgeschlossen, so-
fern nicht wegen besonderer Umstände 
eine mildere anwaltsgerichtliche Maß-
nahme ausreichend erscheint. Gerichte  
oder Behörden sollen einen Rechtsanwalt, 
der entgegen einem Vertretungsverbot 
vor ihnen auftritt, zurückweisen. 

(3) Der Rechtsanwalt, der einem ge-
gen ihn ergangenen Vertretungs-
verbot wissentlich zuwiderhandelt, 
wird aus der Rechtsanwaltschaft 
ausgeschlossen, sofern nicht wegen 
besonderer Umstände eine mildere 
anwaltsgerichtliche Maßnahme 
ausreichend erscheint. Gerichte  
oder Behörden sollen einen Rechts-
anwalt, der entgegen einem Vertre-
tungsverbot vor ihnen auftritt, zu-
rückweisen; einen Insolvenzverwal-
ter der entgegen dem Verbot eine 
Bestellung annimmt, sollen sie aus 
dem Amt entlassen. 

 (3) Der Rechtsanwalt, der einem 
gegen ihn ergangenen Vertretungs-
verbot wissentlich zuwiderhandelt, 
wird aus der Rechtsanwaltschaft 
ausgeschlossen, sofern nicht we-
gen besonderer Umstände eine 
mildere anwaltsgerichtliche Maß-
nahme ausreichend erscheint. Ge-
richte oder Behörden sollen einen 
Rechtsanwalt, der entgegen einem 
Vertretungsverbot vor ihnen auf-
tritt, zurückweisen; einen Insol-
venzverwalter der entgegen dem 
Verbot eine Bestellung annimmt, 
sollen sie soll das Gericht aus dem 
Amt entlassen. 

(4) Absatz 1 Satz 1 sowie die Absätze 2 und 
3 sind auf Berufsausübungsgesellschaften 
entsprechend anzuwenden. An die Stelle 
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der Ausschließung aus der Rechtsanwalt-
schaft tritt die Aberkennung der Rechts-
dienstleistungsbefugnis. 

    

§ 115 Verjährung von Pflichtverletzun-
gen 

   

(1) Die Verfolgung einer Pflichtverletzung 
verjährt nach fünf Jahren. Abweichend 
davon verjährt sie 

   

1. nach zehn Jahren, wenn die Pflichtver-
letzung eine Maßnahme nach § 114 
Absatz 1 Nummer 4 oder Absatz 2 
Nummer 4 rechtfertigt, 

   

2. nach 20 Jahren, wenn die Pflichtverlet-
zung eine Maßnahme nach § 114 Ab-
satz 1 Nummer 5 oder Absatz 2 Num-
mer 5 rechtfertigt. 

   

Die Verjährung beginnt, sobald die Tat 
beendet ist. 

   

(2) Für das Ruhen der Verjährung gilt 
§ 78b Absatz 1 bis 3 des Strafgesetzbuches 
entsprechend. Die Verjährung ruht zudem 
für die Dauer 

   

1. eines wegen desselben Verhaltens ein-
geleiteten Straf- oder Bußgeldverfah-
rens, 

   

2. eines wegen desselben Verhaltens ein-
geleiteten vorrangigen berufsaufsicht-
lichen Verfahrens und 

   

3. einer Aussetzung des Verfahrens nach 
§ 118b. 

   

(3) Für die Unterbrechung der Verjährung    
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gilt § 78c Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbu-
ches entsprechend. 

    

§ 115a Rüge und anwaltsgerichtliche 
Maßnahme 

   

(1) Der Einleitung eines anwaltsgerichtli-
chen Verfahrens steht es nicht entgegen, 
daß der Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer bereits wegen desselben Verhaltens 
eine Rüge erteilt hat (§ 74). Hat das An-
waltsgericht den Rügebescheid aufgeho-
ben (§ 74a), weil es eine Pflichtverletzung 
nach § 113 Absatz 1 bis 3 nicht festgestellt 
hat, so kann ein anwaltsgerichtliches Ver-
fahren wegen desselben Verhaltens nur 
auf Grund solcher Tatsachen oder Beweis-
mittel eingeleitet werden, die dem An-
waltsgericht bei seiner Entscheidung nicht 
bekannt waren. 

   

(2) Die Rüge wird mit der Rechtskraft ei-
nes anwaltsgerichtlichen Urteils unwirk-
sam, das wegen desselben Verhaltens ge-
gen den Rechtsanwalt oder die Berufsaus-
übungsgesellschaft ergeht und auf Frei-
spruch oder eine anwaltsgerichtliche 
Maßnahme lautet. Die Rüge wird auch un-
wirksam, wenn rechtskräftig die Eröff-
nung des Hauptverfahrens abgelehnt ist, 
weil eine Pflichtverletzung nach § 113 Ab-
satz 1 bis 3 nicht festzustellen ist. 

   

    

§ 115b Anderweitige Ahndung    

Von einer anwaltsgerichtlichen Ahndung    
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ist abzusehen, wenn 

1. durch ein Gericht oder eine Behörde 
wegen desselben Verhaltens bereits 
eine Strafe, eine Geldbuße nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten  
oder eine berufsaufsichtliche Maß-
nahme verhängt worden ist oder 

   

2. das Verhalten nach § 153a Absatz 1 
Satz 5, auch in Verbindung mit Absatz 
2 Satz 2, der Strafprozessordnung 
nicht mehr als Vergehen verfolgt wer-
den kann. 

   

Satz 1 gilt nicht, wenn eine anwaltsge-
richtliche Maßnahme zusätzlich erforder-
lich ist, um den Rechtsanwalt oder die Be-
rufsausübungsgesellschaft zur Erfüllung 
seiner oder ihrer Pflichten anzuhalten. Die 
Erforderlichkeit einer Maßnahme nach 
§ 114 Absatz 1 Nummer 4 und 5 oder Ab-
satz 2 Nummer 4 und 5 bleibt durch eine 
anderweitige Ahndung unberührt. 

   

    

Siebenter Teil 
Anwaltsgerichtliches Verfahren 
 

   

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

   

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Verfahrensregeln  
 

   

§ 116 Vorschriften für das Verfahren und 
den Rechtsschutz bei überlangen Ge-
richtsverfahren 
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(1) Für das anwaltsgerichtliche Verfahren 
gelten die nachstehenden Vorschriften. 
Ergänzend sind das Gerichtsverfassungs-
gesetz und die Strafprozeßordnung sinn-
gemäß anzuwenden. 

   

(2) Auf den Rechtsschutz bei überlangen 
Gerichtsverfahren sind die Vorschriften 
des Siebzehnten Titels des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes anzuwenden. Die Vor-
schriften dieses Gesetzes, die die Beset-
zung des Senats für Anwaltssachen bei 
dem Bundesgerichtshof regeln, sind nicht 
anzuwenden. 

   

    

§ 117 Keine Verhaftung des Rechtsan-
walts 

   

Der Rechtsanwalt darf zur Durchführung 
des anwaltsgerichtlichen Verfahrens we-
der vorläufig festgenommen noch verhaf-
tet oder vorgeführt werden. Er kann nicht 
zur Vorbereitung eines Gutachtens über 
seinen psychischen Zustand in ein  
psychiatrisches Krankenhaus gebracht 
werden. 

   

    

§ 117a Verteidigung    

Auf die Verteidigung im anwaltsgerichtli-
chen Verfahren ist § 140 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 
6, 7 und 9 der Strafprozeßordnung nicht 
anzuwenden. 

   

    

§ 117b Akteneinsicht    
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Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer 
und das Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer, das einer Verletzung seiner Pflichten 
beschuldigt wird, sind befugt, die Akten, 
die dem Gericht vorliegen oder diesem im 
Falle der Einreichung einer Anschuldi-
gungsschrift vorzulegen wären, einzuse-
hen sowie amtlich verwahrte Beweisstü-
cke zu besichtigen. Für die Akteneinsicht 
durch das Mitglied ist § 147 Abs. 2 Satz 1, 
Abs. 3, 5 und 6 der Strafprozeßordnung 
entsprechend anzuwenden. 

   

    

§ 118 Verhältnis des anwaltsgerichtli-
chen Verfahrens zum Straf- oder Buß-
geldverfahren 

   

(1) Ist gegen ein Mitglied der Rechtsan-
waltskammer, das einer Verletzung seiner 
Pflichten beschuldigt wird, wegen dessel-
ben Verhaltens die öffentliche Klage im 
Strafverfahren erhoben oder ein Bußgeld-
bescheid erlassen, so kann gegen das Mit-
glied ein anwaltsgerichtliches Verfahren 
eingeleitet werden, das aber bis zur Been-
digung des Straf- oder Bußgeldverfahrens 
ausgesetzt werden muss. Ebenso muß ein 
bereits eingeleitetes anwaltsgerichtliches 
Verfahren ausgesetzt werden, wenn wäh-
rend seines Laufes die öffentliche Klage im 
Strafverfahren erhoben oder ein Bußgeld-
bescheid erlassen wird. In den Fällen der 
Sätze 1 und 2 ist das berufsgerichtliche 
Verfahren vor Beendigung des Straf- oder 
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Bußgeldverfahrens fortzusetzen, wenn 
die Sachaufklärung so gesichert erscheint, 
dass sich widersprechende Entscheidun-
gen nicht zu erwarten sind, oder wenn im 
Straf- oder Bußgeldverfahren aus Grün-
den nicht verhandelt werden kann, die in 
der Person des Mitglieds der Rechtsan-
waltskammer liegen. 

(2) Wird das Mitglied der Rechtsanwalts-
kammer im gerichtlichen Verfahren we-
gen einer Straftat oder einer Ordnungs-
widrigkeit freigesprochen, so kann wegen 
der Tatsachen, die Gegenstand der ge-
richtlichen Entscheidung waren, ein an-
waltsgerichtliches Verfahren nur dann 
eingeleitet oder fortgesetzt werden, 
wenn diese Tatsachen, ohne den Tatbe-
stand einer Strafvorschrift oder einer Buß-
geldvorschrift zu erfüllen, eine Verletzung 
der Pflichten des Mitglieds enthalten. 

   

(3) Für die Entscheidung im anwaltsge-
richtlichen Verfahren sind die tatsächli-
chen Feststellungen des Urteils im Straf- 
oder Bußgeldverfahren bindend, auf de-
nen die Entscheidung des Gerichts beruht. 
In dem anwaltsgerichtlichen Verfahren 
kann ein Gericht jedoch die nochmalige 
Prüfung solcher Feststellungen beschlie-
ßen, deren Richtigkeit seine Mitglieder 
mit Stimmenmehrheit bezweifeln; dies ist 
in den Gründen der anwaltsgerichtlichen 
Entscheidung zum Ausdruck zu bringen. 
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(4) Wird ein anwaltsgerichtliches Verfah-
ren nach Absatz 1 Satz 3 fortgesetzt, ist die 
Wiederaufnahme des rechtskräftig abge-
schlossenen anwaltsgerichtlichen Verfah-
rens auch zulässig, wenn die tatsächlichen 
Feststellungen, auf denen die Verurtei-
lung oder der Freispruch im anwaltsge-
richtlichen Verfahren beruht, den Fest-
stellungen im Straf- oder Bußgeldverfah-
ren widersprechen. Den Antrag auf Wie-
deraufnahme des Verfahrens kann die 
Staatsanwaltschaft oder das Mitglied der 
Rechtsanwaltskammer binnen eines Mo-
nats nach Rechtskraft des Urteils im Straf- 
oder Bußgeldverfahren stellen. 

   

    

§ 118a Verhältnis des anwaltsgerichtli-
chen Verfahrens zu berufsaufsichtlichen 
Verfahren nach anderen Berufsgesetzen 

   

(1) Über eine Pflichtverletzung eines Mit-
glieds der Rechtsanwaltskammer, die zu-
gleich Pflichten eines anderen Berufs ver-
letzt, dessen Berufsaufsicht dieses Mit-
glied untersteht, ist zunächst im anwalts-
gerichtlichen Verfahren zu entscheiden, 
wenn die Pflichtverletzung überwiegend 
mit der Ausübung des Berufs des Rechts-
anwalts in Zusammenhang steht. Ist kein 
Schwerpunkt der Pflichtverletzung er-
kennbar oder besteht kein Zusammen-
hang der Pflichtverletzung mit der Aus-
übung eines Berufs, so ist zunächst im an-
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waltsgerichtlichen Verfahren zu entschei-
den, wenn das Mitglied hauptsächlich an-
waltlich tätig ist. 

(2) Kommt eine Maßnahme nach § 114 
Absatz 1 Nummer 4 oder 5 oder Absatz 2 
Nummer 4 oder 5 in Betracht, ist stets im 
anwaltsgerichtlichen Verfahren zu ent-
scheiden. 

   

(3) Gegenstand der Entscheidung im an-
waltsgerichtlichen Verfahren ist nur die 
Verletzung der dem Mitglied obliegenden 
anwaltlichen Pflichten. 

   

    

§ 118b Aussetzung des anwaltsgerichtli-
chen Verfahrens 

   

Das anwaltsgerichtliche Verfahren kann 
ausgesetzt werden, wenn in einem ande-
ren gesetzlich geordneten Verfahren über 
eine Frage zu entscheiden ist, deren Beur-
teilung für die Entscheidung im anwalts-
gerichtlichen Verfahren von wesentlicher 
Bedeutung ist. 

   

    

Zweiter Unterabschnitt 
Anwaltsgerichtliches Verfahren gegen 
Berufsausübungsgesellschaften 
 

   

§§ 118c – 118g 
[…] 
 

   

Zweiter Abschnitt 
Verfahren im ersten Rechtszug 
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Erster Unterabschnitt  
Allgemeine Vorschriften  

   

§§ 119 –120 
[…] 
 

   

Zweiter Unterabschnitt 
Einleitung des Verfahrens 

   

§§ 121 –133 
[…] 
 

   

Dritter Unterabschnitt 
Hauptverhandlung vor dem Anwaltsge-
richt 

   

§§ 134 –141 
[…] 
 

   

Dritter Abschnitt 
Rechtsmittel 
 

   

Erster Unterabschnitt 
Rechtsmittel gegen Entscheidungen des 
Anwaltsgerichts 

   

§§ 142 – 144 
[…] 
 

   

Zweiter Unterabschnitt  
Rechtsmittel gegen Entscheidungen des 
Anwaltsgerichtshofes 

   

§§ 145 – 147 
[…] 
 

   

Vierter Abschnitt  
Sicherung von Beweisen  

   

https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE019802311
https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE019802311
https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE019802311
https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE019802311
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§§ 148 – 149 
[…] 
 

   

Fünfter Abschnitt 
Berufs- und Vertretungsverbot als vor-
läufige Maßnahme 

   

    

§ 150 Voraussetzung für das Verbot    

(1) Liegen dringende Gründe für die An-
nahme vor, dass gegen ein Mitglied der 
Rechtsanwaltskammer auf Ausschließung 
aus der Rechtsanwaltschaft oder Aber-
kennung der Rechtsdienstleistungsbefug-
nis erkannt werden wird, kann gegen das 
Mitglied durch Beschluss ein vorläufiges 
Berufs- oder Vertretungsverbot verhängt 
werden. § 118 Abs. 1 Satz 1 und 2 ist nicht 
anzuwenden. 

   

(2) Die Staatsanwaltschaft kann vor Einlei-
tung des anwaltsgerichtlichen Verfahrens 
den Antrag auf Verhängung eines Berufs- 
oder Vertretungsverbotes stellen. In dem 
Antrag sind die Pflichtverletzung, die dem 
Mitglied der Rechtsanwaltskammer zur 
Last gelegt wird, sowie die Beweismittel 
anzugeben. 

   

(3) Für die Verhandlung und Entscheidung 
ist das Gericht zuständig, das über die Er-
öffnung des Hauptverfahrens gegen das 
Mitglied der Rechtsanwaltskammer zu 
entscheiden hat oder vor dem das an-
waltsgerichtliche Verfahren anhängig ist. 

   

    

https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE019802311
https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE019802311
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§ 150a Verfahren zur Erzwingung des An-
trags der Staatsanwaltschaft 

   

Hat der Vorstand der Rechtsanwaltskam-
mer gegenüber der Staatsanwaltschaft 
beantragt, daß diese den Antrag auf Ver-
hängung eines Berufs- oder Vertretungs-
verbotes stellen solle, so ist § 122 entspre-
chend anzuwenden. 

   

    

§ 151 Mündliche Verhandlung    

(1) Der Beschluß, durch den ein Berufs-  
oder Vertretungsverbot verhängt wird, 
kann nur auf Grund mündlicher Verhand-
lung ergehen. 

   

(2) Auf die Ladung und die mündliche Ver-
handlung sind die Vorschriften entspre-
chend anzuwenden, die für die Hauptver-
handlung vor dem erkennenden Gericht 
maßgebend sind, soweit sich nicht aus 
den folgenden Vorschriften etwas ande-
res ergibt. 

   

(3) In der ersten Ladung ist die dem Mit-
glied der Rechtsanwaltskammer zur Last 
gelegte Pflichtverletzung durch Anfüh-
rung der sie begründenden Tatsachen zu 
bezeichnen; ferner sind die Beweismittel 
anzugeben. Dies ist jedoch nicht erforder-
lich, wenn dem Mitglied die Anschuldi-
gungsschrift bereits mitgeteilt worden ist. 

   

(4) Den Umfang der Beweisaufnahme be-

stimmt das Gericht nach pflichtmäßigem 

Ermessen, ohne an Anträge der Staatsan-

   



Seite 150 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

waltschaft oder des Mitglieds der Rechts-

anwaltskammer gebunden zu sein. 

    

§ 152 Abstimmung über das Verbot    

Zur Verhängung des Berufs- oder Vertre-
tungsverbotes ist eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen erforderlich. 

   

    

§ 153 Verbot im Anschluss an die Haupt-
verhandlung 

   

Hat das Gericht auf Ausschließung aus der 
Rechtsanwaltschaft oder auf Aberken-
nung der Rechtsdienstleistungsbefugnis 
erkannt, so kann es im unmittelbaren An-
schluß an die Hauptverhandlung über die 
Verhängung des Berufs- oder Vertre-
tungsverbotes verhandeln und entschei-
den. Dies gilt auch dann, wenn das Mit-
glied der Rechtsanwaltskammer zu der 
Hauptverhandlung nicht erschienen ist. 

   

    

§ 154 Zustellung des Beschlusses    

Der Beschluß ist mit Gründen zu versehen. 
Er ist dem Mitglied der Rechtsanwalts-
kammer zuzustellen. War das Mitglied bei 
der Verkündung des Beschlusses nicht an-
wesend, ist ihm zusätzlich der Beschluß 
ohne Gründe unverzüglich nach der Ver-
kündung zuzustellen. 

   

    

§ 155 Wirkungen des Verbots    

(1) Der Beschluß wird mit der Verkündung 
wirksam. 
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(2) Der Rechtsanwalt, gegen den ein Be-
rufsverbot verhängt ist, darf seinen Beruf 
nicht ausüben. Die Berufsausübungsge-
sellschaft, gegen die ein Berufsverbot ver-
hängt ist, darf keine Rechtsdienstleistun-
gen erbringen. 

   

 
(3) Das Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer, gegen das ein Vertretungsverbot 
(§ 150 Abs. 1) verhängt ist, darf weder als 
Vertreter oder Beistand vor einem Ge-
richt, vor Behörden, vor einem Schiedsge-
richt oder gegenüber anderen Personen 
tätig werden noch Vollmachten oder Un-
tervollmachten erteilen. 

§ 155 Abs. 3 [a. F.]: 
(3) Der Rechtsanwalt, gegen den ein 
Vertretungsverbot (§ 150 Abs. 1) 
verhängt ist, darf nicht als Vertreter 
und Beistand in Person  
oder im schriftlichen Verkehr vor ei-
nem Gericht, vor Behörden, vor ei-
nem Schiedsgericht oder gegenüber 
anderen Personen tätig werden  
oder Vollmachten oder Untervoll-
machten erteilen; der Insolvenzver-
walter darf keine Bestellung anneh-
men. 

  

(4) Das Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer, gegen das ein Berufs- oder Vertre-
tungsverbot verhängt ist, darf jedoch 
seine eigenen Angelegenheiten wahrneh-
men, soweit nicht eine Vertretung durch 
Rechtsanwälte geboten ist. Satz 1 gilt für 
einen Rechtsanwalt auch in Bezug auf die 
Angelegenheiten seines Ehegatten oder 
Lebenspartners und seiner minderjähri-
gen Kinder. 

   

(5) Die Wirksamkeit von Rechtshandlun-
gen des Mitglieds der Rechtsanwaltskam-
mer wird durch das Berufs- oder Vertre-
tungsverbot nicht berührt. Das gleiche gilt 
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für Rechtshandlungen, die ihm gegenüber 
vorgenommen werden. 

    

§ 156 Zuwiderhandlungen gegen das Ver-
bot 

   

(1) Gegen ein Mitglied der Rechtsanwalts-
kammer, das einem gegen sich ergange-
nen Berufs- oder Vertretungsverbot wis-
sentlich zuwiderhandelt, wird eine Maß-
nahme nach § 114 Absatz 1 Nummer 5  
oder Absatz 2 Nummer 5 verhängt, sofern 
nicht wegen besonderer Umstände eine 
mildere anwaltsgerichtliche Maßnahme 
ausreichend erscheint. 

   

 
(2) Gerichte oder Behörden haben ein 
Mitglied der Rechtsanwaltskammer, das 
entgegen einem Berufs- oder Vertre-
tungsverbot vor ihnen auftritt, zurückzu-
weisen. 

§ 156 Abs. 2 [a. F.]:  
(2) Gerichte oder Behörden sollen 
einen Rechtsanwalt, der entgegen 
einem Berufs- oder Vertretungsver-
bot vor ihnen auftritt, zurückwei-
sen. Für einen Insolvenzverwalter, 
der entgegen einem Berufsverbot 
tätig wird, sollen sie einen Sonderin-
solvenzverwalter bestellen; einen 
Insolvenzverwalter der entgegen ei-
nem Verbot eine Bestellung an-
nimmt, sollen sie aus dem Amt ent-
lassen. 

  
(2) Gerichte oder Behörden sollen 
einen Rechtsanwalt, der entgegen 
einem Berufs- oder Vertretungsver-
bot vor ihnen auftritt, zurückwei-
sen. Für einen Insolvenzverwalter, 
der entgegen einem Berufsverbot 
tätig wird, sollen sie einen Son-
derinsolvenzverwalter bestellen; 
einen Insolvenzverwalter der ent-
gegen einem Verbot eine Bestel-
lung annimmt, sollen sie soll das 
Gericht aus dem Amt entlassen 

    

§ 157 Beschwerde    

(1) Gegen den Beschluß, durch den das 
Anwaltsgericht oder der Anwaltsgerichts-
hof ein Berufs- oder Vertretungsverbot 

   



Seite 153 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

verhängt, ist die sofortige Beschwerde zu-
lässig. Die Beschwerde hat keine aufschie-
bende Wirkung. 

(2) Gegen den Beschluß, durch den das 
Anwaltsgericht oder der Anwaltsgerichts-
hof es ablehnt, ein Berufs- oder Vertre-
tungsverbot zu verhängen, steht der 
Staatsanwaltschaft die sofortige Be-
schwerde zu. 

   

(3) Über die sofortige Beschwerde ent-
scheidet, sofern der angefochtene Be-
schluß von dem Anwaltsgericht erlassen 
ist, der Anwaltsgerichtshof und, sofern er 
vor dem Anwaltsgerichtshof ergangen ist, 
der Bundesgerichtshof. Für das Verfahren 
gelten neben den Vorschriften der Straf-
prozeßordnung über die Beschwerde 
§ 151 Abs. 1, 2 und 4 sowie §§ 152 und 
154 dieses Gesetzes entsprechend. 

   

    

§ 158 Außerkrafttreten des Verbots    

Das Berufs- oder Vertretungsverbot tritt 
außer Kraft, 

   

1. wenn ein nicht auf eine Maßnahme 
nach § 114 Absatz 1 Nummer 5 oder 
Absatz 2 Nummer 5 lautendes Urteil 
ergeht oder 

   

2. wenn die Eröffnung des Hauptverfah-
rens vor dem Anwaltsgericht abge-
lehnt wird. 

   

    

§ 159 Aufhebung des Verbots    
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(1) Das Berufs- oder Vertretungsverbot 
wird aufgehoben, wenn sich ergibt, daß 
die Voraussetzungen für seine Verhän-
gung nicht oder nicht mehr vorliegen. 

   

(2) Über die Aufhebung entscheidet das 
nach § 150 Abs. 3 zuständige Gericht. 

   

(3) Beantragt das Mitglied der Rechtsan-
waltskammer, das Verbot aufzuheben, so 
kann eine erneute mündliche Verhand-
lung angeordnet werden. Der Antrag kann 
nicht gestellt werden, solange über eine 
sofortige Beschwerde des Mitglieds der 
Rechtsanwaltskammer nach § 157 Abs. 1 
noch nicht entschieden ist. Gegen den Be-
schluß, durch den der Antrag abgelehnt 
wird, ist eine Beschwerde nicht zulässig. 

   

    

§ 159a Dreimonatsfrist    

(1) Solange das anwaltsgerichtliche Ver-
fahren noch nicht eingeleitet ist, darf ein 
Berufs- oder Vertretungsverbot über drei 
Monate hinaus nur aufrechterhalten wer-
den, wenn die besondere Schwierigkeit  
oder der besondere Umfang der Ermitt-
lungen oder ein anderer wichtiger Grund 
die Einleitung des anwaltsgerichtlichen 
Verfahrens noch nicht zuläßt und die Fort-
dauer des Verbotes rechtfertigt. 

   

(2) In den Fällen des Absatzes 1 ist das Ver-
bot nach Ablauf der drei Monate aufzuhe-
ben, wenn der Anwaltsgerichtshof nicht 
dessen Fortdauer anordnet. 
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(3) Werden die Akten dem Anwaltsge-
richtshof vor Ablauf der in Absatz 2 be-
zeichneten Frist vorgelegt, so ruht der 
Fristenlauf bis zu dessen Entscheidung. 

   

    

§ 159b Prüfung der Fortdauer des Ver-
bots 

   

(1) In den Fällen des § 159a legt das An-
waltsgericht die Akten durch Vermittlung 
der Staatsanwaltschaft dem Anwaltsge-
richtshof zur Entscheidung vor, wenn es 
die Fortdauer des Verbotes für erforder-
lich hält oder die Staatsanwaltschaft es 
beantragt. 

   

(2) Vor der Entscheidung des Anwaltsge-
richtshofes ist das Mitglied der Rechtsan-
waltskammer zu hören. 

   

(3) Die Prüfung der Fortdauer des Verbo-
tes muß jeweils spätestens nach drei Mo-
naten von dem Anwaltsgerichtshof wie-
derholt werden, solange das anwaltsge-
richtliche Verfahren noch nicht eingeleitet 
ist. 

   

    

§ 160 Mitteilung des Verbots    

(1) Der Beschluß, durch den ein Berufs-  
oder Vertretungsverbot verhängt wird, ist 
alsbald dem Präsidenten der Rechtsan-
waltskammer in beglaubigter Abschrift 
mitzuteilen. Bei einem Anwaltsnotar ist 
zudem der Landesjustizverwaltung und 
der Notarkammer alsbald eine beglau-
bigte Abschrift zu übersenden. 
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(2) Tritt das Berufs- oder Vertretungsver-
bot außer Kraft oder wird es aufgehoben 
oder abgeändert, so ist Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden. 

   

    

§ 161 Bestellung einer Vertretung    

(1) Für ein Mitglied der Rechtsanwalts-
kammer, gegen das ein Berufs- oder Ver-
tretungsverbot verhängt ist, wird von der 
Rechtsanwaltskammer eine Vertretung 
bestellt, wenn hierfür ein Bedürfnis be-
steht. Vor der Bestellung ist das Mitglied 
zu hören. Es kann eine Vertretung vor-
schlagen. 

   

(2) § 53 Absatz 2, Absatz 4 Satz 3 und Ab-
satz 5 sowie § 54 Absatz 1, 3 und 4 sind 
entsprechend anzuwenden. 

   

    

§ 161a Gegenständlich beschränktes Ver-
tretungsverbot 

   

 
(1) Sind dringende Gründe für die An-
nahme vorhanden, dass gegen ein Mit-
glied der Rechtsanwaltskammer auf eine 
Maßnahme nach § 114 Absatz 1 Nummer 
4 oder Absatz 2 Nummer 4 erkannt wer-
den wird, so kann gegen das Mitglied 
durch Beschluss ein vorläufiges Verbot, 
auf bestimmten Rechtsgebieten als Ver-
treter oder Beistand tätig zu werden, an-
geordnet werden. 

§ 161 Abs. 1 [a. F.]: 
(1) Sind dringende Gründe für die 
Annahme vorhanden, daß gegen ei-
nen Rechtsanwalt auf eine Maß-
nahme gemäß § 114 Abs. 1 Nr. 4 er-
kannt werden wird, so kann gegen 
ihn durch Beschluß ein vorläufiges 
Verbot, auf bestimmten Rechtsge-
bieten als Vertreter und Beistand 
tätig zu werden, angeordnet wer-
den; gegen einen Insolvenzverwal-
ter kann ein vorläufiges Verbot an-
geordnet werden, in bestimmten 
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Verfahrensarten Bestellungen anzu-
nehmen.  

(2) § 150 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, §§ 150a 
bis 154, § 155 Abs. 1, 3 bis 5, §§ 156 bis 
160 sind entsprechend anzuwenden. 

   

    

Achter Teil 
Die Rechtsanwaltschaft bei dem Bundes-
gerichtshof 

 
[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3] 

  

    

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

   

§§ 162 – 163 
[…] 
 

   

Zweiter Abschnitt 
Zulassung als Rechtsanwalt bei dem 
Bundesgerichtshof 

   

§§ 164 – 171 
[…] 
 

   

Dritter Abschnitt 
Besondere Rechte und Pflichten und be-
rufliche Zusammenarbeit der Rechtsan-
wälte beim Bundesgerichtshof 
 

   

Erster Unterabschnitt 
Besondere Rechte und Pflichten der 
Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof 

   

§§ 172 – 173 
[…] 
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Zweiter Unterabschnitt  
Berufliche Zusammenarbeit der Rechts-
anwälte beim Bundesgerichtshof 

   

§ 173a 
[…] 
 

   

Vierter Abschnitt 
Die Rechtsanwaltskammer bei dem Bun-
desgerichtshof 

   

§ 174 
[…] 
 

   

    

Neunter Teil 
Die Bundesrechtsanwaltskammer 
 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3] [gilt nicht, bis auf den neuen Vierten 
Unterabschnitt, § 47a Abs.2 Satz 3] 

 

Erster Abschnitt 
Allgemeines 

   

§§ 175 - 178 
[…] 
 

   

Zweiter Abschnitt 
Organe der Bundesrechtsanwaltskam-
mer 
 

   

Erster Unterabschnitt 
Präsidium 

   

§§ 179 - 186 
[…] 
 

   

Zweiter Unterabschnitt 
Hauptversammlung 

   

§§ 187 - 191    
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[…] 
 

Dritter Unterabschnitt 
Satzungsversammlung 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

    

§ 191a Einrichtung und Aufgabe    

(1) Bei der Bundesrechtsanwaltskammer 
wird eine Satzungsversammlung einge-
richtet. 

   

(2) Die Satzungsversammlung erläßt als 
Satzung eine Berufsordnung für die Aus-
übung des Rechtsanwaltsberufes unter 
Berücksichtigung der beruflichen Pflich-
ten und nach Maßgabe des § 59a. 

   

(3) Die Satzungsversammlung gibt sich 
eine Geschäftsordnung. 

   

(4) Der Satzungsversammlung gehören 
an: 

   

1. ohne Stimmrecht die Mitglieder des 
Präsidiums der Bundesrechtsanwalts-
kammer und die Präsidenten der 
Rechtsanwaltskammern; 

   

2. mit Stimmrecht die nach § 191b ge-
wählten Mitglieder. 

   

    

§ 191b Wahl der stimmberechtigten Mit-
glieder der Satzungsversammlung 

   

(1) Die Zahl der stimmberechtigten Mit-
glieder der Satzungsversammlung bemißt 
sich nach der Zahl der Mitglieder der 
Rechtsanwaltskammern. Es sind zu wäh-
len für je angefangene 2 000 Kammermit-
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glieder ein Mitglied der Satzungsver-
sammlung. Maßgebend ist die Zahl der 
Kammermitglieder am 1. Januar des Jah-
res, in dem die Wahl erfolgt. Berufsaus-
übungsgesellschaften bleiben bei der Be-
stimmung der Anzahl der Kammermitglie-
der nach Satz 2 unberücksichtigt. 

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder der 
Satzungsversammlung werden von den 
Mitgliedern der Rechtsanwaltskammern 
aus dem Kreis der vorgeschlagenen Mit-
glieder in geheimer und unmittelbarer 
Wahl durch Briefwahl gewählt. Die Wahl 
kann auch als elektronische Wahl durch-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müs-
sen von mindestens zehn Kammermitglie-
dern unterzeichnet sein; Wahlvorschläge 
bezüglich der Mitglieder der Rechtsan-
waltskammer bei dem Bundesgerichtshof 
von mindestens drei Kammermitgliedern. 
Gewählt sind die Bewerberinnen oder Be-
werber, die die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen. 

   

(3) Die §§ 65 bis 68 Absatz 1, § 69 Absatz 
1, 2, 4 und 5 sowie die §§ 75 und 76 Absatz 
1 und 2 gelten entsprechend. Scheidet ein 
stimmberechtigtes Mitglied der Satzungs-
versammlung aus, so tritt das nicht ge-
wählte Kammermitglied mit der nächst-
höheren Stimmenzahl in die Satzungsver-
sammlung ein. 

   

    

§ 191c Einberufung und Stimmrecht    
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(1) Die Satzungsversammlung wird durch 
den Präsidenten der Bundesrechtsan-
waltskammer schriftlich einberufen. 

   

(2) Der Präsident der Bundesrechtsan-
waltskammer muß die Satzungsversamm-
lung einberufen, wenn mindestens fünf 
Rechtsanwaltskammern oder ein Viertel 
der stimmberechtigten Mitglieder der  
Satzungsversammlung es schriftlich bean-
tragen und hierbei den Gegenstand ange-
ben, der in der Satzungsversammlung be-
handelt werden soll. Im Übrigen gilt § 189 
Absatz 2 bis 4 entsprechend. 

   

    

§ 191d Leitung der Versammlung und Be-
schlussfassung 

   

(1) Den Vorsitz der Satzungsversammlung 
führt der Präsident der Bundesrechtsan-
waltskammer. Der Vorsitzende bestimmt 
den Schriftführer aus der Mitte der Sat-
zungsversammlung. 

   

(2) Die Satzungsversammlung ist be-
schlußfähig, wenn drei Fünftel ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
sind. 

   

(3) Die Beschlüsse zur Berufsordnung wer-
den mit der Mehrheit aller stimmberech-
tigten Mitglieder gefaßt, sonstige Be-
schlüsse mit der Mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme, ist an Weisun-
gen nicht gebunden und kann seine 
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Stimme nur persönlich abgeben. Eine Ver-
tretung findet nicht statt. 

(4) Der Wortlaut der von der Satzungsver-
sammlung gefaßten Beschlüsse ist in einer 
Niederschrift festzuhalten, die vom Vor-
sitzenden und vom Schriftführer zu unter-
zeichnen und bei der Geschäftsstelle der 
Bundesrechtsanwaltskammer zu verwah-
ren ist. 

   

(5) (weggefallen)    

    

§ 191e Prüfung von Beschlüssen durch 
die Aufsichtsbehörde 

   

(1) Der Vorsitzende der Satzungsver-
sammlung hat die von der Satzungsver-
sammlung gefassten Beschlüsse zur Be-
rufsordnung dem Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz zuzulei-
ten. Dieses kann die Beschlüsse oder Teile 
derselben innerhalb von drei Monaten 
nach Zugang im Rahmen seiner Staatsauf-
sicht (§ 176 Absatz 2) aufheben. Beabsich-
tigt es eine Aufhebung, soll es der Bundes-
rechtsanwaltskammer zuvor Gelegenheit 
zur Stellungnahme geben. 

   

(2) Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz hat zu prüfen, ob 
die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2018/958 
in der jeweils geltenden Fassung eingehal-
ten wurden. Zu diesem Zweck hat ihm der 
Vorsitzende der Satzungsversammlung 
die Unterlagen zuzuleiten, aus denen sich 
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die Einhaltung der Vorgaben ergibt. Insbe-
sondere sind die Gründe zu übermitteln, 
auf Grund derer die Satzungsversamm-
lung die Beschlüsse zur Berufsordnung als 
gerechtfertigt, notwendig und verhältnis-
mäßig beurteilt hat. 

(3) Die von der Satzungsversammlung ge-
fassten Beschlüsse sind unter Angabe des 
Datums ihres Inkrafttretens dauerhaft auf 
der Internetseite der Bundesrechtsan-
waltskammer zu veröffentlichen, sofern 
sie nicht der Aufhebung unterfallen. Sie 
treten am ersten Tag des dritten auf die 
Veröffentlichung folgenden Monats in 
Kraft. 

   

    

  Vierter Unterabschnitt 
Insolvenzverwalter 

Vierter Unterabschnitt 
Insolvenzverwalter 

    

  § 191f Zentrale Stelle § 191f Zentrale Stelle 

  (1) Bei der Bundesrechtsanwaltskam-
mer wird eine zentrale Stelle für In-
solvenzverwaltersachen eingerichtet.  

(1) Bei der Bundesrechtsanwalts-
kammer wird eine zentrale Stelle 
für Insolvenzverwaltersachen ein-
gerichtet. 

  (2) Die zentrale Stelle berät und un-
terstützt die Rechtsanwaltskammern 
bei der Prüfung der Voraussetzungen 
des § 47a Absatz 2 Nummern 2 und 3, 
auch in Verbindung mit § 47d Absatz 
1 Satz 2, sowie in Aufsichts- und Be-
schwerdesachen die gegen einen In-
solvenzverwalter geführt werden. Zu 

(2) Die zentrale Stelle prüft die be-
rät und unterstützt die Rechtsan-
waltskammern bei der Prüfung der 
Voraussetzungen des § 47a Absatz 
2 Nummern 2 und 3, auch in Ver-
bindung mit § 47d Absatz 1 Satz 2, 
sowie in Aufsichts- und Beschwer-
desachen die gegen einen Insol-
venzverwalter geführt werden. Zu 



Seite 164 von 184 
 

BRAK-Ausschuss Insolvenzrecht (Pohlmann/DN), 31.08.2023, 9.4 

diesem Zweck übermittelt die Rechts-
anwaltskammer Anträge nach § 47a 
Absatz 2 und 47d Absatz 1 Satz 2 der 
zentralen Stelle, die hierzu der 
Rechtsanwaltskammer gegenüber 
binnen vier Wochen eine Empfehlung 
abgeben kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferner kann die Rechtsanwaltskam-
mer die zentrale Stelle in allen Auf-
sichts- und Beschwerdesachen die 
gegen einen Insolvenzverwalter ge-
führt werden um Stellungahme ersu-
chen. Liegt keine Stellungnahme der 
zentralen Stelle vor oder lag dieser 
eine Sachlage zu Grunde, die nicht ak-
tuell ist, so soll die Staatsanwaltschaft 
vor Einleitung des anwaltsgerichtli-
chen Verfahrens die Stellungnahme 
einholen. Die Rechtsanwaltskammer 

diesem Zweck übermittelt die 
Rechtsanwaltskammer Anträge 
nach § 47a Absatz 2 und 47d Absatz 
1 Satz 2 der zentralen Stelle, die 
hierzu der Rechtsanwaltskammer 
gegenüber binnen vier Wochen 
eine Empfehlung abgibt abgeben 
kann. Beabsichtigt die Rechtsan-
waltskammer, der Empfehlung 
nicht zu entsprechen, ist die zent-
rale Stelle unverzüglich und noch 
vor der finalen Entscheidung zu un-
terrichten. Eine von der Empfeh-
lung abweichende Entscheidung 
der Rechtsanwaltskammer bedarf 
einer gesonderten Begründung, in 
der sich die Rechtsanwaltskammer 
mit der Empfehlung der zentralen 
Stelle auseinandersetzt.  
___________________________ 
(3) Ferner kann die Rechtsanwalts-
kammer Die Rechtsanwaltskammer 
ersucht die zentrale Stelle in allen 
Aufsichts- und Beschwerdesachen, 
die gegen einen Insolvenzverwalter 
geführt werden um Stellungahme 
ersuchen. Liegt keine Stellung-
nahme der zentralen Stelle vor  
oder lag dieser eine Sachlage zu 
Grunde, die nicht aktuell ist, so soll 
die Staatsanwaltschaft vor Einlei-
tung des anwaltsgerichtlichen Ver-
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hat die zentrale Stelle über den Aus-
gang des anwaltsgerichtlichen Ver-
fahrens zu unterrichten. Die Rechts-
anwaltskammer übermittelt der 
zentralen Stelle diejenigen personen-
bezogenen Daten deren Kenntnis aus 
Sicht der Rechtsanwaltskammer für 
die Aufgabenerfüllung der zentralen 
Stelle erforderlich sind; § 36 Absatz 3 
gilt entsprechend.  

fahrens die Stellungnahme einho-
len. Die Rechtsanwaltskammer hat 
die zentrale Stelle über den Aus-
gang des anwaltsgerichtlichen Ver-
fahrens zu unterrichten. Die 
Rechtsanwaltskammer übermittelt 
der zentralen Stelle diejenigen per-
sonenbezogenen Daten deren 
Kenntnis aus Sicht der Rechtsan-
waltskammer für die Aufgabener-
füllung der zentralen Stelle erfor-
derlich sind; § 36 Absatz 3 gilt ent-
sprechend. 
 

  (3) Die zentrale Stelle ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Mitglieder anwesend ist. Die Be-
schlüsse werden mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst; bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Beschlüsse 
können auch ohne Zusammenkunft 
gefasst werden, wenn kein Mitglied 
widerspricht und sich mindestens die 
Hälfte der Mitglieder an der Abstim-
mung beteiligt. Das Nähere regelt 
eine Geschäftsordnung, die sich die 
zentrale Stelle gibt. 

(43) Die zentrale Stelle ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend 
ist. Die Beschlüsse werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst; 
bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Beschlüsse können auch 
ohne Zusammenkunft gefasst wer-
den, wenn kein Mitglied wider-
spricht und sich mindestens die 
Hälfte der Mitglieder an der Ab-
stimmung beteiligt. Das Nähere re-
gelt eine Geschäftsordnung, die 
sich die zentrale Stelle gibt. 

  (4) Auf Ersuchen haben Gerichte und 
Verwaltungsbehörden der zentralen 
Stelle Amts- und Rechtshilfe zu leis-
ten.  

(54) Auf Ersuchen haben Gerichte 
und Verwaltungsbehörden der 
zentralen Stelle Amts- und Rechts-
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Die Rechtshilfeersuchen können 
durch ein einzelnes Mitglied der zent-
ralen Stelle erledigt werden.  

hilfe zu leisten. Die gleiche Ver-
pflichtung hat die zentrale Stelle 
gegenüber Gerichten und Behör-
den; die Die Rechtshilfeersuchen 
können durch ein einzelnes Mit-
glied der zentralen Stelle erledigt 
werden. 

    

  § 191g Besetzung der zentralen 
Stelle 

§ 191g Besetzung der zentralen 
Stelle 

  (1) Die zentrale Stelle besteht aus sie-
ben Mitgliedern. Die Hauptversamm-
lung kann die Zahl der Mitglieder er-
höhen.  

(1) Die zentrale Stelle besteht aus 
sieben Mitgliedern. Die Hauptver-
sammlung kann die Zahl der Mit-
glieder erhöhen.  
 

  (2) Zu Mitgliedern der zentralen 
Stelle können nur Personen ernannt 
werden, die in den Insolvenzverwal-
terverzeichnissen nach § 47d einge-
tragen sind und die zur Übernahme 
des Amtes bereit sind. 

(2) Zu Mitgliedern der zentralen 
Stelle können nur Personen er-
nannt werden, die in den Insolvenz-
verwalterverzeichnissen nach 
§ 47d eingetragen sind und die zur 
Übernahme des Amtes bereit sind.  

  (3) Die Mitglieder der zentralen Stelle 
werden vom Präsidium ernannt. Sie 
werden Vorschlagslisten entnom-
men, die die Rechtsanwalts- und 
Steuerberaterkammern sowie die 
Wirtschaftsprüferkammer einreichen 
können sowie Vorschlagslisten von 
mindestens zehn Personen, die in 
den Insolvenzverwalterverzeichnis-
sen nach § 47d eingetragen sind. 

(3) Je ein Mitglied der zentralen 
Stelle wird von der Bundessteuer-
beraterkammer und der Wirt-
schaftsprüferkammer ernannt. Die 
übrigen Mitglieder der zentralen 
Stelle werden vom Präsidium er-
nannt; sie werden Vorschlagslisten 
entnommen, die die Rechtsan-
waltskammern einreichen können 
sowie Vorschlagslisten von mindes-
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tens zehn Personen, die in den In-
solvenzverwalterverzeichnissen 
nach § 47d eingetragen sind.  

  (4) Zum Mitglied der zentralen Stelle 
kann nur ernannt werden, wer in den 
Vorstand einer Rechtsanwaltskam-
mer gewählt werden kann (§§ 65, 66 
Absatz 1); an die Stelle der mindes-
tens fünfjährigen Berufsausübung als 
Rechtsanwalt gemäß § 65 Nummer 2 
tritt eine mindestens fünfjährige Be-
rufsausübung als Insolvenzverwalter.  

(4) Zum Mitglied der zentralen 
Stelle kann nur ernannt werden, 
wer in den Vorstand einer Rechts-
anwaltskammer gewählt werden 
kann (§§ 65, 66 Absatz 1); an die 
Stelle der mindestens fünfjährigen 
Berufsausübung als Rechtsanwalt 
gemäß § 65 Nummer 2 tritt eine 
seit mindestens fünf Jahren ohne 
Unterbrechung als fünfjährige Be-
rufsausübung als Insolvenzverwal-
ter tätig ist. Die Ernennung ist aus-
geschlossen, soweit ein Ausschluss-
grund entsprechend § 66 Absatz 1 
vorliegt.  

  (5) Die Mitglieder der zentralen Stelle 
werden für die Dauer von fünf Jahren 
ernannt; sie können nach Ablauf ihrer 
Amtszeit wieder berufen werden. 

(5) Die Mitglieder der zentralen 
Stelle werden für die Dauer von 
fünf Jahren ernannt; sie können 
nach Ablauf ihrer Amtszeit wieder 
berufen werden.  
 

  (6) Das Amt eines Mitglieds der zent-
ralen Stelle endet, sobald das Mit-
glied nicht mehr in den Insolvenzver-
walterverzeichnissen nach § 47d ein-
getragen ist. Ein Mitglied ist seines 
Amtes zu entheben,  
1. wenn nachträglich bekannt wird, 

dass es nicht hätte ernannt wer-
den dürfen; 

(6) Das Amt eines Mitglieds der 
zentralen Stelle endet, sobald das 
Mitglied nicht mehr in den Insol-
venzverwalterverzeichnissen nach 
§ 47d eingetragen ist. Ein Mitglied 
ist seines Amtes zu entheben, 
1. wenn nachträglich bekannt 

wird, dass es nicht hätte er-
nannt werden dürfen;  
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2. wenn nachträglich ein Umstand 
eintritt, welcher der Ernennung 
entgegensteht; 

3. wenn es seine Amtspflichten grob 
verletzt.  

2. wenn nachträglich ein Umstand 
eintritt, welcher der Ernennung 
entgegensteht;  

3. wenn es seine Amtspflichten 
grob verletzt.  

 

  (7) Das Präsidium kann ein Mitglied 
der zentralen Stelle auf seinen Antrag 
aus dem Amt entlassen, insbeson-
dere wenn es aus gesundheitlichen 
Gründen auf nicht absehbare Zeit ge-
hindert oder es ihm aus gewichtigen 
persönlichen Gründen nicht zuzumu-
ten ist, sein Amt weiter auszuüben. 

(7) Das Präsidium kann ein Mitglied 
der zentralen Stelle auf seinen An-
trag aus dem Amt entlassen, insbe-
sondere wenn es aus gesundheitli-
chen Gründen auf nicht absehbare 
Zeit gehindert oder es ihm aus ge-
wichtigen persönlichen Gründen 
nicht zuzumuten ist, sein Amt wei-
ter auszuüben. 
 

  (8) Die Mitglieder der zentralen Stelle 
wählen aus ihren Reihen eine Person, 
die den Vorsitz führt, eine Person, die 
die Protokolle der Sitzungen führt, 
sowie je eine Person als deren jewei-
lige Vertretung. Der Vorsitzende ver-
mittelt den geschäftlichen Verkehr 
der zentralen Stelle. 

(8) Die Mitglieder der zentralen 
Stelle wählen aus ihren Reihen eine 
Person, die den Vorsitz führt, eine 
Person, die die Protokolle der Sit-
zungen führt, sowie je eine Person 
als deren jeweilige Vertretung. Der 
Vorsitzende vermittelt den ge-
schäftlichen Verkehr der zentralen 
Stelle.  
 

  (9) Die Mitglieder der zentralen Stelle 
üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus. 
Sie erhalten jedoch eine angemes-
sene Entschädigung für den mit ihrer 
Tätigkeit verbundenen Aufwand so-
wie eine Reisekostenvergütung. Für 

(9) Die Mitglieder der zentralen 
Stelle üben ihre Tätigkeit unent-
geltlich aus. Sie erhalten jedoch 
eine angemessene Entschädigung 
für den mit ihrer Tätigkeit verbun-
denen Aufwand sowie eine Reise-
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die Verschwiegenheitspflicht der Mit-
glieder der zentralen Stelle gilt § 76 
Absatz 1 und 2 entsprechend. 

kostenvergütung. Für die Ver-
schwiegenheitspflicht der Mitglie-
der der zentralen Stelle gilt § 76 Ab-
satz 1 und 2 entsprechend. 

    

Dritter Abschnitt 
Schlichtung 

 [§ 191f wird § 191h]  

§ 191 f 
[…] 
 

   

Zehnter Teil 
Kosten in Anwaltssachen 
 

   

Erster Abschnitt 
Kosten in Verwaltungsverfahren der 
Rechtsanwaltskammern 

   

§ 192 
[…] 
 

   

Zweiter Abschnitt 
Kosten in gerichtlichen Verfahren in ver-
waltungsrechtlichen Anwaltssachen 

   

§§ 193 – 194 
[…] 
 

   

Dritter Abschnitt 
Kosten im anwaltsgerichtlichen Verfah-
ren und im Verfahren bei Anträgen auf 
anwaltsgerichtliche Entscheidung 

   

§§ 195 – 203 
[…] 
 

   

    

https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE035202311
https://www.gesetze-im-internet.de/brao/index.html#BJNR005650959BJNE035202311
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Elfter Teil 
Vollstreckung anwaltsgerichtlicher Maß-
nahmen und Kosten sowie Tilgung 
 

   

§ 204 Vollstreckung anwaltsgerichtlicher 
Maßnahmen 

   

(1) Die Ausschließung aus der Rechtsan-
waltschaft (§ 114 Abs. 1 Nr. 5) wird mit 
der Rechtskraft des Urteils wirksam. Die 
Ausschließung aus der Rechtsanwalt-
schaft (§ 114 Absatz 1 Nummer 5) und die 
Aberkennung der Rechtsdienstleistungs-
befugnis (§ 114 Absatz 2 Nummer 5) wer-
den mit der Rechtskraft des Urteils wirk-
sam. 

   

(2) Warnung und Verweis (§ 114 Absatz 1 
Nummer 1 und 2, Absatz 2 Nummer 1 und 
2) gelten mit der Rechtskraft des Urteils 
als vollstreckt. 

   

(3) Die Geldbuße (§ 114 Absatz 1 Nummer 
3, Absatz 2 Nummer 3) wird auf Grund ei-
ner von dem Vorsitzenden der Kammer 
des Anwaltsgerichts erteilten, mit der Be-
scheinigung der Rechtskraft versehenen 
beglaubigten Abschrift der Entschei-
dungsformel nach den Vorschriften voll-
streckt, die für die Vollstreckung von Ur-
teilen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
gelten. § 767 der Zivilprozessordnung gilt 
mit der Maßgabe, dass Einwendungen, 
die den Anspruch selbst betreffen, nur in-
soweit zulässig sind, als sie nicht im an-
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waltsgerichtlichen Verfahren geltend ge-
macht werden konnten. Solche Einwen-
dungen sind im Wege der Klage bei dem in 
§ 797 Absatz 5 der Zivilprozessordnung 
bezeichneten Gericht geltend zu machen. 
Sie fließt der Rechtsanwaltskammer zu. 
Die Vollstreckung wird von der Rechtsan-
waltskammer betrieben. 

(4) Die Beitreibung der Geldbuße wird 
nicht dadurch gehindert, dass die Zulas-
sung des Mitglieds der Rechtsanwalts-
kammer nach rechtskräftigem Abschluss 
des Verfahrens erloschen ist. 

   

(5) Das Verbot, als Vertreter oder Beistand 
auf bestimmten Rechtsgebieten tätig zu 
werden (§ 114 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 
2 Nummer 4), wird mit der Rechtskraft des 
Urteils wirksam. In die Verbotsfrist wird 
die Zeit eines gemäß § 150 oder § 161a an-
geordneten vorläufigen Verbots einge-
rechnet. 

   

    

§ 205 Beitreibung der Kosten    

(1) Die Kosten, die in dem Verfahren vor 
dem Anwaltsgericht entstanden sind, 
werden auf Grund des Festsetzungsbe-
schlusses (§ 199) entsprechend § 204 
Abs. 3 beigetrieben. 

   

(2) Die Kosten, die vor dem Anwaltsge-
richtshof oder dem Bundesgerichtshof 
entstanden sind, werden nach den Vor-
schriften eingezogen, die für die Beitrei-
bung der Gerichtskosten gelten. Die vor 
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dem Anwaltsgerichtshof entstandenen 
Kosten hat die für das Oberlandesgericht 
zuständige Vollstreckungsbehörde beizu-
treiben, bei dem der Anwaltsgerichtshof 
errichtet ist. 

(3) § 204 Abs. 4 ist entsprechend anzu-
wenden. 

   

    

§ 205a Tilgung    

(1) Eintragungen in den über das Mitglied 
der Rechtsanwaltskammer geführten Ak-
ten über die in den Sätzen 4 und 5 genann-
ten Maßnahmen und Entscheidungen 
sind nach Ablauf der in den Sätzen 4 und 
5 bestimmten Fristen zu tilgen. Dabei sind 
die über diese Maßnahmen und Entschei-
dungen entstandenen Vorgänge aus den 
Akten zu entfernen und zu vernichten. Die 
Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn die 
Akten über das Mitglied elektronisch ge-
führt werden. Die Fristen betragen 
 

   

1. fünf Jahre bei    

a) Warnungen,    

b) Rügen,    

c) Belehrungen,    

d) Entscheidungen in Verfahren we-

gen der Verletzung von Berufs-

pflichten nach diesem Gesetz, die 

nicht zu einer anwaltsgerichtli-

chen Maßnahme oder Rüge ge-

führt haben, 
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e) Entscheidungen und nicht Satz 5 

unterfallende Maßnahmen in Ver-

fahren wegen Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten oder in be-

rufsaufsichtlichen Verfahren an-

derer Berufe; 

   

2. zehn Jahre bei Verweisen und Geldbu-
ßen, auch wenn sie nebeneinander 
verhängt werden; 

   

3. 20 Jahre bei Vertretungsverboten 
(§ 114 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 
Nummer 4) und bei einer Ausschlie-
ßung aus der Rechtsanwaltschaft oder 
einer Aberkennung der Rechtsdienst-
leistungsbefugnis, nach der das Mit-
glied erneut zugelassen wurde. 

   

Für Maßnahmen, die in Verfahren wegen 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten o-
der in berufsaufsichtlichen Verfahren an-
derer Berufe getroffen wurden und bei 
denen das zugrundeliegende Verhalten 
zugleich die anwaltlichen Berufspflichten 
verletzt hat, gelten die für die Tilgung der 
jeweiligen Maßnahmen geltenden Fristen 
entsprechend. 

   

(2) Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem 
die Maßnahme oder Entscheidung unan-
fechtbar geworden ist. Im Fall der erneu-
ten Zulassung nach einer Ausschließung 
aus der Rechtsanwaltschaft oder einer Ab-
erkennung der Rechtsdienstleistungsbe-
fugnis beginnt die Frist mit dieser Zulas-
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sung. Nach Fristablauf kann die Entfer-
nung und Vernichtung nach Absatz 1 Satz 
2 bis zum Ende des Kalenderjahres aufge-
schoben werden. 

(3) Die Frist endet außer in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 4 Nummer 1 Buchstabe d 
und e nicht, solange 

   

1. eine andere Eintragung über eine 
strafrechtliche Verurteilung, eine Ord-
nungswidrigkeit oder eine berufsauf-
sichtliche Maßnahme berücksichtigt 
werden darf, 

   

2. ein Verfahren anhängig ist, das eine in 
Nummer 1 bezeichnete Eintragung zur 
Folge haben kann, oder 

   

3. ein auf Geldbuße lautendes anwalts-
gerichtliches Urteil noch nicht voll-
streckt ist. 

   

(4) Nach Ablauf der Frist gilt das Mitglied 
der Rechtsanwaltskammer als von den 
Maßnahmen oder Entscheidungen nach 
Absatz 1 nicht betroffen. 

   

(5) (weggefallen)    

(6) (weggefallen)    

    

Zwölfter Teil 
Ausländische Rechtsanwaltsberufe und 
Berufsausübungsgesellschaften 

[gilt nicht, § 47a Abs. 2 Satz 3]   

§§ 206 – 207a 
[…] 
 

   

Dreizehnter Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften 
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§ 208 Landesrechtliche Beschränkungen 
der Parteivertretung und Beistandschaft 

   

Ist durch Landesgesetz in Verfahren vor 
Schiedspersonen oder vor anderen Güte- 
oder Sühnestellen der Ausschluss von Be-
vollmächtigten oder Beiständen vorgese-
hen, so kann er auch auf Rechtsanwälte 
erstreckt werden. Auf Grund von landes-
rechtlichen Vorschriften können Rechts-
anwälte nicht als Bevollmächtigte oder 
Beistände zurückgewiesen werden. 

   

    

§ 209 Kammermitgliedschaft von Inha-
bern einer Erlaubnis nach dem Rechts-
beratungsgesetz 

   

(1) Natürliche Personen, die im Besitz ei-
ner uneingeschränkt oder unter Aus-
nahme lediglich des Sozial- oder Sozialver-
sicherungsrechts erteilten Erlaubnis zur 
geschäftsmäßigen Rechtsbesorgung sind, 
sind auf Antrag in die für den Ort ihrer Nie-
derlassung zuständige Rechtsanwalts-
kammer aufzunehmen. Sie dürfen im be-
ruflichen Verkehr zugleich die Bezeich-
nung "Mitglied der Rechtsanwaltskam-
mer" führen. Für die Entscheidung über 
den Antrag, die Rechtsstellung nach Auf-
nahme in die Rechtsanwaltskammer so-
wie die Aufhebung oder das Erlöschen der 
Erlaubnis gelten der Zweite Teil mit Aus-
nahme der §§ 4 und 12 Absatz 2 Nummer 
1 und Absatz 4 sowie der §§ 12a und 17, 
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der Dritte und Vierte Teil, der Vierte Ab-
schnitt des Fünften Teils, der Sechste, Sie-
bente, Zehnte, Elfte und Dreizehnte Teil 
dieses Gesetzes sinngemäß sowie die auf 
Grund von § 31d erlassene Rechtsverord-
nung. Der Erlaubnisinhaber kann auf be-
sondere Kenntnisse in einem der in § 43c 
Abs. 1 Satz 2 genannten Gebiete durch 
den Zusatz "Fachgebiet" mit höchstens 
zwei der in § 43c Abs. 1 Satz 2 geregelten 
Gebiete hinweisen. 

(2) Die Aufnahme in die Rechtsanwalts-
kammer wird auf Antrag des Erlaubnisin-
habers widerrufen. Die Entscheidung über 
den Widerruf wird ausgesetzt, solange ge-
gen den Erlaubnisinhaber ein anwaltsge-
richtliches Verfahren schwebt. 

   

(3) Bei einem Wechsel des Ortes der Nie-
derlassung ist auf Antrag des Erlaubnisin-
habers nur der in der Erlaubnis bestimmte 
Ort zu ändern. Die Änderung wird von der 
Rechtsanwaltskammer verfügt, in deren 
Bezirk der neugewählte Ort der Niederlas-
sung liegt. Mit der Änderung wird der Er-
laubnisinhaber Mitglied der nunmehr zu-
ständigen Rechtsanwaltskammer. 

   

(4) (weggefallen)    

    

§ 209a Zulassung und Befugnisse beste-
hender Berufsausübungsgesellschaften 

   

(1) Wenn eine Gesellschaft vor dem 1. Au-
gust 2022 als Rechtsanwaltsgesellschaft 
zugelassen war, gilt diese Zulassung als 
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Zulassung der Berufsausübungsgesell-
schaft nach § 59f Absatz 1. 

(2) Berufsausübungsgesellschaften, die    

1. am 1. August 2022 bestanden,    

2. nach § 59f Absatz 1 zulassungsbedürf-
tig sind und 

   

3. nicht schon nach Absatz 1 als zugelas-
sen gelten, 

   

müssen bis zum 1. November 2022 eine 
Zulassung beantragen. Ihnen stehen bis 
zur Entscheidung der zuständigen Rechts-
anwaltskammer über den Antrag auf Zu-
lassung die Befugnisse nach den §§ 59k 
und 59l zu. 

   

    

§ 210 Bestehenbleiben von Rechtsan-
waltskammern 

   

Am 1. September 2009 bestehende 
Rechtsanwaltskammern, die ihren Sitz 
nicht am Ort eines Oberlandesgerichts ha-
ben, bleiben bestehen. 

   

    

§ 211 Befreiung von der Voraussetzung 
der Befähigung zum Richteramt 

   

(1) Die Befähigung zur anwaltlichen Tätig-
keit besitzen auch Personen, die bis zum 
9. September 1996 die fachlichen Voraus-
setzungen für die Zulassung zur Rechtsan-
waltschaft nach § 4 des Rechtsanwaltsge-
setzes vom 13. September 1990 (GBl. I Nr. 
61 S. 1504) erfüllt haben. 
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(2) Rechtsanwälte, die schon nach dem 
Rechtsanwaltsgesetz vom 13. Septem-
ber 1990 zugelassen waren oder die auf 
Grundlage des Absatzes 1 zugelassen sind, 
erfüllen die Voraussetzung der Befähi-
gung zum Richteramt gemäß § 93 Abs. 1 
Satz 3 und § 101 Abs. 1 Satz 2. 

   

    

 § 212 Befreiung von den Voraus-
setzungen zur Aufnahme und Ein-
tragung von Insolvenzverwaltern 

  

 Personen, die nachweisen können, 
dass sie im Jahr vor dem Antrag 
nach § 47a Absatz 2 Satz 1 zum In-
solvenzverwalter bestellt wurden, 
sind von der Erfüllung der Voraus-
setzungen nach § 47a Absatz 2 
Nummern 1 bis 3 befreit, soweit sie 
ihren Aufnahmeantrag nach § 47a 
Absatz 2 Satz 1 bis [Datum] stellen. 
Dies gilt entsprechend für den An-
trag von Rechtsanwälten gemäß 
§ 47b Absatz 7 Satz 2 auf geson-
derte Eintragung in die Verzeich-
nisse nach § 31. Über die Befreiung 
entscheidet die zuständige Rechts-
anwaltskammer.  

Personen, die nachweisen können, 
dass sie im Jahr vor dem Antrag nach 
§ 47a Absatz 2 Satz 1 zum Insolvenz-
verwalter bestellt wurden, sind von 
der Erfüllung der Voraussetzungen 
nach § 47a Absatz 2 Nummern 1 bis 3 
befreit, soweit sie ihren Aufnahme-
antrag nach § 47a Absatz 2 Satz 1 bis 
[Datum] stellen. Dies gilt entspre-
chend für den Antrag von Rechtsan-
wälten gemäß § 47d 47b Absatz 1 7 
Satz 2 auf Führung in den Insolvenz-
verwalterverzeichnissen nach § 47d 
gesonderte Eintragung in die Ver-
zeichnisse nach § 31. Über die Befrei-
ung entscheidet die zuständige 
Rechtsanwaltskammer. 
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InsO aktuelle Gesetzesfassung 
(Stand 20.07.2022) 

InsO Änderungsvorschlag InsO Änderungsvorschlag 

   

§ 56 Bestellung des Insolvenzverwalters   

 
(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine für den je-
weiligen Einzelfall geeignete, insbesondere ge-
schäftskundige und von den Gläubigern und dem 
Schuldner unabhängige natürliche Person zu be-
stellen, die aus dem Kreis aller zur Übernahme 
von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen 
auszuwählen ist. Wer als Restrukturierungsbe-
auftragter oder Sanierungsmoderator in einer 
Restrukturierungssache des Schuldners tätig 
war, kann, wenn der Schuldner mindestens zwei 
der drei in § 22a Absatz 1 genannten Vorausset-
zungen erfüllt, nur dann zum Insolvenzverwalter 
bestellt werden, wenn der vorläufige Gläubiger-
ausschuss zustimmt. Die Bereitschaft zur Über-
nahme von Insolvenzverwaltungen kann auf be-
stimmte Verfahren beschränkt werden. Die er-
forderliche Unabhängigkeit wird nicht schon 
dadurch ausgeschlossen, dass die Person 
 
1. vom Schuldner oder von einem Gläubiger 

vorgeschlagen worden ist oder  
 
2. den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in 

allgemeiner Form über den Ablauf eines In-
solvenzverfahrens und dessen Folgen bera-
ten hat. 

§ 56 Abs. 1 [a. F.]:  
(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine für den je-
weiligen Einzelfall geeignete, insbesondere ge-
schäftskundige und von den Gläubigern und dem 
Schuldner unabhängige natürliche Person zu be-
stellen, die als Insolvenzverwalter in den Ver-
zeichnissen nach § 31 der Bundesrechtsanwalts-
ordnung eingetragen ist. Die Bereitschaft zur 
Übernahme von Insolvenzverwaltungen kann 
beschränkt werden. Die erforderliche Unabhän-
gigkeit wird nicht schon dadurch ausgeschlos-
sen, dass die Person 
 
1. vom Schuldner oder von einem Gläubiger 

vorgeschlagen worden ist oder  
 

2. den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in 
allgemeiner Form über den Ablauf eines In-
solvenzverfahrens und dessen Folgen bera-
ten hat. Der Insolvenzverwalter ist verpflich-
tet, Umstände, die Zweifel an seiner Eignung, 
seiner Unabhängigkeit oder seiner Leistungs-
fähigkeit begründen, dem Insolvenzgericht 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen; dies gilt 
auch für solche Umstände, von denen der In-
solvenzverwalter erst nach Annahme des 
Verwalteramtes Kenntnis erlangt. 

 
(1) Zum Insolvenzverwalter ist eine für den je-
weiligen Einzelfall geeignete, insbesondere ge-
schäftskundige und von den Gläubigern und dem 
Schuldner unabhängige natürliche Person zu be-
stellen, die als Insolvenzverwalter in dem zentra-
len Insolvenzverwalterverzeichnis den Verzeich-
nissen nach § 31 § 47d der Bundesrechtsanwalts-
ordnung eingetragen ist. Wer als Restrukturie-
rungsbeauftragter oder Sanierungsmoderator in 
einer Restrukturierungssache des Schuldners tä-
tig war, kann, wenn der Schuldner mindestens 
zwei der drei in § 22a Absatz 1 genannten Vo-
raussetzungen erfüllt, nur dann zum Insolvenz-
verwalter bestellt werden, wenn der vorläufige 
Gläubigerausschuss zustimmt. Die Bereitschaft 
zur Übernahme von Insolvenzverwaltungen 
kann beschränkt werden. Die erforderliche Un-
abhängigkeit wird nicht schon dadurch ausge-
schlossen, dass die Person 
 
1. vom Schuldner oder von einem Gläubiger 

vorgeschlagen worden ist oder  
 

2. den Schuldner vor dem Eröffnungsantrag in 
allgemeiner Form über den Ablauf eines In-
solvenzverfahrens und dessen Folgen bera-
ten hat. Der Insolvenzverwalter ist verpflich-
tet, Umstände, die Zweifel an seiner Eignung, 
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seiner Unabhängigkeit oder seiner Leistungs-
fähigkeit begründen, dem Insolvenzgericht 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen; dies gilt 
auch für solche Umstände, von denen der In-
solvenzverwalter erst nach Annahme des 
Verwalteramtes Kenntnis erlangt. 

(2) Der Verwalter erhält eine Urkunde über seine 
Bestellung. Bei Beendigung seines Amtes hat er 
die Urkunde dem Insolvenzgericht zurückzuge-
ben. 

  

   

§ 58 Aufsicht des Insolvenzgerichts   

(1) Der Insolvenzverwalter steht unter der Auf-
sicht des Insolvenzgerichts. Das Gericht kann je-
derzeit einzelne Auskünfte oder einen Bericht 
über den Sachstand und die Geschäftsführung 
von ihm verlangen. 

  

(2) Erfüllt der Verwalter seine Pflichten nicht, so 
kann das Gericht nach vorheriger Androhung 
Zwangsgeld gegen ihn festsetzen. Das einzelne 
Zwangsgeld darf den Betrag von fünfundzwan-
zigtausend Euro nicht übersteigen. Gegen den 
Beschluß steht dem Verwalter die sofortige Be-
schwerde zu. 

  

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Durchset-
zung der Herausgabepflichten eines entlassenen 
Verwalters. 

  

 (4) Androhung und Festsetzung des Zwangsgel-
des sind der Rechtsanwaltskammer, deren Mit-
glied der Insolvenzverwalter ist, mitzuteilen. 

(4) Androhung und Festsetzung des Zwangsgel-
des sind der Rechtsanwaltskammer, deren Mit-
glied der Insolvenzverwalter ist, mitzuteilen. 

§ 59 Entlassung des Insolvenzverwalters   
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(1) Das Insolvenzgericht kann den Insolvenzver-
walter aus wichtigem Grund aus dem Amt ent-
lassen. Die Entlassung kann von Amts wegen  
oder auf Antrag des Verwalters, des Schuldners, 
des Gläubigerausschusses, der Gläubigerver-
sammlung oder eines Insolvenzgläubigers erfol-
gen. Auf Antrag des Schuldners oder eines Insol-
venzgläubigers erfolgt die Entlassung nur, wenn 
dies innerhalb von sechs Monaten nach der Be-
stellung beantragt wird und der Verwalter nicht 
unabhängig ist; dies ist von dem Antragsteller 
glaubhaft zu machen. Vor der Entscheidung des 
Gerichts ist der Verwalter zu hören. 

  

(2) Gegen die Entlassung steht dem Verwalter 
die sofortige Beschwerde zu. Gegen die Ableh-
nung des Antrags steht dem Antragsteller die so-
fortige Beschwerde zu. Hat die Gläubigerver-
sammlung den Antrag gestellt, steht auch jedem 
Insolvenzgläubiger die sofortige Beschwerde zu. 

  

 (3) Die Entlassung des Insolvenzverwalters ist 
der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied der 
Insolvenzverwalter ist, mitzuteilen. 

(3) Die Entlassung des Insolvenzverwalters ist 
der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied der 
Insolvenzverwalter ist, mitzuteilen. 
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EGInsO aktuelle Gesetzesfassung EGInsO-Änderungsvorschlag EGInsO-Änderungsvorschlag 
 Art. 103k Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 

Neuordnung des Rechts der Insolvenzverwalter 
 

 Personen, die am [Datum] als Insolvenzverwal-
ter bestellt sind, dürfen diese Tätigkeit in dem In-
solvenzverfahren, in dem sie bestellt sind, noch 
weiter ausüben, auch soweit sie nicht als Insol-
venzverwalter in die Verzeichnisse nach § 31 der 
Bundesrechtsanwaltsordnung eingetragen sind. 
Die Tätigkeit ist unter der Bezeichnung „Verfah-
rens-Insolvenzverwalterin“ oder „Verfahrens-In-
solvenzverwalter“ auszuüben. 

Personen, die am [Datum] als Insolvenzverwal-
ter bestellt sind, dürfen diese Tätigkeit in dem In-
solvenzverfahren, in dem sie bestellt sind, noch 
weiter ausüben, auch soweit sie nicht als Insol-
venzverwalter in die Verzeichnisse nach § 31 In-
solvenzverwalterverzeichnisse nach § 47d der 
Bundesrechtsanwaltsordnung eingetragen sind. 
Die Tätigkeit ist unter der Bezeichnung „Verfah-
rens-Insolvenzverwalterin“ oder „Verfahrens-In-
solvenzverwalter“ auszuüben. 
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StGB aktuelle Gesetzesfassung 
(Stand 04.12.2022) 

StGB Änderungsvorschlag 

  

§ 132a Mißbrauch von Titeln, Berufsbezeich-
nungen und Abzeichen 

 

(1) Wer unbefugt  

1. inländische oder ausländische Amts- oder 
Dienstbezeichnungen, akademische Grade, 
Titel oder öffentliche Würden führt, 

 

2. die Berufsbezeichnung Arzt, Zahnarzt,  
Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut, Psycho-
therapeut, Tierarzt, Apotheker, Rechtsan-
walt, Patentanwalt, Wirtschaftsprüfer, verei-
digter Buchprüfer, Steuerberater oder Steu-
erbevollmächtigter führt, 

2. die Berufsbezeichnung Arzt, Zahnarzt,  
Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut, Psycho-
therapeut, Tierarzt, Apotheker, Rechtsan-
walt, Insolvenzverwalter, Patentanwalt, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, 
Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter 
führt, 

3. die Bezeichnung öffentlich bestellter Sach-
verständiger führt oder 

 

4. inländische oder ausländische Uniformen, 
Amtskleidungen oder Amtsabzeichen trägt, 

 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
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StPO aktuelle Gesetzesfassung 
(Stand 25.03.2022) 

StPO Änderungsvorschlag 

  
§ 53 Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsge-
heimnisträger 

 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner 
berechtigt 

 

[…]  

3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, 
Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, 
Psychotherapeuten, Psychologische Psycho-
therapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten, Apotheker und Hebammen 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft an-
vertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
für Syndikusrechtsanwälte (§ 46 Absatz 2 der 
Bundesrechtsanwaltsordnung) und Syndi-
kuspatentanwälte (§ 41a Absatz 2 der Pa-
tentanwaltsordnung) gilt dies vorbehaltlich 
des § 53a nicht hinsichtlich dessen, was 
ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut wor-
den oder bekanntgeworden ist; 

3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, 
Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, 
Psychotherapeuten, Psychologische Psycho-
therapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten, Apotheker und Hebammen 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft an-
vertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
für Syndikusrechtsanwälte und Insolvenzver-
walter (§§ 46 Absatz 2 und 47a der Bundes-
rechtsanwaltsordnung) und Syndikuspatent-
anwälte (§ 41a Absatz 2 der Patentanwalts-
ordnung) gilt dies vorbehaltlich des § 53a 
nicht hinsichtlich dessen, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder be-
kanntgeworden ist; 

[…]  

 

 


